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Verbandsgemeinde dankt für jahrzehntelangen 
Einsatz im ehrenamtlichen Brandschutz

Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes für verdiente Wehrleute

Für ihren besonderen Einsatz im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst wurden Ulrich Simon (FF Bad Ma-
rienberg) und Rudi Neufurth (FF Neunkhausen) für jeweils 45 Jahre ehrenamtlichen Dienst im Brand-
schutz mit dem Goldenen Feuerwehrehrenzeichen des Landes ausgezeichnet. Das Goldene Feuer-
wehrehrenzeichen für 35 Jahre Feuerwehrdienst erhielten Mario Merkel (FF Großseifen), Oliver Spies, 
Mario Müller (beide FF Nistertal), Detlef Bätza, Holger Babst, Marco Brenner, Gerd Groß (alle FF Bad 
Marienberg), Siegfried Illgner (FF Hof), Kai-Hermann Meirich, Joachim Maaß (beide FF Langenbach 
b.K.), Dirk Becher, Frank Schiffmann, Heiko Stein (alle FF Hahn) Dirk Schuster (FF Mörlen), Marco 
Wisser (FF Norken) sowie Mario Zöllner vom Musikzug der FF Nistertal. Fotos: Röder-Moldenhauer

Die außergewöhnlichen Ehrungen nahmen Landrat Achim Schwickert (links) und Bürgermeister And-
reas Heidrich (rechts) gemeinsam vor. Mit den Geehrten freuten sich der Brand- und Katastrophen-
schutzinspekteur des Westerwaldkreises Tobias Haubrich und Verbandsgemeindewehrleiter Klaus 
Groß (Hintere Reihe v.r.).

Bitte lesen Sie im Innenteil weiter!
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Fortsetzung der Titelseite

Zahlreiche Ehrungen, Beförderungen und Verpflichtungen
beim Feuerwehr-Ehrungstermin im Bürgerhaus Nistertal

Bürgermeister Andreas Heidrich dankte zunächst 
dem Hausherrn Ortsbürgermeister Christian Ben-
ner für die Bereitstellung des Bürgerhauses und 
dem Team der Freiwilligen Feuerwehr Nistertal für 
die Organisation der Ehrungsveranstaltung.
Landrat Achim Schwickert blieb es vorbehalten, ver-
diente Wehrleute mit dem Goldenen Feuerwehreh-
renzeichen des Landes Rheinland-Pfalz für 45 bzw. 
35 Jahre sowie dem Silbernen Feuerwehrehrenzei-
chen für 25 Jahre und dem Feuerwehrehrenzeichen 
in Bronze für 15 Jahre Feuerwehrdienst auszu-
zeichnen. Vorher würdigte der Landrat die Einsatz-
bereitschaft der Feuerwehrfrauen und -männer, 
gerade in den gegenwärtig schweren Zeiten von 
Corona und insbesondere der Flutkatastrophe in 
Rheinland-Pfalz.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre 
aktiven Dienst erhielten Daniela Spies (FF Nister-
tal), Marek Ermert (FF Langenbach b.K.) und Felix 
Seiler (FF Bad Marienberg).

Dem schloss sich Bürgermeister Heidrich in seinem 
Grußwort an. Die eindrucksvollen Leistungen im 

Brandschutz verdienten höchsten Dank und Aner-
kennung. Deshalb wolle er die Ehrungsveranstal-
tung dazu nutzen, den Feuerwehrkameradinnen 
und -kameraden seine verdiente Wertschätzung 
und die der Verbandsgemeindegremien zum Aus-
druck zu bringen.

Eine besondere Ehrung erhielt Thomas Leicher von 
der FF Neunkhausen: In Anwesenheit von Wehrfüh-
rer Carsten Leonhardt (3.v.r.) und Ehrenwehrführer 
Rudi Neufurth (4.v.r.) ernannte Bürgermeister An-
dreas Heidrich (2.v.l.) ihn für seinen langjährigen 
Einsatz zum Ehrenwehrführer der Freiwilligen Feu-
erwehr Neunkhausen. Landrat Achim Schwickert, 
der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des 
Westerwaldkreises Tobias Haubrich (v.r.) sowie die 
Wehrleitung der Verbandsgemeinde Bad Marien-
berg in Person von Klaus Groß (links) und Frank 
Schiffmann (3.v.l.) gehörten zu den ersten Gratu-
lanten.

Verbandsgemeindeverwaltung  

Mit dem Silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet wurden Benjamin 
Wengenroth, Jürgen Zoth (beide FF Mörlen), Jens Wengenroth, Samuel Zimmermann (beide FF Bad Mari-
enberg), Nadine Steup, Andreas Steup (beide FF Fehl-Ritzhausen), Thorsten Oster (FF Hahn), Volker Jung 
(FF Hof), Thomas Mudersbach, Dennis Leicher, Benjamin Pfau, Marco Schmidt (alle FF Neunkhausen), 
Martin Leukel (FF Nistertal), Karsten Grunwald (FF Unnau) sowie der Dirigent des Musikzugs der FF Nis-
tertal, Marco Jeuck.
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Überfall - Polizei  ..............................................................  110
Notrufnummer der Feuerwehr
und Rettungsdienst Notarzt  ............................................  112
Rettungsdienst - Krankentransport (kein Notruf  ........  19222)
Giftnotzentrale  .........................................  Tel.: 06131/19 240
oder  ..............................................................  06131/232 466

	■ Ärztlicher Notfalldienst
Bereitschaftsdienstzentrale Hachenburg
Standort: DRK Krankenhaus Hachenburg, Alte Frankfurter 
Str. 10, 57627 Hachenburg, Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten:
Montag 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet
Versorgungsgebiet:
Alle Orte unserer Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

	■ Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer
........................................................................  0180/5040308
zu den üblichen Telefontarifen
Ansage des Notfalldienstes zu folgenden Zeiten:
Freitag und Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Samstag 8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr, an Feiertagen
von 8:00 Uhr bis zum nachfolgenden Tag 8:00 Uhr und
an Feiertagen mit einem Brückentag von
Donnerstag 8:00 Uhr bis Samstag 8:00 Uhr
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst kön-
nen Sie unter www.bzk-koblenz.de nachlesen.
Eine Inanspruchnahme des zahnärztlichen Notfalldienstes 
ist wie bisher nach telefonischer Vereinbarung möglich.

	■ Augenärzte
Der augenärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Rufnum-
mer 0180/5112066 zu erreichen.

	■ Tierärzte
Im Notfall ist der zuständige Tierarzt unter der Rufnummer 
jedes niedergelassenen Tierarztes zu erfragen.

	■ Notdienst-Apotheken
Unter den folgenden Rufnummern werden Ihnen drei dienst-
bereite Apotheken in der Umgebung Ihres Standortes mit 
vollständiger Adresse und Telefonnummer angesagt:
0180-5-258825 - Plz (0,14 €/pro Minute) vom Festnetz.
0180-5-258825 - Plz (max. 0,42 €/Mon.) Mobilfunknetz:
Wählen Sie einfach eine der o.g. Notdienstnummern und anschlie-
ßend sofort die Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Tele-
fontastatur (z.B. für Bad Marienberg 0180-5-258825-56470).
Der aktuelle Notdienstplan ist auch auf der Internetseite www.
lak-rlp.de der Landesapothekerkammer jederzeit abrufbar.
Ein Apothekenotdienst wechselt jeweils morgens um 
8.30 Uhr.

	■ Rettungsdienst/Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz
Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald
Servicenummer aus allen Ortsnetzen  ........................  19222

	■ Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Bei Störungen in der Wasserversorgung oder der Abwasser-
beseitigung ist der Bereitschaftsdienst der Verbandsgemein-
dewerke Tag und Nacht zu erreichen unter den Rufnummern
für das Wasserwerk  .......................................  0170/1889930
für das Klärwerk .............................................  0171/7777972

	■ Entstördienst bei Notfällen und 
technischen Störungen

Stromversorgung  ............................................  0261/2999-54
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der evm-Gruppe

Kabel-TV/Internet  .......................................  0261/20162-222
KEVAG Telekom GmbH

Gasversorung
wwn Westerwald-Netz GmbH  ........................  0800/6484848

Sozial- und Pflegedienste

- Anzeige -
	■ Pflegedienst Weingarten GmbH

Mittelgasse 1, Rennerod
Häusliche Krankenpflege und außerklinische Intensiv-
pflege
24 Stunden erreichbar:  ...............................  02664-990500
- Grundpflege / Behandlungspflege
- Häusliche Betreuungsangebote
- Hauswirtschaft, Menüservice
- Kostenlose Pflegeberatung
- Außerklinische Intensivpflege / Heimbeatmung

- Anzeige -
	■ Ambulanter Pflegedienst Klose

Telefon: 02664/90294

- Anzeige -
	■ DRK-Sozialstation Westerwald

- Menschlichkeit vor Ort -
Bornwiese 1, 56470 Bad Marienberg
(24-Std. Rufbereitschaft) .................................02661/95104-0
- Grund- und Behandlungspflege
- Hauswirtschaftliche Versorgung
- Betreuungsleistungen
- Tracheostoma / Portversorgung
Hausnotruf: .................................................... 02663/942755
DRK-Fahrdienst ...........................................07000-3755899
Menü-Service .................................................02663/9427-44

- Anzeige -
	■ Diakoniestation Hachenburg - Bad Marienberg

Pflegen, Beraten, Betreuen, medizinische Versorgung,
Tagesbetreuung, Hauswirtschaft und vieles mehr.
Über 40 Jahre Erfahrung-Gerne sind wir auch für Sie da!
24 Stunden erreichbar unter  ..................... Tel: 02662/9588-0

- Anzeige -
	■ Häuslicher Pflegedienst Klaus-Günter Balzer

Pflegeversicherung, Grund- und Behandlungspflege, 
hauswirtschaftliche Versorgung, Mahlzeitendienst, kos-
tenlose Pflegeberatung, Pflegenachweis nach § 37,3 
SGB XI, Krankenhausnachsorge, Urlaubs-/Verhinde-
rungspflege, 24-Stunden-Bereitschaft
Erreichbar rund um die Uhr unter Telefon: 02661/939677 
(Neunkhausen); 02662/942666 (Hachenburg); Mobil: 
0171/1712619

- Anzeige -
	■ Ambulantes Pflegeteam Vital GmbH

Pflege-, Beratungs- und Entlastungszentrum Theis
- ambulante Krankenpflege und medizinische Versorgung
- ambulante Betreuung nach §45
- hauswirtschaftliche Versorgung/Leistungen

NOTRUFE / BEREITSCHAFTSDIENSTE
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- Pflegeberatung; professionell und unverbindlich bei Ihnen 
zuhause
- Bewerbung unter: bewerbung@theis-gruppe.com
www.pflegeentlastungszentrum.de
E-mail: info@pflegeteamvital.de
Lindenstraße 9, Pottum  .....................................  02664 8803

-Anzeige-
	■ Seniorengarten „Alte Schule“

mit dem iDeeCafé, ErzählCafé, Strand- und ArtCafé
Solitäre Tagespflegeeinrichtung zur Entlastung pflegender 
Angehöriger
- Erleben Sie eine qualifizierte und liebevolle Betreuung
- Top pflegerische Versorgung durch stets fortgebildete
  Mitarbeiter
- Hauseigener Fahrdienst inkl. möglichen Rollstuhlfahrten
www.tagespflege-ideecafe.de
Email: info@tagespflege-ideecafe.de
Schulstraße 20, 56459 Pottum  ....................  02664 9975997

-Anzeige-
	■ Theis Behaglich Wohnen GmbH & Co. KG

„Senioren und behindertengerechtes Wohnen
im Westerwald“
- Senioren Wohngemeinschaften
- Senioren und behindertengerechtes Wohnen 

in verschiedenen Größen
- Appartment´s, Wohnungen und Einfamilienhäuser 

zur Miete
- Ihre Anfrage richten Sie bitte an: 

info@behaglich-wohnen.de
www.behaglich-wohnen.de
Schillerstr. 1, 56459 Pottum  ...............................  02664-8803

- Anzeige -
	■ Aktiv + GmbH - Mobile Pflege

Bismarckstr. 6, 56470 Bad Marienberg
Grund- und Behandlungspflege, Verhinderungspflege, pfle-
gerische Betreuung, Hilfe bei der Haushaltsführung, Pflege-
einsätze nach §37,3 SGB XI, kostenlose Pflegeberatung.
Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Telefon: 02661 9837780, www.aktivpluspflege.de

- Anzeige -
	■ Mobili Pflegeteam Hof

Alltagshilfe und Krankenpflege
24 Std.  .........................................................  02661/9169894

- Anzeige -
	■ Hombach Haushaltsservice

Saynische Str. 13,
57567 Daaden
Hauswirtschaftliche Versorgung nach  ....  §§45a u. b SGB XI,
Einzelbetreuung (Häuslichkeit)
Urlaubs/Verhinderungspflege, kostenlose Beratung
Tel.: 02743-9357518, Mobil 01 71 - 8 35 43 72
www.hombach-haushaltsservice.de

Beratungsdienste

	■ Kinderschutzdienst Westerwald 
- Deutsches Rotes Kreuz

Fachdienst für misshandelte und sexuell missbrauchte 
Kinder und Jugendliche und deren Angehörige
Tel.:  .........................................................  02662 / 96 97 46-0
Unsere telefonischen Sprechzeiten sind:
montags, dienstags und
donnerstags  ....................................  von 10.00 bis 12.00 Uhr

	■ Pflegestützpunkt Bad Marienberg
Beratung für kranke, behinderte und pflegebedürftige 
Menschen, sowie deren Angehörige

Der Pflegestützpunkt Bad Marienberg bietet für alle Betroffe-
nen und ihre Angehörigen unabhängige und neutrale Bera-
tung rund um das Thema Pflege.
Wir helfen zum Beispiel bei Antragstellungen, unterstützen 
bei MDK-Begutachtungen zur Einstufung in einen Pflege-
grad, informieren zu Leistungen der Pflege- und Kranken-
kassenkasse, sowie zu Angeboten aus medizinischen, pfle-
gerischen und sozialen Berufsbereichen.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe brauchen!
Leider können wir coronabedingt derzeit keine Hausbesuche 
anbieten, wir unterstützen Sie aber per Telefon und Email 
und informieren an dieser Stelle, wenn persönliche Bera-
tungseinsätze wieder möglich sind.
Ihre Ansprechpartner:
Ester Werner, Dipl. Soz.päd., Pflegeberaterin
Telefon  .........................................................  02661-9178060
Mobil  ............................................................  0176-10138620
Mail: ester.werner@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Kurt Minge, Pflegeberater
Telefon  .........................................................  02661-9173940
Mobil  ............................................................  0152-09013865
Mail: kurt.minge@pflegestuetzpunkte-rlp.de

	■ Frauen gegen Gewalt e.V.
Notruf Frauen gegen Gewalt, Fachberatungsstelle gegen 
sexualisierte Gewalt, Tel. 02663/8678, E-Mail: frauennotruf@
notruf-westerburg.de
Interventionsstelle IST, Beratungsstelle gegen Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen, Tel. 02663/911353
E-Mail: intervention-ist@notruf-westerburg.de
Präventionsbüro RONJA, Prävention von sexualisierter 
Gewalt gegen Mädchen, Tel. 02663/911823
E-Mail: praevention-ronja@notruf-westerburg.de
Frauenzentrum Beginenhof, Kulturelle Veranstaltungen 
von Frauen für Frauen, Organisation von verschiedenen 
Frauengruppen, Tel. 02663/9419629
E-Mail: frauenzentrum-beginenhof@notruf-westerburg.de
Neustraße 43, 56457 Westerburg
www.notruf-westerburg.de

Büchereien

	■ Stadtbücherei Bad Marienberg
Büchting 3
Telefon: 02661-939774
E-Mail: buecherei@bad-marienberg.de
Montag: 15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch: 17:00 - 19:00 Uhr
Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Jetzt beginnt wieder die Vorlesezeit…
Julia Boehme/ Franziska Harvey:
Alles doof, kleines Muffelmonster?
Alles ist so laaaangweilig! Draußen regnet es in Strömen. 
Moritz und das Muffelmonster wissen nicht, was sie drinnen 
noch alles anstellen können.
Gelangweilt knipst Moritz eine Lampe an- und da passiert 
etwas:
Die Lampen-Sonne geht auf, Schattenmonster greifen an 
und Moritz und das Muffelmonster geraten in einen Sturm…
der ratzfatz auch die Langeweile wegpustet.
Britta Sabbag/ Igor Lange: das kleine Wildschwein Wil-
landerssein
„Warum wird eigentlich alles so gemacht, wie es schon immer 
gemacht wird?“ fragt das kleine Wildschwein.
Seine Eltern wissen darauf keine Antwort.“ Heute mache ich 
alles anders!“ entscheidet es sich und beginnt mit dem Nach-
tisch zum Frühstück. Und auch sonst verläuft der Tag ganz 
anders als gewöhnlich…
Michael Engler/ Matthias Derenbach: In einem fernen 
Land
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Gefährlich soll es sein, das Novemberland. Sagen die Gro-
ßen. Seine Aufstiege riskant, seine Berghänge eisig und 
seine Täler finster. Was danach kommt, weiß niemand. Viel-
leicht ein schönes Land, ein besseres als das, in dem sie 
leben. Überlegen die Kinder. Eines Tages fassen sie einen 
Entschluss: Sie wollen die neue Welt sehen, mit ihren eige-
nen Augen, und wagen den ersten Schritt…
Spannende Lektüre für lange Herbstabende…
Ragnar Jonasson: Frost
Kommissar Helgi untersucht eines der größten Rätsel der 
isländischen Kriminalgeschichte, einen Cold Case: die 
Todesfälle im Tuberkulose-Sanatorium. 1983 waren dort, im 
eisigen Norden Islands, eine Krankenschwester und der 
Chefarzt umgekommen. Was ist 1983 wirklich geschehen? 
Und wurde die damalige Ermittlerin Hulda zum Schweigen 
gebracht?
John Grisham: Das Talent
Das 17-jährige Basketballtalent Samuel Sooleymon stammt 
aus dem Südsudan, einem von Bürgerkrieg zerrissenen 
Land.
Eines Tages erhält er die Chance seines Lebens: Mit einem 
nationalen Jugendteam darf er in die USA reisen und an 
einem Showturnier teilnehmen. Talentscouts werden auf ihn 
aufmerksam, doch dann erhält er schreckliche Nachrichten 
von daheim. Sein Dorf wurde überfallen, seine Familie ist auf 
der Flucht. Nur wenn er den Erfolg in Amerika erzwingt, kann 
er sie retten.
Sabine Ebert: Die zerbrochene Feder
Ende 1815, Zeit der Restauration:
Die junge Witwe Henriette wird nachts aus dem Schlaf geris-
sen und muss binnen Stunden Preußen verlassen. Ihre 
Schilderungen des Kriegsleids und Herrscherversagens vor, 
während und nach der Völkerschlacht haben in allerhöchsten 
Kreisen Missfallen geweckt. Ihr Oheim Friedrich Gerlach, 
Verleger und Buchhändler im sächsischen Freiberg, nimmt 
sie auf.
Doch rasch merkt sie, dass sich auch hier trotz aller Klein-
stadtgemütlichkeit die Zeiten geändert haben: Verschärfte 
Zensur, die Rückkehr zum Korsett und der gesellschaftliche 
Druck, sich erneut zu vermählen, setzen ihr zu.
In dem wie sie traumatisiert zurückgekehrten Kriegsfreiwilli-
gen Felix Zeidler trifft sie einen Freund und Vertrauten wie-
der. Erst als eine Katastrophe droht, wird ihr klar, dass er ihr 
mehr als nur ein Freund ist. Gemeinsam stellen sich Felix 
und Henriette gegen den aufziehenden Geist, in dem 
Bücherverbrennungen und Attentate als Heldentaten gefei-
ert werden.
Ralph Bollmann: Angela Merkel
Mit Angela Merkel zog 2005 erstmals eine Frau und ehema-
lige Bürgerin der DDR ins Kanzleramt ein: Aus „ Kohls Mäd-
chen“, der Ministerin und Generalsekretärin der CDU, wurde 
die beliebteste deutsche Politikerin und eine der mächtigsten 
Frauen der Welt. Ralph Bollmann zeichnet in seiner grundle-
genden Biografie den Lebensweg Merkels nach und erzählt 
mit kritischer Sympathie die Geschichte ihrer Kanzlerschaft, 
die von der Finanzkrise über die Flüchtlingskrise bis zur 
Covid 19-Pandemie enorme Anforderungen an sie stellen 
sollte. Sein glänzend geschriebenes Buch zeigt uns eine 
außergewöhnliche Frau im Zentrum der Macht, deren Politik 
ein ganzes Zeitalter geprägt hat.
Besuchen Sie uns doch wieder einmal in der Stadt-
bücherei!

	■ Gemeindebücherei Langenbach b. K.
Hauptstraße 16
Öffnungszeiten:
Dienstag: 16.30 - 19.30 Uhr
Donnerstag: 9.30 - 12.30 Uhr
E-Mail Adresse: buecherei-langenbach@gerthold.de
Tel.: 02661 / 9842900
Einfach lesenswert!
Dora Heldt: Drei Frauen, vier Leben
Die Fortsetzung Bestsellers ›Drei Frauen am See‹

„Was ist mit den Briefen?“ „Das sind die Einladungen für 
Jule, Alexandra und Friederike zum Pfingstwochenende am 
See …“ Ein tiefes Zerwürfnis hatte die drei Freundinnen seit 
Kindertagen über Jahre getrennt. Erst der Tod der Vierten im 
Bunde, Marie, ein Jahr zuvor hatte sie schließlich wieder 
zusammengebracht. Jetzt steht das nächste Pfingsttreffen 
an. Seit ihrem Wiedersehen ist viel passiert: Alexandra hat 
gerade ihren Job als Verlegerin verloren. Jules Tochter Pia ist 
ungewollt schwanger. Und Friederike muss sich nun wohl 
endgültig von ihrem Lebenstraum verabschieden. Doch ihr 
Treffen im Haus am See setzt Kräfte frei, die ihrer aller Leben 
in gänzlich unerwartete Richtungen lenken.
Ulrike Schweikert: Novembersturm - Berlin Friedrich-
straße
Der Bahnhof Friedrichstraße. Ein Jahrhundertbauwerk. Stol-
zes Herz einer Stadt auf dem Sprung zur modernen Welt-
stadt. Als der junge Architekt Robert 1920 den Auftrag 
bekommt, am Neubau des Bahnhofs und der Planung der 
ersten U-Bahn-Linie Berlins mitzuarbeiten, ist er überglück-
lich. Endlich kann er seiner großen Liebe Luise einen Hei-
ratsantrag machen. Doch ihr Glück ist nicht ungetrübt. Seit 
dem Großen Krieg ist Roberts bester Freund Johannes, mit 
dem er gemeinsam an der Front kämpfte, verschollen. 
Johannes war Luises erste Liebe. Als sie glaubte, er sei tot, 
fand sie Trost bei Robert. Ausgerechnet am Tag ihrer Hoch-
zeit taucht Johannes wieder auf, kriegsversehrt und ohne 
Hoffnung, Luise eine Zukunft bieten zu können.
(Band 1)
Helene Sommerfeld: Die Polizeiärztin - Das Leben, ein 
ewiger Traum
Stadt des Glanzes, Stadt des Elends
Berlin, 1920: Nach den dunklen Kriegsjahren zieht der Glanz 
der Metropole Menschen aus aller Welt an. Auch Magda 
Fuchs hofft nach einem schweren Schicksalsschlag hier auf 
einen Neubeginn.
Doch als Polizeiärztin lernt sie schon bald die Schattenseiten 
der schillernden Großstadt kennen.
Vor allem die Schicksale der zahllosen verwahrlosten Kinder 
halten sie nachts wach.
Sie werden skrupellos verkauft, aber die Polizei unternimmt 
nichts dagegen.
Unerwartete Unterstützung erhält Magda von der sich 
zunächst ruppig gebenden Fürsorgerin Ina und dem etwas 
fahrigen, aber engagierten jungen Kommissar Kuno Mehring.
Mutig bewegt sich Magda in einer Welt aus Korruption und 
Verbrechen.
Doch dann bietet sich ihr die Chance ihres Lebens, von der 
sie nicht einmal zu träumen gewagt hatte …
Polizeiärztinnen gab es ab 1900 in Berlin. Diese standen 
zwar im Dienst der Polizei, führten jedoch keine polizeilichen 
Arbeiten aus, sondern waren zuständig für die medizinische 
Betreuung der Opfer von Gewaltverbrechen, insbesondere 
an Frauen und Kindern. Zusätzlich kümmerten sie sich um 
die gesundheitliche Versorgung der zahlreichen Prostituier-
ten in den Zwanzigerjahren. Das Amt einer Polizeiärztin 
wurde für eine geringe Entlohnung nur nebenberuflich 
bekleidet.

	■ Gemeindebücherei Neunkhausen
Öffnungszeiten:
Dienstags .......................................................16:30h - 18:30h
Donnerstag ....................................................17.00h - 19.00h
Bücher in unserem Bestand:
Das Erbe der Rosenthals: Armando Lucas Correa
1939 muss die elfjährige Hannah mit ihrer Familie aus Berlin 
fliehen, denn sie ist Jüdin. Ein Schiff soll sie nach Kuba brin-
gen, doch nur die Wenigsten dürfen die St. Louis dort verlas-
sen. Auch Hannahs Familie wird auseinandergerissen. 2014 
sucht die elfjährige Anna nach den Wurzeln ihres bei 9/11 ver-
storbenen Vaters. Ein Brief ihrer Großtante enthält Fotos und 
erste Hinweise.
Doch erst als sie zusammen mit ihrer Mutter von New York 
nach Kuba reist, kommt sie der Geschichte ihrer Familie wirk-
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Leider ist Miss Knight der Ansicht, dass eine alte Dame 
keine große Aufregung verträgt, und so erfährt Miss Marple 
viel zu spät, was sich auf der Gartenparty von Marina Gregg 
zugetragen hat.
Nun sind die Zeugen schon in alle Winde verstreut, und Ins-
pektor Craddock, der den rätselhaften Todesfall untersucht, 
hat alle Hände voll zu tun, um Tatsachen und Indizien zu 
sammeln.
Aber selbst, als er glaubt, alles zu wissen, ergibt die 
Geschichte für ihn keinen Sinn. Gut, dass es Miss Marple 
gibt, denn so ist die Aufklärung des mysteriösen Falles nur 
noch eine Frage der Zeit.
Conan A. Doyle: Sherlock Holmes - Das gelbe Gesicht
Mr. Munro ist erst seit kurzem verheiratet. Er liebt seine junge 
Frau und vertraut ihr; doch seit einigen Tagen gehen merkwür-
dige Veränderungen mit ihr vor.
Als er sie eines abends beobachtet, macht er eine unheimliche 
Entdeckung und bittet Sherlock Holmes um seine Hilfe. Dr. 
Watson glaubt, ganz allein auf der Spur einer verschwundenen 
Millionenerbin zu sein.
Doch eines Tages wird er überfallen - und einer der Angreifer 
ist kein geringerer als Sherlock Holmes selbst! In einem klei-
nen Badeort erliegt ein junger Mann unerklärlichen Verlet-
zungen.
Den Indizien zufolge kann nur sein Freund der Täter sein. 
Doch in letzter Minute verhindert Holmes ein tragisches 
Unrecht.

Amtliche Bekanntmachungen

Verbandsgemeinde

	■ Öffnungszeiten der 
Verbandsgemeindeverwaltung

Verwaltung
Falls ein persönlicher Besuch erforderlich ist, bitten wir um 
eine telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnum-
mer 02661-6268-0.
Das Standesamt erreichen Sie direkt unter der Nummer 
02661-6268-222.
Bürgerbüro
Für einen Besuch im Bürgerbüro ist keine Terminvereinba-
rung nötig!
montags, dienstags und donnerstags  .... 07:30 bis 18:00 Uhr
mittwochs und freitags  ........................... 07:30 bis 12:00 Uhr
Kontakt
Verbandsgemeindeverwaltung,
Kirburger Straße 4, 56470 Bad Marienberg
Telefon  ............................................................  02661 6268 0
Fax  ..............................................................  02661 6268 201
E-Mail  ................... verbandsgemeinde@bad-marienberg.de
Internet  ..........................................  www.bad-marienberg.de

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, 
Klimaschutz und Zukunft der 
Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Der Haupt- und Finanzausschuss, Klimaschutz und Zukunft 
der Verbandsgemeinde Bad Marienberg wird zu einer Sit-
zung auf Montag, 15. November 2021, 18:00 Uhr in den 
Großen Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Kirburger Straße 4, Bad Marienberg eingeladen.
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
Darüber hinaus ist neben der Maskenpflicht (OP-Maske oder 
FFP-2) eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies bedeu-

lich nahe .  Was bedeutet es, auf der Flucht zu sein, seine Hei-
mat zu verlieren, die Liebsten? Einfühlsam und sprachgewal-
tig erzählt Armando Lucas Correa die Geschichte zweier 
Mädchen, die zwei Kontinente und mehr als sechs Jahrzehnte 
trennen, die aber so vieles verbindet: die Liebe zu ihren 
Vätern, ihr Überlebenswille, die Hoffnung.
Als wir wieder Hoffnung hatten- Die Hafenschwester 2: 
Melanie Metzenthin
Hamburg, 1913:
Die Stadt steht kurz vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges 
und Marthas Träume von der Zukunft zerplatzen. Trotz seiner 
41 Jahre wird Paul eingezogen und Martha muss sich in die-
ser schweren Zeit allein um das Überleben ihrer Familie 
kümmern.
Als Paul nach einem Granatenangriff schwer entstellt zurück-
kehrt, wird ihre Ehe auf eine harte Probe gestellt.
Martha tut alles für ihren Mann, Paul unterzieht sich aber nur 
unwillig den nötigen Operationen und scheint aufgegeben zu 
haben ...

	■ Kath. Öffentliche Bücherei Nistertal 
- neben der Pfarrkirche

Unsere Öffnungszeiten:
Mittwoch .............................................. 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Freitag.................................................. 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Telefon .......................................................02661 - 916 52 35
E-Mail ....................................buecherei-nistertal@freenet.de
Homepage ...................................www.buecherei-nistertal.de
Hier erfahren sie Neuigkeiten und können alle ausleihbaren 
Medien aus unserem Bestand rund um die Uhr einsehen.
Sie können während unserer Öffnungszeiten mittwochs und 
freitags von 17.00 - 19.00 Uhr unsere Medien ausleihen oder 
reservieren Sie Ihre gewünschten Medien telefonisch wäh-
rend unserer Öffnungszeiten oder direkt über Ihr Leserkonto 
auf unserer Homepage buecherei-nistertal.de unter dem 
Stichwort Medienkatalog, per E-Mail über
buecherei-nistertal@freenet.de.
Bitte denken Sie daran - auch wenn Sie nichts ausleihen wol-
len - ausgeliehene Medien wieder zurückzubringen. Die ande-
ren Leser*innen warten schon darauf!
Wir haben in der Bücherei auch Zeitschriften zu verschiede-
nen Themen:
Stiftung Warentest: test November 2021 Olivenöl, Kopfhö-
rer, Kameras, Digitalpianos, Radios, Waschmaschinen, 
Ästhetische Eingriffe, Saug- und Wischroboter, Lippenstife, 
Vollwaschmittel, Apps gegen Angst
Wohnen & Deko Oktober/November 2021 95 Ideen für 
Ihren Advent; Kreatives Weihnachtsfest: zum Selbermachen: 
fantasievolle Adventskränze, Engel und kleine Geschenke; 
Festliche Deko für den Tisch & das ganze Haus
Kraut und Rüben November 2021 Aufgedeckt: 10 Mythen 
aus dem Obstgarten; Wildsträucher: Beste Hecken-Partner; 
Der Traum vom Honig: soll ich das Imkern wagen? Der Ernte 
geht weiter: Frisches vom Winterbeet; Pflücken vom Rosen-
strauch; Farben-Vorrat fürs Gemüt
Wohnen und Garten November 2021 Baden-Baden: auf 
den Spuren von Dostojewski; Zauberhafte Deko: Im Live-
Video zeigen wir Tipps und Ideen; Spezial: Wellnessbad - 
nehmen sie eine Auszeit im privaten Spa; Winterfreuden im 
Garten; Blickfänge für die kalte Jahreszeit; Der Duft von fri-
schem Strudel

	■ Gemeindebücherei Norken
Geöffnet:
dienstags 18 bis 19 Uhr
Buchtipps:
Für Freunde klassischer Kriminalliteratur
Agatha Christie: Die Botschaft der Madonna
Miss Marples Gesundheit ist nicht mehr die beste. Deshalb 
kommt täglich Miss Knight und versieht den Haushalt. Außer-
dem berichtet sie den neuesten Dorfklatsch über Marina 
Gregg, die große Schauspielerin, die seit neuestem in einer 
Villa bei St. Mary Mead wohnt.
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10. Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 
und Haushaltsplan mit Stellenplan 2022

11. Kenntnisgaben / Verschiedenes
Andreas Heidrich, Bürgermeister

	■ Nichtstun (k)eine Alternative?
Als Förster musste man immer schon ein Spagat zwi-
schen den Ansprüchen, die die Gesellschaft definiert, 
ausführen. Was der Eine will ist dem Anderen ein Greul. 
Und natürlich hat jeder mit seiner Idee einen absoluten 
Anspruch...
Aber : Gibt es nur ein „Schwarz/Weiß“?
Forstwirtschaft ist eine Generationenverantwortung. Heu-
tige Entscheidungen soll(t)en Optionen für die Zukunft öff-
nen. Je vielfältiger desto besser!
Unter diesen Gesichtspunkten möchte ich die Wiederbe-
waldung der Marienberger Höhe mit interessierten Rats-
mitgliedern und Bürgern diskutieren.
Ein kleiner Waldbegang soll dazu Gelegenheit geben.
Dazu treffen wir uns am 13.11.2021 um 13.30 Uhr am 
Wildhüterhaus des Wildparks in Bad Marienberg.
Dauer (je nach Interesse) etwa 1,5 Stunden.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Corona konformer Abstand wird vorausgesetzt.

Panthel, FAM

tet, dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme an 
der Sitzung Ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, 
genesen oder getestet). Einen Nachweis über die Corona-
Impfung oder eine Genesung können Sie uns gerne auch im 
Vorfeld der Sitzung zukommen lassen.
Kostenlose Selbsttests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.
Tagesordnung
A. Nichtöffentlicher Teil
1. Informationen des Bürgermeisters
2. Beratung und Beschlussfassung von privaten Förderan-

trägen aus dem VG-Programm zur „Stärkung und Bele-
bung von Ortskernen“

B. Öffentlicher Teil
3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen 

Teil
4. Auftragsvergabe Gebäudeversicherung
5. Auftragsvergabe Planungsleistungen stationäre raumluft-

technische Anlagen
6. Beratung und Empfehlungsbeschlussfassung zur Ände-

rung der Förderrichtlinien der Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg zur Stärkung und Belebung der Ortskerne 
für das Kalenderjahr 2022

7. Beratung und Empfehlungsbeschlussfassung zur Ände-
rung der Förderrichtlinien der Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg über die Förderung von Maßnahmen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien für das Kalenderjahr 2022

8. Genehmigung von Spendeneingängen
9. Neufassung der Satzung über den Kostenersatz und die 

Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der 
Feuerwehr

evm unterstützt Sportvereine
und Wildparkbahn

2.000 € aus dem Spendenprogramm „evm-Ehrensache“ gehen an zwei Sportvereine und die 
Interessengemeinschaft Wildparkbahn aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Bürgermeister Andreas Heidrich und evm-Regionalbe-
treuer Norbert Rausch übergaben die Spenden offiziell 
an Bernd Leis, Kai Schmidt (beide IG Wildparkbahn), 
Petra Künkler (Skiclub Kirburg) und Yvo Lebek von den 
Westwood Rollers (v.l.). Foto: Röder-Moldenhauer

Über insgesamt 2.000 € aus der „evm-Ehrensache“ dür-
fen sich zwei Vereine und eine Interessengemeinschaft in 

der Verbandsgemeinde Bad Marienberg freuen. Mit ihrem 
Spendenprogramm unterstützt die Energieversorgung 
Mittelrhein (evm) jedes Jahr Vereine und Institutionen aus 
der Region, wenn es um kulturelle, soziale und gemein-
nützige Projekte geht. evm-Kommunalbetreuer Norbert 
Rausch übergab nun gemeinsam mit Bürgermeister And-
reas Heidrich den Spendenbetrag an die begünstigten 
Vereine.

„Ich freue mich über das große Engagement, das die 
Vereine in der Verbandsgemeinde an den Tag legen und 
mit dem sie einen großen Beitrag für unsere Mitbürger 
leisten.
Dieses Engagement unterstütze ich gerne mit der 
Spende“, erklärte der Bürgermeister.
„Es ist schön zu sehen, wie sich die Ehrenamtlichen für 
Jung und Alt einsetzen und damit zum Gemeinwohl 
in unserer Gesellschaft in der Verbandsgemeinde 
beitragen.“

Jeweils 500 € bekommen die Interessengemeinschaft 
Wildparkbahn für die Wiederinbetriebnahme der Eisen-
bahn am Wildpark Bad Marienberg und der Westwood 
Rollsport e.V. Bad Marienberg für die Unterhaltung der 
Skateranlage. Weitere 1.000 € gehen an den Skiclub Kir-
burg für die Sanierung der Liftanlage.
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Stellenausschreibung

Du möchtest für deine Zukunft eine moderne, 
vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit?

Du verstehst Texte gut, hast Interesse an rechtli-
chen Zusammenhängen, bist kontaktfreudig, 
motiviert und zuverlässig? Dann bewirb dich bei 
uns und werde in unserem modernen Dienstleis-
tungsunternehmen ein Verwaltungsprofi im Beam-
tenverhältnis.

Wir bieten zum 1. Juli 2022

1 Ausbildungsplatz Verwaltungswirt (m/w/d)

im 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Dienst)

Einstellungsvoraussetzung ist ein qualifizierter Sekundarabschluss I.
Die Ausbildung dauert 2 Jahre.

Nach einem erfolgreichen Abschluss bieten wir sehr gute Übernahmechancen.

Weitere Informationen zur Ausbildung findest du auf der Homepage der Verbandsgemeinde Bad Marien-
berg: https://www.bad-marienberg.de/verwaltung-buergerdienste/leistungen/

Du hast Interesse? Dann sende deine Bewerbung bitte bis zum 26. November 2021 an die Verbandsge-
meindeverwaltung Bad Marienberg, - Personalstelle -, Kirburger Straße 4, 56470 Bad Marienberg oder an 
unsere E-Mail-Adresse verbandsgemeinde@bad-marienberg.de

Falls du weitere Infos benötigst, frag einfach nach: 02661 6268-312.

Stille Feiertage im November
Feiertagsruhe respektieren

Die stillen Feiertage im November unterliegen besonderen Schutzbestimmungen

(Gesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage).

Anlässlich der bevorstehenden Feiertage Volkstrauertag (14.11.2021) und Totensonntag 

(21.11.2021) bittet die Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich Öffentliche Ordnung, alle, die 

Feiertagsruhe an diesen Tagen zu respektieren.

Dies ist nicht zuletzt auch ein Akt der Rücksichtnahme auf die vielen Menschen, die Möglichkeiten

zur inneren Einkehr und zur Entspannung suchen.

An o.a. Tagen gelten Einschränkungen für alle Veranstaltungen und Darbietungen, die nicht dem 

Charakter der Feiertage entsprechen, insbesondere für Tanz- und Sportveranstaltungen

sowie bei öffentlichen Versammlungen, die nicht der Religionsausübung dienen.

Nähere Bestimmungen enthält das Gesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage.

Verbandsgemeindeverwaltung

-örtliche Ordnungsbehörde-
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Erhebungsbeauftragte für den Zensus 2022 gesucht 

 
In der Bundesrepublik Deutschland wird im Jahr 2022 eine Volks-, Gebäude- und Woh-
nungszählung, der Zensus 2022, stattfinden.  
 
Der Zensus liefert verlässliche Bevölkerungszahlen für die Gemeinden, die Bundesländer 
und für Deutschland insgesamt. Er ermittelt auch weitere Daten, wie zum Beispiel Alter, 
Geschlecht oder Staatsbürgerschaft sowie Daten zur Wohn- und Wohnraumsituation in 
Deutschland. Diese Informationen dienen als Grundlage für Planungen und Entscheidun-
gen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
 
Für die im Zeitraum von Mai bis August 2022 stattfindenden Zensusbefragungen, die 
durch ca. 220 Westerwälder durchgeführt werden sollen, suchen wir daher 
 

Erhebungsbeauftragte (m/w/d). 
 

Ihre Tätigkeiten:  
 

 Sie führen innerhalb der vorgegebenen Fristen kurze persönliche Interviews mit 
den auskunftspflichtigen Personen durch. 
Hierzu suchen Sie die Ihnen zugewiesenen Anschriften im Vorfeld auf und kün-
digen sich schriftlich bei den Bürgerinnen und Bürgern an. 

 Sie geben die ausgefüllten Erhebungs- und Arbeitsunterlagen persönlich und 
termingerecht an die Zensus-Erhebungsstelle zurück. 

 Vor Beginn Ihrer Tätigkeit nehmen Sie an einer vorbereitenden Schulungsver-
anstaltung teil. 

 
Ihr Profil: 
 

 Sie sind zuverlässig und verantwortungsbewusst. 
 Sie arbeiten gewissenhaft und genau. 
 Sie können vertrauliche Informationen für sich behalten. 
 Sie sind zeitlich flexibel und mobil. 
 Sie sind volljährig und haben einen Wohnsitz in Deutschland.  
 Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse. Fremdsprachenkenntnisse sind von 

Vorteil. 
 

Für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie eine attraktive Aufwandsentschädigung, die sich 
nach einer Verwaltungsvereinbarung richtet und nicht der Besteuerung nach dem Einkom-
menssteuergesetz unterliegt. 
 
Sollten Sie Interesse an der Aufgabe des Erhebungsbeauftragten haben, freuen wir uns über 
eine entsprechende Rückmeldung an: 

zensus2022@westerwaldkreis.de 
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Stromsparen im Haushalt – Beleuchtung 
Die Uhr ist auf Winterzeit umgestellt, nun wird es abends rasch dunkel. In den Wintermonaten sind die 
Stromrechnungen oft höher als im Sommer, da folglich öfter das Licht eingeschaltet werden muss. Die 
Beleuchtung macht etwa 10 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im Haushalt aus, daher sollten zur 
Kosteneinsparung mögliche Stromsparpotenziale ausgeschöpft werden. Die Devise dabei lautet: Ausschalten! 
Licht sollte lediglich in genutzten Räumen eingeschaltet werden. Beim Verlassen eines Raumes ist das Licht stets 
auszuschalten, auch wenn der Raum nur für wenige Minuten nicht genutzt wird. Der Mythos, dass ein häufigeres 
Ein- und Ausschalten zu mehr Stromverbrauch führt ist ein Irrglaube! Gerade das Licht in Fluren bleibt häufig 
unnötig eingeschaltet, hier könnte auch über den Einbau von Bewegungsmeldern nachgedacht werden. In 
Wohnräumen sorgt das Einschalten von kleineren Stehlampen nicht nur für eine gemütlichere Atmosphäre, 
sondern verbraucht auch weniger Strom als die großen Deckenstrahler. 

Darüber hinaus spielt die Wahl der Leuchtmittel eine entscheidende Rolle, der Austausch alter Leuchtmittel 
durch gleich helle LED-Lampen kann den Stromverbrauch um bis zu 90 Prozent senken. Weniger Stromverbrauch 
bedeutet neben der Einsparung von CO2-Emissionen auch eine Verringerung der Stromkosten, wie aus folgender 
Grafik ersichtlich:  

  

Quelle: EnergieAgentur.NRW 

 

Der Kostenvergleich gängiger Lampenarten zeigt, dass LED- und Energiesparlampen im Vergleich zu Glühlampen 
deutlich weniger Stromkosten bei gleicher Leuchtdauer verursachen.  

Schon gewusst? 

Gerade in der Adventszeit ist mit höheren Stromkosten der privaten Haushalte aufgrund der 
Weihnachtsbeleuchtung zu rechnen. Laut einer Lichtblick-Umfrage zur Weihnachtsbeleuchtung, werden jährlich 
etwa 660 Millionen Kilowattstunden Strom für die festliche Beleuchtung benötigt, dabei entstehen etwa 390.000 
Tonnen CO2. Hier können laut der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bei der Wahl von LED-Lampen in 
Lichterketten und Schwibbögen zwischen 10 und 20 Euro im Monat eingespart werden. Wer eine warmweiße 
Lichtfarbe bevorzugt, sollte LEDs mit weniger als 3.000 Kelvin kaufen. Der Einbau von Zeitschaltuhren sorgt für 
ein rechtzeitiges Ausschalten der Lichter in der Nacht und verringert ebenso die Stromkosten. Für die 
Außenbeleuchtung kann die Anschaffung von solarbetriebenen Lichterketten sinnvoll sein. Sie laden sich 
tagsüber auf und sorgen abends bis zu acht Stunden für ausreichende Beleuchtung.    
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Besonders herausragende kriminalpräventive Projekte ver-
dienen eine besondere Würdigung, daher vergibt der rhein-
land-pfälzische Landespräventionsrat seit 2012 den Landes-
präventionspreis.
Die Ausschreibung erfolgt seit 2019 im Rhythmus von zwei 
Jahren.
Ziel der Ausschreibung
Ziel ist es, die Arbeit der Projektemacher*innen auszuzeich-
nen und die erfolgreichen Konzepte landesweit vorzustellen.
Dadurch sollen weitere Akteur*innen angeregt werden, im 
Rahmen ihres eigenen Wirkungskreises einen Beitrag zur 
Kriminalprävention zu leisten.
Weitere Informationen zum Landespräventionspreis finden 
Sie unter
www.bad-marienberg.de/verbandsgemeinde-gemeinden/
veroeffentlichungen/landespraeventionspreis/.

	■ Zwangsversteigerung
Objektdaten: Gebäude mit 7 Teileigentumseinhei-

ten, Bismarckstraße 64, 56470 Bad 
Marienberg

Gesamt-Verkehrs-
wert:

470.000,00 €

Termin: Dienstag, 23.11.2021, 9,30 Uhr
Amtsgericht Westerburg, Wörth-
straße 14, Zimmer 1

Die Einheiten sind zum großen Teil vermietet und werden 
zu gewerblichen Zwecken und zu Wohnzwecken genutzt. 
Es wurden bauliche Veränderungen an dem Objekt vorge-
nommen, die mit dem Teilungsplan nicht vereinbar sind, 
so dass die nach dem WEG geforderte Abgeschlossen-
heit der Einheiten teilweise nicht mehr gegeben ist.
Es besteht Unterhaltungsstau. Das Objekt steht zudem 
unter Denkmalschutz.
Bei einem Grundstückserwerb in der Zwangsversteige-
rung bestehen keine Gewährleistungsansprüche und das 
Gericht haftet nicht für Sach- und Rechtsmängel an dem 
Objekt.
Sicherheitsleistung kann nicht mehr durch Barzahlung 
erbracht werden.
Weitere Informationen beim Amtsgericht Westerburg - Az. 
12 K 71/19 - oder unter www.versteigerungspool.de
Bad Marienberg, 08.11.2021 
Verbandsgemeindeverwaltung 

	■ Landespräventionspreis
Kriminalprävention nimmt eine wichtige Rolle bei der Gestal-
tung einer gewaltfreien Gesellschaft und der Aufrechterhal-
tung der inneren Sicherheit ein. 
Aufgrund der sich rasant verändernden Gesellschaft steht 
die Kriminalprävention kontinuierlich neuen Herausforderun-
gen gegenüber.
Es gilt daher, den jeweiligen Entwicklungen angepasst, neue 
kriminalpräventive Konzepte zu entwickeln.
Die Bewältigung dieser Herausforderung ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe und bedarf des großen Engage-
ments vieler Akteur*innen.
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	■ Veranstaltungskalender Bad 
Marienberg vom 12.11. - 18.11.21

Freitag, 12.11.
20:00 Uhr Jazz we can: Henning Sieverts Sym-

methree - Triple B
Bad Marienberg, Praxis Ruppert, Gar-
tenstr. 12
Jazz in Kombination mit der zeitlosen 
Kunst von Johann Sebastian Bach
Infos: Praxis für Ergo- & Musiktherapie 
Hans Ruppert,
Zutritt gemäß 2G-Regel
Tel. 02661 - 939606

Dienstag, 16.11.
08:00 - 12:00 Uhr Wochenmarkt

Bad Marienberg, Marktplatz, Langen-
bacher Straße
Jeden Dienstag von 8.00 bis 12.00 Uhr 
findet der beliebte Markt auf dem 
Marktplatz statt. Zum umfangreichen 
Angebot gehören frische Obst, 
Gemüse, Textilien, Blumen, Backwaren 
sowie Honig und Imkereiprodukte.

	■ Öffentliche Ausschreibung
Die Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg und die 
Ortsgemeinde Unnau schreiben nachstehende Maß-
nahme öffentlich aus:
21-052-18 Ausbau Kornhahnstraße
Los 1: Straßenbau, Ortsgemeinde Unnau
Los 2: Ver- und Entsorgung, Verbandsgemeindewerke 
Bad Marienberg
Submission: 07.12.2021 - 10:00 Uhr
Die vollständigen Veröffentlichungstexte können bei der 
Verbandsgemeinde Bad Marienberg, 56470 Bad Marien-
berg unter www.bad-marienberg.de/ausschreibungen 
abgerufen werden.
Bad Marienberg, den 12.11.2021   Matthias Hombach
Verbandsgemeindewerke Techn. Werkleitung
Bad Marienberg   

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ Wäller Helfen e.V. 
Nachbarschaftshilfenetzwerk im Westerwald

info@waellerhelfen.de
Kostenlose Hotline: 0800 9235537
Ihr erreicht den Marktplatz unter:
https://marktplatz.waellerhelfen.de

Aus den Gemeinden

Bad Marienberg

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
montags bis freitags  .......................  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
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geboren. Neben der Spendendose, die bei unseren Schnell-
tests im gesamten August und bei den vergangenen Blut-
spenden stand, haben wir als Verein uns entschieden, die 
Hälfte der Einnahmen durch unsere Schnelltests im August, 
immerhin 460 € ebenfalls ins Ahrtal zu spenden.
So konnten unser Vorsitzender und unsere Bereitschaftslei-
terin am 3.11.21 insgesamt 750 € an Björn Flick von Wäller 
Helfen e.V. übergeben. Der Verein unterstützt viele verschie-
dene Projekte im Ahrtal, so dass wir uns sicher sind, dass 
das Geld auch dort ankommt, wo es gebraucht wird.
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Unterstützer*innen 
und Spender*innen bedanken!

	■ Westerwald-Verein
Wanderung auf dem historischen Rundweg in Achen-
bach
Als einer der Wanderhöhepunkte am Rothaarsteig im Sie-
gerland wurde in Alt-Siegen in der Ortslage Achenbach der 
historische Rundweg angelegt, den wir bei herrlichem Son-
nenschein erwandern wollten.
Entlang der Achenbacher Straße führte uns der Rundweg 
zur evangelischen Friedenskirche. Die Friedenskirche wurde 
1948 von einer Gemeinde aus den USA gestiftet, musste 
dem Neubau der Siegerlandhalle weichen und wurde hier 
wieder aufgebaut. Allerdings wird sie heute nicht mehr als 
Kirche genutzt.
Jetzt ging es hinein in den Wald. Wir wanderten durchs 
Engsbachtal, das seit 2015 als Bodendenkmal eingetragen 
ist. Hier standen einst rund vierzig Rennöfen aus dem 3. und 
4. Jahrhundert vor Christus. Der besterhaltene Rennofen 
wurde geborgen und steht heute im Siegerland-Museum im 
Oberen Schloss in Siegen.

Über den Engsbachpfad gingen wir zur Engsbach-Quelle, 
wo sich die ältesten Besiedlungsspuren im gesamten Sie-
gerland nachweisen lassen. Wir kamen weiter zum Erfah-
rungsfeld Schönundgut, das auf einem ehemaligen Panzer-
schießplatz am Fischbacherberg angelegt wurde.

Über einen kleinen Pfad erreichten wir ein Naturschutzgebiet 
und begleiteten den kleinen Numbach weiter in Richtung 
Westen. Unten im Tal fielen uns große Zypressen, auf, die 
auf nicht geklärte Weise hierhin gelangt sind und die hier 
prächtig im Siegerland gewachsen sind. Davor steht der 

Stadtverwaltung
Büchtingstraße 3
Telefon  ...............................................................  02661 3111
E-Mail  ..........................................  stadt@badmarienberg.de
Internet  ...........................................  www.badmarienberg.de

Wir gratulieren
Am 15. November 2021 vollendet

Herr Waldemar Kämpf
sein 80. Lebensjahr

Die Stadt Bad Marienberg und die Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen alles 
Gute.
Sabine Willwacher  Andreas Heidrich
Stadtbürgermeisterin   Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Partnerschaftsausschusses 
der Stadt Bad Marienberg

Die Mitglieder des Partnerschaftsausschusses der Stadt Bad 
Marienberg werden hiermit zu einer Sitzung am Dienstag, 
16. November 2021 - 18.15 Uhr in die Stadthalle, Kirburger 
Straße, eingeladen:
I. Öffentlicher Teil:
1. Rückblick auf 2020/21 und aktueller Stand
2. Was ist in CORONA-Zeiten 2020-aktuell geschehen bzw. 

was ist liegengeblieben?
3. Planungen/Fokus
4. Verschiedenes
Bitte beachten Sie die Pflicht zum Tragen einer geeigneten 
Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder FFP-2). Darüber 
hinaus ist eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies 
bedeutet, dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme 
an der Sitzung ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, 
genesen oder getestet). Einen Nachweis über die Corona-
Impfung oder eine Genesung können Sie uns gerne auch im 
Vorfeld der Sitzung zukommen lassen, dieser wird dann 
auch für kommende Rats- und Ausschusssitzungen berück-
sichtigt.
Kostenlose Selbsttests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona 
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.
Ernst-Emil Nies   Heinz Cappel
Vorsitzender des   Stellv. Vorsitzender des
Partnerschaftsausschusses   Partnerschaftsausschusses

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ DRK Ortsverein Bad Marienberg e.V.
Spendenübergabe am 03.11.21 an Wäller helfen e.V.

Nachdem wir im Juli direkt nach der Katastrophe und in den 
darauffolgenden Monaten mehrmals im Ahrtal im Einsatz 
waren, war unseren Helfern schnell klar, dass wir noch mehr 
tun wollten. So war die Idee einer Spendenaktion schnell 
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jeder Zeit vielen Mitbürger*innen in Marienberg und den 
umliegenden Dörfern geholfen hat, darf nicht verschüttet 
gehen.
So hat er vielen geholfen aus der Kriegsgefangenschaft 
nach Hause zu kommen, oder hat die sogenannten „Persil-
scheine“ ausgestellt. Er hat lebenslang gegen Ungerechtig-
keiten gekämpft.
Unter anderem hat er auch verhindert, dass nach Kriegs-
ende angetrunkene ehemalige Zwangsarbeiter (Kriegsge-
fangene), Gehöfte in Langenbach anzünden wollten. Als 
ehemaliger Verfolgter im III. Reich und durch seine traumati-
schen Erlebnisse im KZ Esterwegen hatte er viel zu berich-
ten und hat dies auch schriftlich niedergelegt.
Nach Kriegsende war er der erste Gewerkschaftssekretär im 
Westerwald und bis zu seinem Tode im Jahre 1988 politisch 
aktiv.
Bitte unterstützen Sie uns, dieses Gedenken zu bewahren.
Hierfür wurde extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet: Budje-
Hermann@web.de.
Zudem ist demnächst eine Internetseite geplant (Budje-Her-
mann.de).
Gerne können Sie sich auch an Herrn Dirk Seekatz (Enkel 
von Budje Hermann), Wildparkstrasse 24, 56470 Bad Mari-
enberg, 02661/950 980 wenden oder an Herrn Manfred 
Groß (Stadtarchivar).

	■ TuS Bad Marienberg - Leichtathletik
31. Dornburger Winterlaufserie
Nachdem der dritte Lauf der Winterlaufserie im März 2020 
pandemiebedingt ausfiel und die Lage auch im Frühjahr 
2021 keine Durchführung von Laufveranstaltungen zuließ, 
entschlossen sich die Verantwortlichen der LG Dornburg 
dazu, das Finale aus dem Jahr 2020 am 30. Oktober in Wil-
senroth auszutragen.
Mit dabei waren aus den Reihen der TuS Bad Marienberg 
neben fünf Läufern, die bereits aus dem vergangenen Jahr 
in der Serienwertung geführt wurden auch vier junge 
Starter*innen, zum Teil sogar zu ihrem ersten Wettkampf als 
Leichtathleten.
Den Auftakt der Läufe machte bei leichtem Regen und damit 
nicht ganz idealen Bedingungen der Wettbewerb über 500 
Meter, bei dem Leni Willwacher, Coco Weber, Leni Wermels-
kirchen und Michel Haas am Start standen. Für die drei letzt-
genannten war es das erste Mal, dass sie an einer solchen 
Laufveranstaltung teilnahmen und entsprechend groß war 
auch die Nervosität vor dem Start.

In der Wertung W07 erreichte Leni Wi. mit einer Zeit von 2:12 
Min. den dritten Platz, nicht weit dahinter landete Coco mit 
2:19 auf Platz fünf und Leni We. wurde mit 2:30 Sechste.
In dem etwas größeren Feld der männlichen Teilnehmer 
konnte Michel Haas sich mit der Endzeit von 2:16 Minuten 
den achten Platz erlaufen.

Thuja-Pavillon. Der historische Rundweg führte uns zum 
Trupbacher Hauberg.
Eine weite Aussicht über den Siegener Kessel präsentierte 
sich uns, bevor der Achenbacher Rundweg hinter den Trup-
pacher Klippen auf eine ganze Reihe von Fernwanderwegen 
trifft: Kölner, Elisabethpfad, Europäischer Fernwanderweg E 
1 und der Lenne-Sieg-Weg führen, wie der historische Rund-
weg hinauf auf den Starken Buberg (431m), den höchsten 
Punkt der Wanderung.
Durch den Seelbacher Hauberg ging es nun vorbei ins Quell-
gebiet des Achenbachs, dem vier Kilometer langen Zufluss 
der Sieg, an dessen Ufern sich der Ort Achenbach erstreckt. 
Entlang eines kleinen Biotops kamen wir zur Quelle des Lan-
genseifen und wanderten durchs Langenseifental.
Von hier aus war es nicht mehr weit bis zum Startpunkt. Wir 
erlebten eine abwechslungsreiche Wanderung hauptsächlich 
durch Laubwald mit herrlichen Ausblicken.

	■ Recherche zu Hermann Kempf
Hermann Kempf (*10.03.1900 +02.03.1988)
(Budje Hermann)

Zu Recherchezwecken 
suchen wir Zeitzeugen, die 
Budje Hermann noch gekannt 
haben, oder durch ihre Eltern 
noch Unterlagen haben bzw. 
Geschichten zu berichten 
haben.
Hilfreich wären Informationen 
in Form von Dokumenten 
(gerne auch Kopien davon), 
eigene Erlebnisse oder was 
sie noch von Ihren Eltern oder 
Großeltern über Budje Her-
mann wissen und dies zur 
Verfügung stellen könnten.
Dieses Wissen, über eine Per-
sönlichkeit der Stadt, die zu 
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In der Serienwertung, wo die Platzierungen der einzelnen 
Klassen aus der Summe der drei gelaufenen Zeiten ermittelt 
werden, sah es für die beiden Sportler der WSG sogar noch 
besser aus. Louis Meirich erhielt den Pokal des Serien-
Gesamtsieger über die Fünfer-Distanzen, für die er 1:05:20 
Stunden gebraucht hatte. Der vierte Platz gesamt unter den 
Zehnkilometer-Läufern ging mit 2:22:30 Std. an Kevin 
Kessler, was gleichzeitig den 1. Platz in der Klasse M35 
bedeutete.

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ SG Basalt
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ Aus dem Stadtarchiv

1956 kaufte die Firma Leopold Stahl, damaliger Sitzung 
Salzburg und Marienberg, den ersten Plattschnautterbus im 
Westerwald: 225 PS, 47 Sitzplätze, Preis 50,000,-- DM. Auf-
genommen wurde das Bild am „Bacher Weg“.

Manfred Groß, Stadtarchivar

	■ Förderverein Wildpark Bad Marienberg e.V.
Förderverein Wildpark Bad Marienberg bestätigt alten 
Vorstand
Zur Mitgliederversammlung hatte der Vorstand in die Stadt-
halle Bad Marienberg eingeladen.
Durch die Corona-Pandemie konnte diese erst jetzt zum 
Jahresende stattfinden.
Der erkrankte Vorsitzende Stefan Weber wurde durch seine 
Stellvertreterin Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher ver-
treten.
Schriftführer Gerd Schimmelpfennig berichtete im Anschluss 
über das Geschäftsjahr 2020.
Ernst-Emil Nies, seines Zeichen Schatzmeister, informierte 
die Versammlung über das beachtliche Zahlenwerk und den 
Mitgliederstand, welcher mittlerweile Richtung 300 geht.
Ernst-Dankwart Neufurth übernahm dann als Wahlleiter die 
durchzuführenden Neuwahlen.
Der Vorstand, welcher sich komplett zur Wiederwahl stellte, 
wurde dann auch einstimmig im Amt bestätigt.
Lediglich Klaus Kolb stellte sein Amt als Beisitzer zur Verfü-
gung. Er wolle nun Platz für den Nachwuchs machen, gab er 
zu Protokoll.
Alexander Dücker aus Bad Marienberg wurde dann als Bei-
sitzer gewählt.
Ebenfalls neu im Vorstand und als weiterer Beisitzer gewählt 
wurde Tobias Rülke aus Bölsberg.
Alle Kandidaten nahmen die Wahl an.
Zu einem späteren Zeitpunkt folgte dann der Presse- und 
Fototermin. Außerdem wurde Klaus Kolb durch den Vorsit-

Als nächstes starteten dann Greta Enners und Ida Willwa-
cher im Lauf der Altersklasse U10 über 1000 Meter mit dem 
Ziel ihre Form aus den letzten Läufen zu bestätigen und 
auch die beiden Spitzenplätze in der Serie nicht mehr aus 
der Hand zu geben. Dies gelang auch mit sehr guten Zeiten 
von 4:00 Min. für Greta und 4:04 bei Ida, was gleichzeitig 
auch die Plätze eins und zwei in der Wertung W08 bedeu-
tete. Ebenso war die Platzierung in der Gesamtwertung der 
drei Läufe, die Greta damit vor Ida für sich entscheiden 
konnte.
Als dritter Läufer über 1000 Meter startete danach Michel 
Willwacher in der Klasse M10 und belegte mit einer Zeit von 
4:18 den vierten Platz, womit er sich noch in der Serienwer-
tung auf Rang drei vorkämpfen konnte.
Im Lauf über 5km standen dann noch Steffen Flick und Ste-
fan Willwacher an der Startlinie. Die recht anspruchsvolle 
Strecke und das eingangs schon erwähnte unangenehme 
Wetter machten das Laufen nicht leicht, jedoch standen am 
Ende die Plätze drei für Stefan (22:14 min) und vier für Stef-
fen (22:18) zu Buche. Dies brachte dann in der Gesamtwer-
tung die Platzierungen eins und zwei ein.

Spannung vor dem Start

	■ WSG Bad Marienberg
Finale der Dornburger Winterlaufserie 2020

Mit dem Herbstlauf in Wil-
senroth Ende Oktober konn-
ten die Organisatoren der 
LG Dornburg doch noch ihre 
31. Winterlaufserie 2020 zu 
Ende bringen. Unter Beach-
tung der 3-G-Regel hatten 
sich etwa anderthalb Jahre 
nach den Veranstaltungen in 
Frickhofen und Langendern-
bach auch Louis Meirich 
und Kevin Kessler von der 
WSG Bad Marienberg 
zusammen mit knapp ein-
hundert Gesamtteilnehmern 
zum Beginn ihrer Läufe ein-
gefunden.
Über fünf Kilometer bestä-

tigte Louis seine derzeitige gute Form, in dem er bereits 
nach 20:58 Minuten als zweiter der vierzehn Starter die Ziel-
linie am Kindergarten überquerte und in seiner Wertungs-
klasse M13 von 2020 den 1. Platz belegte. Ebenfalls vier-
zehn Teilnehmer hatte der Lauf über zehn Kilometer zu 
bieten; hier finishte Kevin als Gesamtfünfter nach 47:50 
Minuten und in der Männerklasse M35 ebenfalls auf Rang 
eins.
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Tagesordnungspunkt 3:
TOP 3a) Beratung und Beschlussfassung über den 
Erlass der Satzung der Ortsgemeinde Bölsberg zur 
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Aus-
bau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung wie-
derkehrende Beiträge)
Auf Grund der vorgenannten Ausführungen beschließt der 
Gemeinderat den Gemeindeanteil nach § 5 der unter TOP 3a) 
zu beschließenden Ausbaubeitragssatzung wiederkehrender 
Beitrag für die Ortsgemeinde Bölsberg auf 25 v.H. festzusetzen.
TOP 3b) Beratung und Beschlussfassung über den 
Erlass der Satzung der Ortsgemeinde Bölsberg zur 
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Aus-
bau von (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Bei-
träge).
Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der 
Satzung.
Laut Erlass der Landesregierung hat jede Stadt und Ortsge-
meinde bis zum 31. 12. 2022 die Satzung von einmalige 
Anliegergebühren auf wiederkehrende Ausbaubeiträge zu 
ändern. Für die Hausbesitzer bedeutet es, dass diese bei 
Baumaßnahmen in ihrer Straße nicht mehr alleine bezahlen 
sondern das ganze Dorf muss mitbezahlen. In der Vergan-
genheit sind teilweise hohe Summen von den betroffenen 
Hausbesitzern angefordert worden, jetzt wird die Ausbau-
summe nach Beteiligung der Ortsgemeinde durch alle Haus-
besitzer im Ort geteilt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 
den Entwurf der Satzung zur Erhebung von wiederkehren-
den Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen (Aus-
baubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge), gültig ab 
dem 01.01.2022, beschlossen.
Tagesordnungspunkt 4:
Neufassung der Satzung über die Benutzung des Dorf-
gemeinschaftshauses
a) Stromkosten
b) Wasserkosten
Über die im vorliegenden Satzungsentwurf unter § 6 einge-
arbeiteten Positionen
2.) Stromkosten: 0,35 €/kWh
und
3.) Kosten für Wasser und Abwasser: nach tatsächlichem 
Verbrauch
wird beraten.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, den für die Benutzungs- und 
Gebührenordnung für das Dorfgemeinschaftshaus unter § 6 
vorgeschlagenen Benutzungsgebühren zur Abrechnung von
2.) Stromkosten: 0,35 €/kWh und
3.) Kosten für Wasser- und Abwasser: nach tatsächli-
chem Verbrauch
zuzustimmen.
Tagesordnungspunkt 5:
Beratung und Beschlussfassung Satzung zum Dorfge-
meinschaftshaus

zenden Stefan Weber dann offiziell verabschiedet. Weber 
und Kolb vereinbarten aber auch für die Zukunft eine enge 
Zusammenarbeit im und für den Wildpark.

 Foto: Röder-Moldenhauer

Der neue Vorstand für den Förderverein Wildpark: von links 
Sabine Willwacher, Bernd Becker, Gerd Schimmelpfennig, 
Ernst-Emil Nies, Tob Tobias Rülke, Ralf Scherm, Alexander 
Dücker, Lukas Weber, Denis Sohlbach, Stefan Weber

	■ Förderkreis der Kindertagesstätten 
in Bad Marienberg e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Wir laden Sie herzlich zur ordentlichen Mitgliederversamm-
lung des Förderkreises der Kitas am Donnerstag, den 25. 
November 2021 - 19.00 Uhr in die Kita Clownsgesicht, Stauf-
fenbergring 1, 56470 Bad Marienberg, ein.
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Eröffnung durch den 2. 
Vorsitzenden, 2. Annahme der Tagesordnung, 3. Feststellung 
der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit 
der Mitgliederversammlung, 4. Geschäftsbericht für das 
Geschäftsjahr 2019 und 2020, 5. Kassenbericht der Kassen-
prüfer und Entlastung des Vorstandes, 6. Auflösung des „För-
derkreises der Kindertagesstätten in Bad Marienberg e.V.“
Da es sich um eine Präsenzsitzung handelt, bitte die 
3-G-Regel und die Maskenpflicht beachten.

Bölsberg

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Paul Gerhard Krüger

Sprechstunde  .........................................  nach Vereinbarung
Telefon  ...........................................................  02661 950162
Fax  ...............................................................  02661 9518275
E-Mail  ...............................................  og-boelsberg@web.de

	■ Information über die Gemeinderatssitzung 
vom 02. November 2021

Tagesordnungspunkt 1:
Feststellung der Dringlichkeit gem. § 34 Abs. 3 Satz 2 
GemO
Für den Antrag des Vorsitzenden zur Ergänzung der Tages-
ordnung TOP 12 und 13 wird die Dringlichkeit gem. § 34 Abs. 
3 Satz 2 GemO festgestellt.
Tagesordnungspunkt 2:
Verabschiedung eines Gemeindearbeiters
Herr Rainer Landgraf war vom Juli 2014 bis einschließlich 
August diesen Jahres 7 Jahre als Gemeindearbeiter in der 
Ortsgemeinde tätig und ist auf eigenen Wunsch ausgeschie-
den. Der Vorsitzende verabschiedet Herrn Landgraf und 
überreicht ihm, verbunden mit guten Wünschen für die 
Zukunft, ein Präsent.
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Tagesordnungspunkt 12:
Festlegung der Steuerhebesätze für 2022
Der Vorsitzende verliest die gültigen Steuerhebesätze:
Grundsteuer A  300%
Grundsteuer B  365%
Gewerbesteuer   365%
Hundesteuer für den 1. Hund   48,00 Euro
Hundesteuer für den 2. Hund  96,00 Euro
Hundesteuer für jeden weiteren Hund   120,00 Euro
Hundesteuer für den 1. gefährlichen Hund  720,00 Euro
Hundesteuer für den 2. gefährlichen Hund  1.440,00 Euro
Hundesteuer für jeden weiteren
gefährlichen Hund  1.800,00 Euro.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die Steuerhebesätze für 2022 
nicht zu verändern.
Tagesordnungspunkt 13:
Ankauf eines Laubbläsers
Für den defekten Laubbläser musste dringend Ersatz 
beschafft werden. Der Vorsitzende hat daher nach Rückspra-
che mit den Beigeordneten einen neuen Laubbläser gekauft.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt im Nachhinein dem Kauf des Laub-
bläsers der Marke STIHL zu.
Tagesordnungspunkt 14:
Verschiedenes
Der Vorsitzende informiert über Folgendes:
a) Beschädigung Grabplatten Friedhof
Für die Reparatur der 29 Grabplatten wurde die Firma Gel-
ber, Alpenrod beauftragt.
Nach Ausbau einzelner Grabplatten wurde festgestellt, dass 
die Beschädigungen unterschiedlich schwer sind und sich 
der Aufwand für die Reparatur erhöht. Das Angebot muss 
daher preislich angepasst werden und wird dann erneut zur 
Prüfung einer Kostenübernahme an die Kommunalversiche-
rung geschickt.
b) Die bestehenden Gebäudeversicherungen für die kommu-

nalen Gebäude in den Gemeinden wurden seitens der 
beiden Versicherungsunternehmen zum 01.01.2022 
gekündigt. Die geplante europaweite Ausschreibung findet 
dieses Jahr nicht statt. Beide Versicherungsunternehmen 
haben auf Anfrage Angebote für eine Vertragsgestaltung 
ab dem kommenden Jahr abgegeben. Von Seiten der Ver-
waltung wird befürwortet, einen Ein-Jahres-Vertrag mit 
optionaler Verlängerung um jeweils 1 Jahr abzuschließen.

c) Die Pfosten an der Schranke zum ehemaligen Wasser-
werk sind durchgerostet und wurden in Eigenleistung 
instandgesetzt.

d) Termin am 13.11.2021, 13.30 Uhr: Waldbegang mit Förs-
ter Jochen Panthel. Treffpunkt: Wildpark Bad Marienberg.

Paul Gerhard Krüger, Ortsbürgermeister

	■ Aufruf an die Hundehalter
Wir haben vergangenes Jahr an drei Stellen Hundetoiletten 
aufgestellt. Diese werden regelmäßig durch einen Gemein-
dearbeiter geleert. Trotzdem wurde auf dem Weg in Richtung 
Grillhütte, etwa 40 Meter von der Toilette entfernt, straßen-
mittig, Hundekot vorgefunden. Es ist doch so schön, Kot an 
den Schuhen mit nach Hause zu bringen!
Weiterhin wurde Hundekot auf dem Friedhof festgestellt. 
Laut Satzung dürfen Hunde nicht auf den Friedhof gelangen. 
Falls sie eine Leine mitführen, binden sie ihren Liebling doch 
am Eingangstor fest.

Paul Gerhard Krüger, Ortsbürgermeister

	■ Schließung der Halde
Ab Samstag, 14. 11. 21 ist die Halde geschlossen. Das 
Unternehmen hat schon den Auftrag erhalten, die dortigen 
Äste zu mulchen.
Ich bedanke mich bei allen, dass in diesem Jahr keine sons-
tigen Abfälle dort entladen worden sind.
Der Service steht ihnen nächstes Jahr wieder zur Verfügung.

Paul Gerhard Krüger, Ortsbürgermeister

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Satzungsentwurf der Benut-
zungs- und Gebührenordnung für das Dorfgemeinschafts-
haus in vorliegender Fassung zu.
Die Satzung wird noch veröffentlicht.
Tagesordnungspunkt 6:
Beratung und Beschlussfassung St. Martin
Nach den neuen Corona-Bestimmungen in Rheinland-Pfalz, 
gültig ab dem 08.11.2021, sind für Veranstaltungen im Freien 
das Tragen von Schutzmasken, Abstand und Kontakterfas-
sungen nicht mehr notwendig.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, am 11.11.2021 einen Sankt 
Martins-Umzug mit Martinsfeuer durchzuführen. Die Freiwil-
lige Feuerwehr Unnau hat sich angeboten, den Umzug ver-
kehrsrechtlich abzusichern. Vielen Dank der Feuerwehr!
Tagesordnungspunkt 7:
Beratung und Beschlussfassung Seniorenfeier
Gemäß den Corona-Bestimmungen in Rheinland-Pfalz, gül-
tig ab 08.11.2021, wird die „2G plus-Regelung“ für Veranstal-
tungen im Innenbereich vorgegeben.
Es folgt eine Beratung.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, wegen der neuen rheinland-
pfälzischen Corona-Regeln und den damit verbundenen 
Beschränkungen für den Innenbereich bei Veranstaltungen 
in diesem Jahr keine Seniorenfeier auszurichten.
Tagesordnungspunkt 8:
Beratung und Beschlussfassung Gottesdienst am Toten-
sonntag
Gemäß den Corona-Bestimmungen in Rheinland-Pfalz, gül-
tig ab 08.11.2021, wird die „2G plus-Regelung“ für Veranstal-
tungen im Innenbereich vorgegeben.
Es folgt eine Beratung.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, wegen der neuen rheinland-pfälzi-
schen Corona-Regeln und den damit verbundenen Beschrän-
kungen für den Innenbereich bei Veranstaltungen in diesem 
Jahr keinen Gottesdienst zum Totensonntag abzuhalten.
Tagesordnungspunkt 9:
Beratung und Beschlussfassung Heizungsanlage im 
Dorfgemeinschaftshaus
Der Vorsitzende informiert die Ratsmitglieder über ein Ange-
bot zum Einbau eines neuen Öl-Brennwertgerätes mit Zube-
hör im Dorfgemeinschaftshaus. Die vorhandene Ölheizung 
ist mittlerweile 31 Jahre alt und ist störanfällig.
Der Einbau einer Pelletheizung oder Wärmepumpe als för-
derfähige Alternative ist aufgrund der Beschaffenheit des 
Heizungsraums nicht möglich. Über das Thema wird einge-
hend beraten.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, das Dorfgemeinschaftshaus 
mit einer neuen Öl-Brennerwertheizung auszustatten. Der 
Vorsitzende wird beauftragt, ein weiteres Angebot einzuho-
len. Das Thema wird in der nächsten Sitzung erneut beraten.
Tagesordnungspunkt 10:
Beratung und Beschlussfassung Auswechslung der 
Seilleuchten infolge von Schäden an den Anlagen bzw. 
Leuchten
Gemäß der Wartungsfirma für die Straßenbeleuchtung gibt 
es für die 5 defekten veralteten Seilleuchten keinen Ersatz 
mehr. Diese müssten durch Lichtmastkombinationen ersetzt 
werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die 5 defekten Seilleuchten 
durch neue 5 Lichtmaste auszutauschen. Da die Umrüstung 
anliegerpflichtig ist, werden die Arbeiten ausgeschrieben. 
Diese Maßnahme soll im Jahr 2022 durchgeführt werden. 
Die finanziellen Mittel hierfür werden im Haushalt 2022 ein-
gestellt.
Tagesordnungspunkt 11:
Investitionen im Jahre 2022
Es sind keine weiteren Investitionen im Jahr 2022 vorgesehen.
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chen Investitionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit 
nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht
Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, 
industriell oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, 
die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt 
oder eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit 
gelegenen Verkehrsanlage haben.

§ 5 Gemeindeanteil
Der Gemeindeanteil beträgt 25 %

§ 6 Beitragsmaßstab
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für 
Vollgeschosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 10 v.H.
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse 
im Sinne der Landesbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. 

Ist das Grundstück nur teilweise überplant und ist der 
unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 
BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Flä-
che des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend 
anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichti-
gen:
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angren-
zen, die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 40 m.
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage 
angrenzen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg 
oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterlieger-
grundstück), die Fläche von der zu der Verkehrsanlage 
hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 
m.
c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige 
Verbindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der 
Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.
d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tie-
fenbegrenzungslinie liegenden Grundstücksteile auf-
grund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnli-
cher Weise selbständig nutzbar (Hinterbebauung in 
zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer Tiefe von 
80 m zugrunde gelegt.
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne 
selbständig nutzbar und geht die tatsächliche bauliche, 
gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der 
innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücks-
teile über die tiefenmäßige Begrenzung nach a) und b) 
hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten 
erhöhten Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, 
gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt 
sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der 
tatsächlichen Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nut-
zung als Sportplatz, Freibad, Festplatz, Campingplatz 
oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes 
oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grund-
stücken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt wer-
den, die Fläche des Grundstücks - gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbe-
grenzung - vervielfacht mit 0,5.“

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan 

festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse 
zugrunde gelegt.

	■ Satzung der Ortsgemeinde Bölsberg
zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den 
Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung 
wiederkehrende Beiträge) vom 01.01.2022
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bölsberg hat auf Grund 
des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 Abs. 
1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in 
seiner Sitzung am 02.11.2021 folgende Satzung beschlos-
sen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht
§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
§ 3 Ermittlungsgebiete
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht
§ 5 Gemeindeanteil
§ 6 Beitragsmaßstab
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches
§ 9 Vorausleistungen
§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
§ 11 Beitragsschuldner
§ 12 Veranlagung und Fälligkeit
§ 13 Übergangsregelung
§ 14 Öffentliche Last
§ 15 In-Kraft-Treten

§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
(1) Die Gemeinde Bölsberg erhebt wiederkehrende Beiträge 
für die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen 
nach den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Ver-
kehrsanlagen, die der Erneuerung, der Erweiterung, dem 
Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhande-

nen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten 
oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen 
Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand,

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer 
fertiggestellten Anlage oder deren Ergänzung durch wei-
tere Teile,

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an 
der Verkehrsanlage,

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der 
Funktion, der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der 
Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaf-
fenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die 
Herstellung von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Bau-
gesetzbuch (BauGB) beitragsfähig ist.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit 
Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB zu erhe-
ben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erho-
ben, wenn die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis 
zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze sowie selbstständige Parkflächen und 
Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und Radwege.
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffent-
lichen Einrichtung ist dieser Satzung als Anlage 2 beigefügt.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, 
Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen Ram-
pen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und 
Fußwegbelags.

§ 3 Ermittlungsgebiete
(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des 
Gemeindegebietes bilden als einheitliche öffentliche Einrich-
tungen das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheiten).
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen 
öffentlichen Einrichtung ist dieser Satzung als Anlage 2 bei-
gefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrech-
nungseinheit bildenden Verkehrsanlagen nach den jährli-
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§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Sat-
zung verschonten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch 
von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der 
Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % 
ihrer gewichteten Grundstücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach 
Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung 
zur Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich 
überschneidenden Grundstücksteile.

§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches
Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember 
für das abgelaufene Jahr.

§ 9 Vorausleistungen
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der 
Gemeinde Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge 
erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen 
Beitragshöhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für 
einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der 
Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden 
Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitrags-
schuld zugrunde gelegt.

§ 11 Beitragsschuldner
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungs-
berechtigter des Grundstückes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12 Veranlagung und Fälligkeit
(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen 
darauf werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und 
einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fäl-
lig.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mittei-

lung der beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils 
und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf 

dem Grundstück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender 
Beiträge können durch besonderen Bescheid (Feststellungs-
bescheid) festgestellt werden.

§ 13 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung
(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grund-
stücke, vorbehaltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, 
erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
berücksichtigt und beitragspflichtig werden, nach
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsan-

lage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchge-

führten Veranlagungen für Grunderwerb, Straßenoberflä-
chenentwässerungskosten oder anderer Teilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. 
a) bis d) gilt auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem 
Umbau und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. Erfas-
sen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtun-
gen, so findet eine Addition der unter den Buchstaben b) bis 
d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann 
die jeweils erreichte höhere Verschonungsdauer
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in 
dem die sachlichen Beitragspflichten für die Erschließungs-
beiträge nach dem BauGB bzw. für die Ausbaubeiträge nach 
dem KAG entstanden sind.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die 
Zahl der Vollgeschosse, sondern eine Baumassenzahl 
festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht fest-
gesetzt, dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in 
Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide 
Höhen festgesetzt, so ist die höchstzulässige Traufhöhe 
der Berechnung zugrunde zu legen. Soweit der Bebau-
ungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der 
Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitli-
chen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu 
messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder 
abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist 
ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsäch-
lich verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der 
näheren Umgebung, so ist die tatsächlich verwirklichte 
Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, 
die Zahl von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die 
nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen 
Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, ent-
sprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 - 3 eine Vollgeschosszahl nicht 
feststellbar, so ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe 
geteilt durch 3,5 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf 
ganze Zahlen auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe 
gilt der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit 
der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäude-
mitte zu messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sons-
tige Nutzung festgesetzt ist oder die außerhalb von 
Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden 
(z.B. Sport-, Fest- und Campingplätze, Freibäder, Fried-
höfe), wird bei vorhandener Bebauung die tatsächliche 
Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindes-
tens jedoch ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stell-
plätze errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl 
der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, 
die tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzge-
schosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzun-
gen nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermitt-
lung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend 
angewandt, wie sie bestehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der 
Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungs-
maß getroffen sind,
b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine 
Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch 
Umrechnung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie 
höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorste-
henden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unter-
schiedlicher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vor-
handen, gilt die bei der überwiegenden Baumasse vor-
handene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebie-
ten wird die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte 
und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies 
gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen 
Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
genutzten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in 
sonstigen Baugebieten und innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) erhöhen sich die 
Maßstabsdaten um 10 v. H..
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Die Ortslage Bölsberg stellt ein zusammenhängendes 
bebautes Gebiet dar, welches sich nicht in mehrere öffentli-
che Einrichtungen zerteilen lässt.
Die durch die Ortsgemeinde verlaufende Kreisstraße 61 
(Lindenstraße) lässt sich an verschiedensten Stellen queren 
und stellt somit keine Aufteilungserfordernis dar.

	■ Satzung der Ortsgemeinde Bölsberg
zur Verschonung von Abrechnungsgebieten gemäß § 13 
der Satzung der Ortsgemeinde Bölsberg zur Erhebung 
von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Ver-
kehrsanlagen
vom 01.01.2022
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bölsberg hat aufgrund 
des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 Abs. 
1, 7, und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und 
gem. § 13 der Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden 
Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen der Ortsge-
meinde Bölsberg (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende 
Beiträge) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1
Verschonungsregelung

(1) Gem. § 10 a Abs. 5 KAG wird abweichend von § 10 a 
Abs. 1 Satz 2 KAG festgelegt, dass Grundstücke, die zu 
Verkehrsanlagen Zufahrt oder Zugang nehmen können, 
die Gegenstand einer Erschließungsmaßnahme waren 
oder sind, generell einen Zeitraum von 20 Jahren, 
gerechnet ab der endgültigen Herstellung der Erschlie-
ßungsmaßnahme, verschont werden.

(2) Gemäß § 10 a Abs. 5 KAG wird abweichend von § 10 a 
Abs. 1 Satz 2 KAG festgelegt, dass Grundstücke, die zu 
den folgenden aufgezählten Verkehrsanlagen Zufahrt 
oder Zugang nehmen können, erstmals nach Ablauf der 
genannten Jahre bei der Ermittlung des wiederkehren-
den Beitrages berücksichtigt werden:

(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von 
Verträgen (insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 
10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 20 Jahre 
festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in 
dem Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leistung und 
die Widmung der Verkehrsanlage erfolgt sind.
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet zu Ausgleichsbeträgen herangezogen 
werden bzw. worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 
KAG die Verschonungsdauer anhand des Umfangs der ein-
maligen Belastung wie folgt festgelegt:
0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstücksfläche -
zwei Jahre Verschonung
2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstücksfläche -
vier Jahre Verschonung
4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstücksfläche -
sechs Jahre Verschonung
6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstücksfläche -
acht Jahre Verschonung
8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstücksfläche -
zehn Jahre Verschonung
10,01 bis 12,00 € pro qm Grundstücksfläche -
zwölf Jahre Verschonung
12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstücksfläche -
14 Jahre Verschonung
14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstücksfläche -
16 Jahre Verschonung
16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstücksfläche -
18 Jahre Verschonung
Mehr als 18,00 € pro qm Grundstücksfläche -
20 Jahre Verschonung
Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des Entstehens 
der sachlichen Ausgleichsbetragspflichten.

§ 14 Öffentliche Last
Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentli-
che Last auf dem Grundstück.

§ 15 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.
Bölsberg, den 02.11.2021 Siegel   Paul Gerhard Krüger

Ortsbürgermeister
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund der Gemeindeordnung 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.
Anlage 2 zur Satzung der Ortsgemeinde Bölsberg zur 
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Aus-
bau von verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) vom 
01.01.2022
Begründung zur Festlegung des Abrechnungsgebietes 
in der Ortsgemeinde Bölsberg
Gemäß § 10 a Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbin-
dung mit § 3 der Satzung bilden, unter Beachtung der örtli-
chen Gegebenheiten, alle zum Anbau bestimmten Verkehrs-
anlagen innerhalb der Gemeinde Bölsberg eine 
Abrechnungseinheit.
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Flur 2, Flurstück 234/9
Flur 2, Flurstück 233/5
Flur 2, Flurstück 230/2 und 229/3
Flur 2, Flurstück 232/4 und 230/2
Flur 2, Flurstück 325
Flur 2, Flurstück 312
Flur 2, Flurstück 300
Flur 2, Flurstück 293/2
Flur 2, Flurstück 296/6
3. „Steinwiesenstraße“
(Flur 1, Flurstück 165/6, 4/32 teilweise,
146/5, 290/1 und 211/6)

2026

Grundstücke:
Flur 1, Flurstück 4/1
Flur 1, Flurstück 4/5
Flur 1, Flurstück 4/11
Flur 1, Flurstück 4/31
Flur 1, Flurstück 4/34
Flur 1, Flurstück 5/13
Flur 1, Flurstück 158/5
Flur 1, Flurstück 159/5
Flur 1, Flurstück 160/5
Flur 1, Flurstück 162/5
Flur 1, Flurstück 168/5
Flur 1, Flurstück 169/5
Flur 3, Flurstück 37/1
Flur 3, Flurstück 41
Flur 3, Flurstück 44/1
Flur 3, Flurstück 48/1
Flur 3, Flurstück 53
Flur 3, Flurstück 225/40
Flur 3, Flurstück 312/51
Flur 3, Flurstück 313/49
Flur 3, Flurstück 314/46
Flur 3, Flurstück 318/43
Flur 5, Flurstück 284/1
Flur 5, Flurstück 285/1
Flur 5, Flurstück 286/1
Flur 5, Flurstück 287/4
Flur 1, Flurstück 4/8, 166/5 und 147/5
Flur 1, Flurstück 5/1

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen 
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanla-
gen (Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsge-
meinde Bölsberg außer Kraft. Soweit eine Beitragspflicht auf-
grund früherer Satzungen entstanden ist, gelten diese weiter.
Bölsberg, (Siegel)   Paul Gerhard Krüger
den 02.11.2021   Ortsbürgermeister

Dreisbach

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Andrea Theis

mittwochs  ............................................... 18:00 bis 19:30 Uhr
Büro im DGH, Schulstraße 3
Telefon DGH  ....................................................  02661 40301
Privat  ...............................................................  02661 40353
Mobil  ............................................................  0152 02619413
E-Mail  ...............................................  og-dreisbach@web.de

	■ Baumpflanzaktion
Super Wetter, klasse Laune, tolle Aktion!!!
… das sind drei Schlagworte, die man zur Baumpflanzaktion 
am Sonntag, den 31.10.2021 sagen könnte.

Abrechnungseinheit „Bölsberg“
(Gemarkung Bölsberg):
1. „Talstraße“ - Teilstück
(Flur 2, Flurstücke 251/7 und 311)

2031

Grundstücke:
Flur 3, Flurstück 101/3
Flur 2, Flurstück 211/5
Flur 2, Flurstück 208/2
Flur 2, Flurstück 211/3
Flur 2, Flurstück 215/4
Flur 2, Flurstück 218/3
Flur 2, Flurstück 323
Flur 2, Flurstück 320
Flur 2, Flurstück 319
Flur 2, Flurstück 318
Flur 2, Flurstück 317
Flur 2, Flurstück 316
Flur 2, Flurstück 315
Flur 2, Flurstück 314
Flur 2, Flurstück 313
Flur 2, Flurstück 326
Flur 2, Flurstück 301
Flur 2, Flurstück 302
Flur 2, Flurstück 303
Flur 2, Flurstück 304
Flur 2, Flurstück 306
Flur 2, Flurstück 307
Flur 2, Flurstück 308
Flur 2, Flurstück 309
Flur 2, Flurstück 89/1
Flur 2, Flurstück 89/2
Flur 2, Flurstück 204/4
Flur 2, Flurstück 170/8
Flur 2, Flurstück 170/9
Flur 2, Flurstück 167/1
2. „Lindenstraße“ - Teilstück
Flur 2, Flurstück 252/7)

2023

Grundstücke:
Flur 1, Flurstück 2/45
Flur 1, Flurstück 2/5
Flur 1, Flurstück 2/14
Flur 1, Flurstück 2/24
Flur 1, Flurstück 156/2
Flur 2, Flurstück 299/246, 3/2 und 242
Flur 2, Flurstück 239/4
Flur 2, Flurstück 238/3, 231/1 und 232/1
Flur 2, Flurstück 237, 232/2 und 238/2
Flur 2, Flurstück 235/2 und 234/7
Flur 3, Flurstück 4
Flur 3, Flurstück 5
Flur 3, Flurstück 6
Flur 3, Flurstück 292/8, 248/8, 247/8 und 7
Flur 3, Flurstück 76
Flur 3, Flurstück 304/79
Flur 3, Flurstück 80/1
Flur 3, Flurstück 58/6
Flur 3, Flurstück 312/51
Flur 3, Flurstück 53
Flur 3, Flurstück 287/4
Flur 3, Flurstück 311/54
Flur 3, Flurstück 310/56 und 221/171
Flur 3, Flurstück 57/3
Flur 3, Flurstück 100/5 und 100/3
Flur 3, Flurstück 301/97
Flur 3, Flurstück 94/1 und 94/2
Flur 3, Flurstück 92/2 und 89/2
Flur 3, Flurstück 92/1
Flur 3, Flurstück 89/1
Flur 3, Flurstück 88/2
Flur 3, Flurstück 268/89
Flur 3, Flurstück 85/2
Flur 3, Flurstück 86/1
Flur 3, Flurstück 86/9 und 84/2
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	■ Weihnachtsmarkt & Nikolaus
Die Zeit rennt und es fand bereits ein erstes Treffen mit den 
Vereinen von Dreisbach statt um die Planung für den Weih-
nachtsmarkt zu besprechen.
Der Weihnachtsmarkt findet am 04.12.2021 ab 15:00 Uhr 
wie immer in der Schulstraße vor dem Dorfgemein-
schaftshaus und dem Jugendhaus statt.
Auch der Nikolaus hat von dem Weihnachtsmarkt gehört und 
möchte allen Kindern (bis 12 Jahre), die in Dreisbach woh-
nen, eine Nikolaustüte schenken.
Besucher, die nicht in Dreisbach wohnen und auch gern eine 
Nikolaustüte kaufen möchten (5,-€/Tüte) können sich wäh-
rend der Sprechstunde bei mir melden.
Es besteht noch die Möglichkeit, sich für einen Stand drau-
ßen bei mir oder einem Vereinsvorstandsmitglied anzu- 
melden.
Wir freuen uns auf viele Interessenten und Besucher.

	■ 30er-Zonen
In der letzten Sitzung des Gemeinderates wurde beschlos-
sen, dass alle Nebenstraßen, die nicht bereits jetzt schon 
30er-Zonen sind, in diese eingerichtet werden. Hierbei han-
delt es sich um die Post,- Dorf-, und Oststraße, um den 
„Wachtweg“, „Zur Dornheck“ und „Vor Bettenborn“.

	■ Spenden für die Flutopfer
Ich hatte ja bereits berichtet, dass der Erlös von ca. 2.000 € 
den Flutopfern zugutekommen soll. In der letzten Sitzung 
haben wir darüber beschlossen, dass wir auch die diesjähri-
gen Spenden von
St. Martin, Nikolaus und vom Weihnachtsmarkt mit dazuneh-
men und die Summe dann gleichmäßig an die Gemeinde 
Müsch, die Gemeinde Rech und an den Verein „FördAhrver-
ein“ spenden.

	■ Traurig aber wahr…
Man kann es kaum glauben, aber es war wirklich so, dass 
kurz vor Allerheiligen, wo die Gräber von den Hinterbliebe-
nen besonders schön hergerichtet werden, jemand sowohl 
Blumen als auch das Gesteck, welches auf einem Grab lag, 
gestohlen hat…
Sollte jemand etwas „Verdächtiges“ beobachtet haben, kann 
er sich gerne an mich wenden.

	■ Einebnen von Gräbern
Die meisten Gräber sind inzwischen eingeebnet. Bei einigen 
ist es uns leider noch nicht gelungen, Hinterbliebene ausfin-
dig zu machen. Ein Einsäen in diesem Jahr ist leider nicht 
mehr möglich, wird aber im zeitigen Frühjahr nachgeholt.

Andrea Theis, Ortsbürgermeisterin

Das Orga-Team traf sich bereits um 7:00 Uhr morgens um 
die restlichen Vorbereiten für die große Aktion, nämlich 3.500 
Bäume pflanzen, zu treffen. Lange vor ihrem Einsatz stan-
den die ersten Helfer schon, gewappnet mit Handschuhen, 
Spaten voller Tatendrang und mit guter Laune am Dorfge-
meinschaftshaus. Alle freuten sich darauf, etwas Gutes in 
Gemeinschaft für unsere Zukunft, unseren Wald und unser 
Klima tun zu können. Dementsprechend gab es an beiden 
Pflanzflächen (s.u.) viele leuchtende Augen, tatkräftige 
Hände von Groß und Klein. Alle waren mehr als fleißig und 
blieben viel länger als ihr eigentlicher „Dienst“ eingeplant 
war. Etliche Helfer übernahmen zwei, drei und mehr „Schich-
ten“, sodass am Ende des Tages sogar 3.800 Bäume (es 
kamen noch Restbestände aus Pflanzaktionen vom Vortag 
mit dazu) mitsamt den Gittern, die den Verbiss des Wildes 
verhindern, am späten Nachmittag fertig gepflanzt waren.
Die beiden Flächen, die sich alle gerne ansehen können, um 
zu erfassen, wie viel dort geleistet wurde, sind rechts der 
K65 in Richtung Stockum-Püschen und Richtung Nistertal 
unterhalb des Hofes Strotmann links in den Wirtschaftsweg 
abbiegend.
Florian Havranek hat uns mit seinem Unternehmen „Patent 
Western“ in Zusammenarbeit mit Björn Flick und „Wäller hel-
fen“ bestens unterstützt und wir sagen auf diesem Wege: 
Ganz herzlichen Dank.
Ein mindestens genauso großes Dankeschön sagen wir auch 
allen Helfern und Unterstützern der Pflanzaktion. Es hat rie-
sig Spaß gemacht, mit euch allen zusammenzuarbeiten.

	■ Herzlichen Dank!

P.S.: Es sind noch einige Spaten, eine Schuhbürste (mit Wer-
bung aus dem Schwarzwald) und ein Kuchen- / Brotmesser 
von der Baumpflanzaktion im Dorfgemeinschaftshaus und 
können mittwochs abgeholt werden.
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3. Gegen Nr. 2 dieser Verfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Bad Marienberg einzulegen.
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung, Kirburger Straße 4, 
56470 Bad Marienberg, oder durch E-Mail mit qualifizierter 
elektronischer Signatur an: vg-bad-marienberg@poststelle.
rlp.de erhoben werden.
Hinweis: Die genaue Lage und der genaue Verlauf der 
gewidmeten Verkehrsanlage sind auf dem beigefügten Lage-
plan, der Bestandteil dieser Verfügung ist, farblich markiert.
56470 Bad Marienberg, den 12.11.2021 Andreas Heidrich
 Bürgermeister
Anlage zur Verfügung der Verbandsgemeinde Bad Mari-
enberg vom 12.11.2021 über die Widmung der Verkehrs-
anlage „Unter den Weiden“ (Gemarkung Dreisbach, Flur 
5, Flurstücke Nr. 15/10, 8/17 und 8/14) in der Ortsge-
meinde Dreisbach

	■ Widmungsverfügung der 
Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Widmung der Verkehrsanlage „Unter den Weiden“ 
(Gemarkung Dreisbach, Flur 5, Flurstücke Nr. 15/10, 8/17 
und 8/14) in der Ortsgemeinde Dreisbach für den öffent-
lichen Verkehr gemäß Landesstraßengesetz Rheinland-
Pfalz
1. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Dreisbach hat in sei-
ner Sitzung am 03.11.2021 beschlossen, die Verkehrsanlage 
„Unter den Weiden“ (Gemarkung Dreisbach, Flur 5, Flurstü-
cke Nr. 15/10, 8/17 und 8/14) in der Ortsgemeinde Dreisbach 
gemäß § 36 des Landesstraßengesetzes für Rheinland-Pfalz 
vom 01.08.1977 (GVBl. Seite 273), in der derzeit geltenden 
Fassung, dem öffentlichen Verkehr zu widmen.
2. Die Verkehrsanlage „Unter den Weiden“ (Gemarkung 
Dreisbach, Flur 5, Flurstücke Nr. 15/10, 8/17 und 8/14) in der 
Ortsgemeinde Dreisbach erhält die Eigenschaft einer öffent-
lichen Gemeindestraße im Sinne des § 3 Ziffer 3 a Landes-
straßengesetz Rheinland-Pfalz.

	■ Gedenken zum Volkstrauertag
Am Sonntag, den 14.11.2021 findet unsere Andacht mit 
Kranzniederlegung um 11:30 Uhr am Ehrenmal und in der 
Friedhofshalle statt.
Hierzu sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ganz herzlich 
eingeladen.

Ortsbürgermeister Volker Uhr Pfarrer Peter Wagner

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Fehl-Ritzhausen

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des 
Ortsbürgermeisters Volker Uhr

freitags .....................................................17:00 bis 18:30 Uhr
Sprechstunde im Büro des Kindergartens, Am Kindergarten
Telefon ................................................................. 02661 3693
E-Mail  .............................................. volker.uhr@rz-online.de
Internet  ............................................  www.fehl-ritzhausen.de
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war er langjähriges Mitglied und Beigeordneter im Gemein-
derat Großseifen. Karl Müller wurde 1885 geboren und starb 
1965 im Alter von 80 Jahren.

Jürgen Steup, Ortsbürgermeister

	■ Verlegung der Sprechstunde
Terminliche Gründe machen es erforderlich, dass die 
Sprechstunde des Unterzeichners in der 46. Kalenderwoche 
zwei Tage später, nämlich erst am

Donnerstag, 18. November 2021
18.00 - 19.00 Uhr

stattfinden kann.
Ich bitte um entsprechende Beachtung.

Jürgen Steup, Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ SG Basalt
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Hahn b. M.

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Roland Reis

dienstags  ............................................... 17:30 bis 19:00 Uhr
Büro im DGH, Hauptstraße 11
Telefon während der Sprechstunde  .................  02661 40519
Telefon  ...............................................................  02661 8979
E-Mail  ...........................................  roland.reis@hotmail.com

	■ SG Basalt
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Großseifen

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Jürgen Steup

dienstags  ............................................... 19:00 bis 20:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Bürgerhaus, Flottstraße 5
Telefon  .............................................................  02661 40070
E-Mail  ............................ gemeinde.grossseifen@t-online.de

	■ Aus dem Archiv
Beim weiteren Sichten von Schriftgut des im vorigen Jahre 
neu eingerichteten historischen Archivs der Gemeinde Groß-
seifen stieß ich auf Unterlagen, die unseren ehemaligen 
Bahnhof betreffen. Bekanntlich lag die Station Großseifen an 
der ehemaligen Bahn-Querverbindungsstrecke Erbach - 
Fehl-Ritzhausen, die Anfang der 1970er Jahre stillgelegt 
wurde.

Der Bahnhof bzw. die Station Großseifen hatte neben dem 
Personenverkehr bis Mitte der 1960er Jahre ganz erhebliche 
Bedeutung für den Güterverkehr. Denn vom Bahnhof Groß-
seifen aus wurde in einem großen Umfang Schotter, Splitt 
und sonstige Steingüter, zum Beispiel für den landesweiten 
Straßenbau, per Waggon auf dem Schienenweg versandt. 
Das Transportgut stammte aus der in der Nachbarschaft 
zum Bahnhof befindlichen Brecher Anlage der Firma 
„Gewerkschaft Albert“, die den in den Steinbrüchen Höhn 
und Neuhochstein gewonnenen Rohbasalt über eigens 
errichtete Seilbahnen zur Weiterverarbeitung angeliefert 
bekam.

Eine Postkarte der „Preußisch-Hessischen-Staatseisenbah-
nen“ wurde mir neben Anderem auffällig. Wie die Abbildung 
zeigt, kündigte die Bahn eine Warenlieferung über den Groß-
seifer Bahnhof an. Als Adressat war Karl Müller aufgeführt, 
der bei der Benzinfabrik Bilk in Düsseldorf 1 Kanne Benzin 
zu 37 kg in Auftrag gegeben hatte. Die Frachtkosten betru-
gen immerhin 11 Mark und 25 Pfennig und für die Postkarte 
wurden zusätzlich 5 Pfennig berechnet. Den Empfang der 
mit Benzin gefüllten Kanne quittierte Karl Müller persönlich 
am 13.8.1913.

Doch wer war Karl Müller, der Empfänger des per Bahn 
gelieferten Benzins, das wohl für (s)ein Auto bestimmt war? 
Karl Müller war Inhaber der von ihm im Jahre 1910 gegrün-
deten, weit über Großseifen hinaus bekannten Metzgerei, zu 
der in Folgejahren noch eine ebenso bedeutsame Fremden-
pension hinzukam. Er war Opa der Enkel Gerd Müller, heute 
wohnhaft in Langenbach b.K., Erika Buchner, geb. Müller, 
heute wohnhaft in Bad Marienberg und Brigitte Bäcker, geb. 
Müller, heute wohnhaft in Unnau.

Nach Karl Müllers Ruhestand führte Sohn Wilhelm Müller 
das Unternehmen weiter und baute es kontinuierlich aus. 
Und nach dessen Ruhestand setzten schließlich Tochter Bri-
gitte und Schwiegersohn Udo Bäcker die Familientradition 
fort.

Karl Müller übte Zeit seines Lebens neben seinem Beruf 
eine Reihe von ehrenamtlichen Tätigkeiten aus. So stand er 
zum Beispiel über viele Jahre der Metzgerinnung des dama-
ligen Oberwesterwaldkreises als Obermeister vor. Ferner 
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Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses sind zu 
einer öffentlichen Sitzung auf Donnerstag, den 25.11.2021- 
19.45 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Hardt eingeladen.
Tagesordnung:
Empfehlungsbeschlussfassung zum Jahresabschluss 2020

Frank Schürg
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

	■ Volkstrauertag
Nachdem es im vergangenen Jahr nicht möglich war, möchte 
die Ortsgemeinde Hardt in diesem Jahr wieder mit einer klei-
nen Veranstaltung aller Menschen gedenken, die in den – 
vergangenen oder aktuellen – Kriegen verletzt oder gar aus 
der Mitte ihrer Familien gerissen wurden. Die Feierstunde 
findet am Volkstrauertag, Sonntag, den 14.11. um 14.00 Uhr 
vor der Friedhofshalle in Hardt statt. Musikalisch umrahmt 
wird die Veranstaltung von Torsten Greis und Andre Gerst.
Im Anschluss findet eine Sammlung zu Gunsten der Deut-
schen Kriegsgräberfürsorge e.V. statt.
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen!

Gabriele Greis
Ortsbürgermeisterin

	■ Ein schöner „Tag der offenen 
Tür“ am 09. Oktober

Nachdem das Dorfgemeinschaftshaus nun schon seit März 
2020 fertiggestellt ist, konnten wir endlich eine kleine Eröff-
nung feiern. Zwar immernoch von Corona geprägt - aber 
immerhin ein kleines Fest.

Viele Hardterinnen und Hard-
ter nutzten die Gelegenheit, 
sich das Haus und seine viel-
fältigen Verwendungsmöglich-
keiten anzuschauen. Im Dorf-
laden konnten Kuchen und 
Brot sowie Getränke gekauft 
werden, die Künstlerinnen 
boten ein gemeinsames Bas-
teln für die Kinder an und der 
Arbeitskreis Dorfgeschichte 
gab Einblick in seine Arbeit 
rund um die Hardter Vergan-
genheit.
Der Mehrzweckraum bietet 
Platz für die Krabbelgruppe, 

die Handarbeits- und Spinnfrauen, die Senioren und - wenn 
gewünscht - für weitere Gruppen.

Eine besondere Ehrung wurde Ulla Martain für ihr großes 
Engagement im Hinblick auf die Sanierung des Hauses und 
die Akquise von Fördergeldern zuteil und der Gemeinderat 
nutzte die Gelegenheit „Danke!“ zu sagen. Dem schlossen 
sich Andreas Heidrich, Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Bad Marienberg, sowie auch sein Amtsvorgänger 
Jürgen Schmidt gerne an.
Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück leckeren Kuchen 
fand ein gemütlicher Nachmittag einen schönen Ausklang.

	■ Andacht und Gräbersegnung in Hahn
Sonntag 14. November, 13.30 Uhr
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wie im vergangenen Jahr wird die Andacht, Corona bedingt, 
vor der Friedhofshalle stattfinden. Die Musikgruppe Hahn 
wird die Feier mitgestalten.

Roland Reis, Ortsbürgermeister

	■ Baumpflanz-Aktion für eingeschulte Kinder
Für die Kinder: Malina Biel, Merle Schönlaub und Luca Bese 
hat die Gemeindeverwaltung je einen Halbstamm-Apfelbaum 
geschenkt, der nach ca. 4 Jahren erste Früchte trägt.
Ein Erinnerungs-Foto darf natürlich nicht fehlen.

Roland Reis, Ortsbürgermeister

Hardt

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde der Ortsgemeinde Hardt
Telefonisch: Montag bis Freitag ...................... 9.00-16.00 Uhr
Tel. 02661/4515 (OBM Gabriele Greis)
Persönlich: Mittwoch ..................................... 18.00-19.00 Uhr
(Erster Beigeordneter Michael Müller)
Bürgermeisteramt, Mittelstraße 11
Telefon montags bis freitags
9.00 Uhr bis 16.00 Uhr  ......................................  02661 4515
E-Mail: ...............................  ortsgemeinde-hardt@t-online.de

	■ Termine
Dorfladen: freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr 

DGH
Frauenfrühstück: jeden letzten Mittwoch im Monat im 

großen Saal im DGH
Handarbeitskreis: alle vierzehn Tage Mittwoch (in 

geraden Wochen) ab 19.00 Uhr im 
Mehrzweckraum DGH

Seniorentreff: dienstags alle 2 Wochen (in ungera-
den Wochen)

(ehrenamtl. Helfer) 19.00 Uhr im Mehrzweckraum DGH
Sontagsspazier-
gang:

jeden 3. Sonntag im Monat um 
10.30 Uhr, Treffunkt Säugärtchen

Öffentliche Bekanntmachung

	■ Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses sind zu 
einer nichtöffentlichen Sitzung für Mittwoch, 24.11.2021 - 
19.00 Uhr in die Verbandsgemeindeverwaltung, Kirburger 
Straße 4, 56470 Bad Marienberg, eingeladen.
Tagesordnung:
Prüfung des Jahresabschlusses 2020

Frank Schürg
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
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gel bereits im Herbst durch den Seniorenbauhof abgebaut. 
Nun soll die Spielanlage „Schiff“ im Frühjahr aufgebaut wer-
den und die vorhandene Lücke im Außenbereich schließen.
Errichtung eines Zaunes auf dem Friedhof
Die Hecke hinter der Friedhofshalle ist marode und muss 
saniert werden. Aufgrund der Klimaveränderung sowie der 
Lage erscheint es nicht sinnvoll, in diesem Bereich eine 
neue Hecke anzupflanzen. Daher beschließt der Bauaus-
schuss hier die Hecke zurückzubauen und durch einen Zaun 
zu ersetzen. Dieser soll jedoch danach mit Efeu wieder 
begrünt werden. Nun soll eine Kostenschätzung vorgenom-
men und im Haushalt 2022 entsprechende Mittel eingeplant 
werden.

Jochen Becker, Ortsbürgermeister

	■ Bürgerinformation über die Sitzung des 
Gemeinderates vom 29. Oktober 2021

A. Öffentlicher Teil
Beratung und Beschlussfassung über den Ausbau der 
Teileinrichtung „Entwässerung“ sowie die Festlegung 
des Ausbauprogramms für den Ausbau der Verkehrsan-
lage
Um die entstehenden Kosten nach Abzug des Gemeindean-
teils auf die im Abrechnungsgebiet befindlichen Grundstücke 
umlegen zu können, muss der Gemeinderat den Beschluss 
über das Bauprogramm für die jeweilige Maßnahme treffen. 
Es können nur die Aufwendungen auf die Anlieger umgelegt 
werden, die durch im Ausbauprogramm festgelegte Maßnah-
men entstehen.
Daher wurden der Durchführung der Maßnahmen in der 
Neuen Straße (Teilstück), Langgasse (Teilstück), Erlenweg, 
Birkenweg, Weststraße (Teilstück), Lindenstraße und Berg-
weg zugestimmt.
Einleitung des Verfahrens, Beschluss zur Änderung und 
Erweiterung für die 3. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes „Hilgershoon“ und Erteilung des Pla-
nungsauftrages
Für die Erweiterung des Baugebiets 2. Bauabschnitt Ahorn-
weg wird auch der Bereich des Bebauungsplans „Hil-
gershoon“ tangiert. Dies ist insbesondere durch die Anbin-
dung des Ahornweges auf die Verlängerung des 
Feitzerweges der Fall, der in diesem Bereich als Wirtschafts-
weg deklariert ist. Es ist zu erwarten, dass bestimmte 
gewerblich genutzte Bestandsgebäude am Feitzerweg zwi-
schen der Reitsportanlage und dem Plangebiet des Bebau-
ungsplanes „Hilgershoon“ zusammen mit den Neubauten 
einen Bebauungskomplex bilden, der zukünftig als Innenbe-
reich im Sinne des § 34 Baugesetzbuch (Zulässigkeit von 
Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile) zu beurteilen sein wird. Um den unbeplanten Teil die-
ses Bebauungskomplexes städtebaulich zu ordnen und Kon-
flikte zwischen gewerblichen Nutzungen und dem 
allgemeinen Wohngebiet zu vermeiden, erscheint es sinnvoll 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen den 
Bebauungsplan „Hilgershoon“ zu ändern und zu erweitern.
Hierfür ist aber die Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplanes erforderlich. Dabei hat jedoch der Gemeinderat 
dann auch die Möglichkeit, festzulegen, was in diesem 
Bereich in welcher Form errichtet werden darf. Ohne diese 
Erweiterung wäre jeweils eine Einzelfallentscheidung der 
Bauaufsichtsbehörde erforderlich gewesen, auf deren Ergeb-
nis die Ortsgemeinde nur sehr geringen Einfluss hätte.
Aus diesem Grund beschließt der Gemeinderat mehrheitlich, 
das Verfahren zu Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplanes „Hilgershoon“ einzuleiten und beauftragt aus 
Synergieeffekten Planeo Ingenieure, Gesellschaft für techni-
sche Infrastrukturplanung mbH mit der Durchführung.
2. Bauabschnitt - Ahornweg
1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
„Wohngebiet westl. der Höhenstraße“ sowie Erteilung 
eines Planungsauftrages
Frau Eiteneuer von Planeo Ingenieure stellt die aktuellen 
Pläne zur Gestaltung des 2. Bauabschnitts des Ahornweges 

(Bilder: Karl-Ernst Schneider)

Hof

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Jochen Becker

mittwochs  ......................  18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Rathaus, Hauptstraße 38
Telefon Gemeindeverwaltung  ...........  02661-5306
Fax Gemeindeverwaltung  .............  02661-950745

E-Mail  .......................................  Ortsgemeinde.hof@web.de
Internet  ......................................  www.hof-im-westerwald.de

	■ Bürgerinformation über die Sitzung des 
Bauausschusses vom 5. November 2021

Sanierung der Grillhütte
Der Bauausschuss hat sich ein Bild vom Zustand der Grill-
hütte gemacht. Dies war bereits Thema bei dem Dorfrund-
gang im Rahmen der Dorfmoderation gewesen. Dabei war 
der Wunsch laut geworden, für die Außendarstellung und 
Gemütlichkeit der Grillhütte die eine oder andere Renovie-
rungsmaßnahme zu starten.
Nachdem nun der Seniorenbauhof bereits die ersten Maß-
nahmen zur Aufrichtung der Hütte mit entsprechenden Ver-
steifungen im Eckenbereich vorgenommen hat, ist nun 
geplant, die Innenwände sowie den Fußboden abzuschleifen 
und hierdurch ein helleres Bild zu erreichen. Ebenso soll die 
Holzverkleidung am Grill und die Befestigung des Schorn-
steins erneuert werden.
Darüber hinaus empfiehlt der Bauausschuss dem Gemein-
derat, Mittel im Haushalt 2022 einzustellen, um weitere 
Sanierungsmaßnahmen, wie Erneuerung der Dachrinnen, 
Spüle, Beleuchtung und Aufarbeitung der Tische und Bänke 
durchführen zu können. Dadurch soll auch eine Wertsteige-
rung der Grillhütte erreicht werden.
Baumaßnahmen 2022 in der Ortsgemeinde Hof - Erneue-
rung der Kanalisation und der Wasserversorgung in der 
Höhenstraße
Die Werke der Verbandsgemeinde Bad Marienberg planen 
im Jahr 2022 die Erneuerung der Kanalisation und der Was-
serversorgung in der Höhenstraße (Kreuzung Tierparkstraße 
bis Höhenstraße Hausnummer 12).
Der Bauausschuss beschließt, sich dieser Baumaßnahme 
anzuschließen, um die Straße sowie die Nebenanlagen kom-
plett zu erneuern.
Dabei soll aber auch die Chance genutzt werden, an expo-
nenten Stellen eine Absenkung der Bordsteine für Kinderwa-
gen, Rollatoren und Rollstühle herzustellen sowie Bodenleit-
systeme für Sehbehinderte einzubauen.
Kauf eines Spielgeräts für den Kindergarten Piccolino
Der Bauausschuss beschießt die Anschaffung eines neuen 
Spielgerätes für den Kindergarten Piccolino. Das in die Jahre 
gekommene Spielgerät wurde aufgrund festgestellter Män-
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Kenntnisgaben/Verschiedenes (öffentlicher Teil)
• Die Erdarbeiten für das Sonnensegel am Mehrgeneratio-

nenplatz wurden am 26.10.2021 durch eine Fachfirma 
vorgenommen. Somit kann das Sonnensegel nach einer 
Aushärtezeit des Betons über den Sandkasten gesetzt 
werden.

• Die Aktion Saubere Landschaft wurde am 03.09.2021 
mit einer nicht erwarteten Zahl an Teilnehmenden durch-
geführt. Jedoch war der Müllertrag sehr gering.

• Auch das daran anschließende Freudenfest wurde gut 
besucht. Die Spendeneinnahmen aus dieser Veranstal-
tung in Höhe von 500 € wurden an die Aktion Wäller hel-
fen für die Flutopferhilfe weitergeleitet.

• Am 17.09.2021 wurde das Hochbeet im Schollpark mit 
dem Kindergarten eröffnet und die vom Jagdpächter 
gespendeten Bänke und das Insektenhotel entgegenge-
nommen.

• Der Dorfrundgang am 29.09.2021 fand auch unter reger 
Beteiligung der Dorfbevölkerung statt. Nunmehr steht die 
Arbeit in den Arbeitskreisen an. Hierzu laufen derzeit die 
Terminabstimmungen.

• Die Informationsveranstaltung des Gemeinde- und Städ-
tebundes zum Thema Wiederkehrende Beiträge wurde 
am 04.10.2021 in der Mehrzweckhalle durchgeführt. Es 
war eine interessante Veranstaltung, deren Inhalt auch in 
die aktuellen Entscheidungen des Gemeinderats einflie-
ßen wird.

• Es fand am 13.10.2021 ein Gespräch mit Herrn Hom-
bach und Herrn Müller (VG-Werke) bzgl. der Absperrung 
der Weststraße zum Regenrückhaltebecken und des 
Wassergrabens oberhalb des Rosenwegs statt. Es 
erscheint sinnvoll, einen Sperrriegel von der Weststraße 
kommend vor dem Wirtschaftsweg anzubringen, da die-
ser befahrbar bleiben muss. Verantwortlich hierfür ist die 
Ortsgemeinde. Ebenso wird eine Vertiefung des Grabens 
als sinnvoll erachtet. Auch hier liegt dies in der Verant-
wortung der Ortsgemeinde. Eine Anfrage hierzu an eine 
Fachfirma wurde bereits gestellt.

• Am 27.10.2021 fand das Austauschgespräch zur 32. 
Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung 
mit dem Kreisjugendamt statt. Für Hof stehen für das 
neue Kindergartenjahr keine gravierenden Änderungen 
an.

• Die Eltern der Kindergartenkinder haben am 27.10.2021 
den Elternausschuss nach dem KiTaG gewählt. Nunmehr 
sind die Mitglieder des Beirats zu benennen, die sich aus 
Vertretern des Trägers, der Leitung, des pädagogischen 
Personals und der Elternschaft bilden. Hierzu erfolgt in 
der nächsten Gemeinderatssitzung ein entsprechender 
Beschlussvorschlag.

• Darüber hinaus wurde die beantragte zeitlich einge-
grenzte Geschwindigkeitsbegrenzung am Kindergarten 
zwischenzeitlich von der Verbandsgemeinde Bad Marien-
berg angeordnet und die Beschilderung durch den Bau-
hof angebracht.

• Der Bauausschuss tagt am 05.11.2021 um 17:00 Uhr.
• Es ist für Samstag, den 06.11.2021 eine Baumpflanzak-

tion in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr geplant. Treff-
punkt ist die Kreuzung Feitzerweg/Querweg zum Hofer-
Hecke-Weg

• Am 12.11.2021 soll nach jetzigem Stand die St. Martins-
feier stattfinden. Sie beginnt um 17:30 Uhr mit einem 
Gottesdienst in der Kirche und fährt dann mit dem 
Umzug zur Mehrzweckhalle fort. Jedoch wird die Veran-
staltung in diesem Jahr nicht in der MZH, sondern auf 
dem Festplatz stattfinden.
Hierfür werden Holzbuden durch den Gewerbeverein auf-
gebaut.

• Am 14.11.2021 findet die Veranstaltung zum Volkstrauer-
tag um 11:15 Uhr am Friedhof statt.

• Der Weihnachtsmarkt ist nach jetzigem Stand für den 
04.12.2021 geplant. Hierzu findet Mitte November 2021 
noch ein Abstimmungsgespräch mit den Vereinen statt.

vor. Die Änderungen resultieren aus einem gemeinsamen 
Gespräch mit der Verbandsgemeinde Bad Marienberg im 
Hinblick auf die mögliche Anbindung des Ahornweges an 
den Feitzerweg sowie die Berücksichtigung der Beitragsbe-
rechnungen.
Darüber hinaus soll im Rahmen der ersten Änderung des 
Bebauungsplanes auch die Flächen für den geplanten Wen-
dehammer sowie das erste Regenrückhaltebecken überar-
beitet werden, da diese bei der Erweiterung des Baugebie-
tes nicht mehr benötigt werden.
Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Planungsentwurf 
zu und erteilt nunmehr den Auftrag, das Verfahren entspre-
chend einzuleiten.
Die genaue Aufteilung möglicher Baugrundstücke sowie die 
Festlegung der Anzahl und Größe erfolgt dann in einem wei-
teren Schritt des Verfahrens.
Hiermit ist nun gewährleistet, dass der nächste Schritt zur 
Erweiterung des Baugebiets Ahornweg gemacht worden ist 
und in naher Zukunft dann auch faktisch der Ausbau vor Ort 
starten kann und sichtbar wird.
Beratung und Beschlussfassung über die während der 
förmlichen Beteiligungen der Öffentlichkeit und der 
Behörden nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB einge-
gangenen Stellungnahmen und Satzungsbeschluss zur 
2. Änderung des Bebauungsplanes „Langwies“
Der Gemeinderat nimmt die im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange vorgebrachten 
Hinweise zur Kenntnis und beschließt einstimmig die Sat-
zung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Langwies“.
Erstmalige Herstellung der Talstraße
Nach Stellungnahmen der Verbandsgemeinde Bad Marien-
berg und dem Gemeinde- und Ständebund gibt es nur zwei 
Möglichkeiten:
Entweder erfolgt der erstmalige Ausbau der Talstraße mit 
dann folgender Beteiligung an den Kosten von Straßenbau-
maßnahmen nach der Verschonungszeit oder es wird nicht 
ausgebaut und damit verbunden können dann auch die 
Grundstückseigentümer der Talstraße nicht zu den wieder-
kehrenden Beiträgen herangezogen werden.
Bei einer Entscheidung zum Ausbau der Talstraße muss ein 
Bebauungsplan aufgestellt und darin festgehalten werden, 
wie dieser Bereich baurechtlich überplant werden soll.
Ebenso sind dann Haushaltsmittel für die Erstellung des 
Bebauungsplanes und des Gemeindeanteils von 10% der 
Gesamtausbaukosten zur Verfügung zu stellen.
Die Argumente für und wider einen Ausbau wurden kontro-
vers diskutiert und abgewogen. Am Ende stimmt der 
Gemeinderat einstimmig dem Ausbau der Talstraße zu.
Den anwesenden Grundstückseigentümern wurde bereits in 
der Sitzung mitgeteilt, dass nun eine Bürgerversammlung 
mit den betroffenen Grundstückseigentümern durchgeführt 
wird und mit den zuständigen Stellen abzustimmen ist, inwie-
weit die bereits in Eigenleistung der Grundstückseigentümer 
vorgenommenen Arbeiten u. a. auch im Rahmen des 
Abrechnungsverfahrens Berücksichtigung finden können. 
Ebenso ist dann auch ein Zeitplan der Umsetzung aufzustel-
len und darzulegen.
Herausgabe einer Ortsgeschichte zum Jubiläum der 
Ortsgemeinde Hof
Für das 975-jährige Jubiläum der Ortsgemeinde Hof im Jahr 
2023 beschließt der Gemeinderat die Herausgabe einer 
Ortsgeschichte als Festschrift und beauftragt Schrift:gut mit 
der Erstellung. Dabei sollen aber auch interessierte ortsan-
sässige Akteure mit eingebunden werden. Näheres hierzu 
erfolgt in einer der nächsten Ausgaben des Wäller Blätt-
chens.
Festlegung der Steuerhebesätze 2022
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, die Steuerhebe-
sätze auch im Jahr 2022 nicht zu ändern. Dies ist auch ein 
positives Signal an die Gewerbetreibenden und die Einwoh-
nerschaft.
Einwohnerfragestunde
Aus der Einwohnerschaft liegen keine Anfragen vor.
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Im Anschluss daran wurden die Eltern mit ihren Kindern zur 
Übergabe der Bäume für den 06.11.2021 in den Bauhof der 
Ortsgemeinde Hof eingeladen.

Hier konnten sie dann ihren Baum mit dem notwendigen 
Zusatzmaterial, wie Bissschutz, Rundpfosten mit Seil zur 
Stabilisierung des Baumes in Empfang nehmen und danach 
pflanzen. Viele wollten ihren Baum im heimischen Garten 
anpflanzen. Andere, die diese Möglichkeit nicht hatten, konn-
ten ihren Baum auf dem Mehrgenerationenplatz der 
Gemeinde zu den bereits bestehenden Bäumen hinzupflan-
zen. Dankenswerterweise hat Sven Schütz bereits im Vorfeld 
entsprechende Löcher zum Pflanzen des Baumes vorberei-
tet. Somit entsteht über die nächsten Jahre sicherlich eine 
interessante Streuobstwiese.
Geboren und verwurzelt zu sein im Westerwald - das ist 
etwas sehr Schönes.
Wurzeln geben Halt, Identität und Standfestigkeit. Und ein 
tief verwurzelter Baum kann auch gute Früchte heranreifen 
lassen.
Dieses schöne Bild soll auch in Zusammenhang mit der 
Geburt der Kinder stehen. Durch diese Aktion kann man es 
zur Realität werden lassen.
Die Eltern können nun gemeinsam mit den Kindern den 
Baum beim Wachsen zusehen und auch irgendwann die 
Früchte ernten.
Darüber hinaus wachsen die Kinder mit ihren Bäumen auf 
und entwickeln somit vielleicht ein ganz anderes Bild zur 
Natur und der Notwendigkeit des Pflanzens und der Pflege 
von Bäumen. Ebenso ist dies sicherlich auch ein weiterer 
kleiner Beitrag zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
der Ortsgemeinde.
Den Eltern jedenfalls hat diese Aktion gefallen und sie waren 
davon sehr begeistert.

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

	■ Baumpflanzaktion in Hof war ein toller Erfolg
Herrlicher Sonnenschein, angenehme Temperaturen, moti-
vierte Mitstreiter – was für eine geniale Ausgangslage für die 
erste Bürgerbaumpflanzaktion in Hof.
Nach Abstimmung mit dem Revierleiter Otmar Esper wurde 
die Hofer Bevölkerung für Samstag, den 06.11.2021 eingela-
den, bei der Wiederbepflanzung des Hofer Waldes mitzuhel-
fen. Hof und sein Umland sind geprägt von großen Waldflä-
chen mit unterschiedlichen Baumsorten. Daher war es in 
den vergangenen Monaten schon erschreckend, wenn man 
bei Waldspaziergängen freie, kahle Flächen wiedergefunden 
hat, wo bis dato dichter, dunkler Wald gestanden hat. Hier 
kamen dann sicherlich schon Fragen auf, wie es mit dem 
Wald weitergehen soll, ob das jemals wieder aufgeforstet 
werden kann und welche Baumsorten die richtigen für das 
geänderte Klima im Westerwald sind.
Sicherlich auch dieser Tatsache geschuldet haben sich über 
40 Freiwillige am 06.11.2021 in der Hoferheck eingefunden, 
um beim Wiederaufforsten mitzuhelfen und vielleicht auch 
einen etwas anderen Bezug zu dieser Waldfläche herzustellen.
Ortsbürgermeister Becker begrüßte die Anwesenden und 
Otmar Esper erläuterte die Aufgabenverteilung. Vorher ging 

B. Nichtöffentlicher Teil
Im nichtöffentlichen Sitzungsteil wird über Bauantragsange-
legenheiten berichtet.
Es wird über Grundstücksverkäufe mit Vorkaufsrecht ent-
schieden bzw. ohne Vorkaufsrecht informiert.
Ebenso beschließt der Gemeinderat, ein Grundstück anzu-
kaufen.

Jochen Becker, Ortsbürgermeister

	■ Ehrenamtsinitiative „Hofer 
ReparaturCafé“ geht an den Start

Nach einiger Vorbereitung sowie intensiven Gesprächen mit 
möglichen Mitstreitern möchte nun Ulrich Diez mit dem Hofer 
ReparaturCafé an den Start gehen.
Der Startschuss für das Projekt ist am Montag, den 
15.11.2021 in der Hauptstraße 46 (ehemaliges Fahrradge-
schäft) um 15 Uhr. Bis 20:00 Uhr kann man dann mit seinen 
Anliegen oder nur zu einem kleinen Plausch mit Fachgesprä-
chen vorbeikommen.
Danach ist das Hofer ReparaturCafé jeden Montag von 
15:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.
Weitere Mitstreiter, die ihr Knowhow einsetzen oder für das 
Café zur Verfügung stehen, sind herzlich eingeladen.
Zutritt haben nach Auskunft von Herrn Diez nach der 
2G-Regelung nur Genesene und Geimpfte.
Die Ortsgemeinde Hof ist erfreut, dass sich ein weiteres Pro-
jekt in Hof angesiedelt hat und lädt herzlich zur Nutzung und 
zur Mitarbeit ein.

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

Reparatur-Expertinnen und -Experten gesucht!
Du bist handwerklich geschickt und hast 
Lust, dein Wissen weiterzugeben? Du bist 
Expertin oder Experte für Näh- oder Holz-
arbeiten, Reparaturen von Alltagsgegen-
ständen oder ausgebildete Elektrofach-
kraft? Du hast Zeit und Lust, dich 
ehrenamtlich zu engagieren und willst 
Menschen mit deinen Fähigkeiten helfen?

Dann mach mit beim Hofer ReparaturCafé! Jeden Montag 
veranstalten wir in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
einen Reparatur-Treff, wo Menschen ihre kaputten All-
tagsgegenstände mitbringen können und Hilfe beim 
Reparieren erhalten. In gemütlicher Atmosphäre, bei Kaf-
fee und Kuchen, wird gemeinsam repariert und Wissen 
geteilt.
Zutritt haben nach der 2G-Regelung nur Genesene und 
Geimpfte. Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.
Weitere Auskünfte und Informationen erteilt Ulrich Diez.
Telefonisch erreichbar unter 0170-2331897.
Wir freuen uns auf Dich!
Das Team des Hofer ReparaturCafés
Weitere Infos zu diesem Projekt findest Du unter https://
anstiftung.de/
oder https://www.reparatur-initiativen.de/

	■ Übergabe von Obstbäumen 
anlässlich der Geburt

Am Samstag, den 6. November 2021 war es wieder soweit 
und die Ortsgemeinde Hof konnte den in der Zeit vom 
01.09.2020 bis 31.08.2021 geborenen Kindern einen Obst-
baum zur Verfügung stellen.
Anfang Oktober wurden die betroffenen Eltern über die nun-
mehr zum zweiten Mal stattgefundene Aktion informiert und 
darum gebeten, ihre Wünsche bezüglich eines Obstbaumes 
zu äußern. Nach Rücklauf der Meldungen wurde dann die 
Bestellung der Bäume bei der Baumschule Hebel auf den 
Weg gebracht. Insgesamt 14 Eltern hatten die Möglichkeit in 
Anspruch genommen, einen Baum für ihren Nachwuchs zu 
erhalten.
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	■ Inkrafttreten der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes „Langwies“

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hof hat in der öffentli-
chen Sitzung vom 29.10.2021 gemäß § 10 (1) BauGB die 2. 
Änderung des Bebauungsplanes „Langwies“ als Satzung 
beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Langwies“ liegt 
am nördlichen Ortsrand der Gemeinde Hof. Das Plangebiet 
umfasst die an die Tulpenstraße und den Rosenweg angren-
zenden Grundstücke sowie den an die Höhenstraße anlie-
genden Spiel- und Mehrgenerationenplatz der Ortsge-
meinde.
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
ist in der nachfolgend abgedruckten Karte kenntlich gemacht.
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Langwies“ besteht 
aus der Begründung und den textlichen Festsetzungen. Der 
Bebauungsplan kann ab sofort während der Dienststunden 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Kirburger Str. 4, Zim-
mer-Nr. 213 in 56470 Bad Marienberg eingesehen werden. 
Jeder kann über den Inhalt Auskunft erhalten. Die Einsichts-
möglichkeit besteht auch bei der Gemeindeverwaltung Hof, 
Hauptstraße 38, 56472 Hof.
Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgte gemäß § 13 
BauGB im vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Hinweise gemäß § 44 Abs. 5 und § 215 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB):
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie 
des Absatzes 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung von etwaigen durch diesen Bebauungsplan ausgelöste 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Absatz 3 
Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
sowie nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs werden unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieses 
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Verbandsge-
meindeverwaltung in Bad Marienberg unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.
Hof, 05.11.2021   Jochen Becker, Ortsbürgermeister

er aber noch auf die zu bearbeitende Freifläche ein. Ca. 2,0 
ha. wurden in diesem Bereich abgeholzt. Dabei handelte es 
sich überwiegend um 65jährige Fichten. Er erläuterte weiter-
hin, wie sich auch Waldbewirtschaftung in der Zukunft 
ändern wird und welche Baumarten zur Anpflanzung sinnvoll 
wären.
Danach wurden vier Teams gebildet, die in einem abgesteck-
ten Bereich von 0,2 ha. mit Bohrer und Hacke die Setzlinge 
in den Boden bringen konnten. Danach wurden die Setzlinge 
noch mit einer Wuchshülle gegen Verbiss geschützt. Nach-
dem die Teams ihre Aufgaben untereinander aufgeteilt hat-
ten, ging vieles Hand in Hand und das neu gepflanzte Feld 
mit ihren gelblichen Hüllen wuchs immer weiter.
Nach gut 2 ½ Stunden und einer Pause mit einem kleinen 
Imbiss und einem kühlen Getränk konnte mit der Pflanzung von 
500 Stück 3jähriger Stieleichen die Aktion beendet werden.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeistert von 
diesem Ergebnis und konnten sich vorstellen, eine solche 
Aktion im Frühjahr zu wiederholen.
Die Neuanpflanzung kann nun beim Spaziergang durch die 
Hoferheck bestaunt werden, da sie sehr gut einsehbar an 
dem Querweg zum Hofer-Hecke-Weg liegt.
Vielleicht bekommt der eine oder die andere hierdurch auch 
Lust, bei der nächsten Pflanzaktion mitzuwirken. Dabei geht 
es nicht um Leistung, sondern darum, ein Gemein-
schaftsprojekt für unsere Zukunft, aber auch und vor allem 
für die Zukunft unserer Kinder durchzuführen. Es ist davon 
auszugehen, dass hierdurch auch nochmal eine andere 
Beziehung zu Wald und deren Aufgabe hergestellt wird.
Revierförster Esper und Ortsbürgermeister Becker bedank-
ten sich nochmals ausdrücklich bei allen Helferinnen und 
Helfern für diese gelungene Aktion.

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

	■ Erinnerung an die Gedenkfeier 
zum Volkstrauertag

Ich möchte an dieser Stelle nochmals an die Gedenkfeier 
am Sonntag, den 14.11.2021 um 11:15 Uhr auf dem Fried-
hof in Hof erinnern und herzlich zur Teilnahme einladen.
Leider ist mir bei dem Einladungstext in der letzten Ausgabe 
des Wäller Blättchens ein Schreibfehler unterlaufen: Natürlich 
findet eine kurze Ansprache und die Kranzniederlegung statt.

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

	■ Termine
Termine:
12.11. 17:30 Uhr Gottesdienst zu St. Martin -

18:00 Uhr St.-Martins-Umzug
14.11. 11:15 Uhr Gedenkfeier zum Volkstrauertag
04.12. Weihnachtsmarkt in Hof
10.12. Gemeinderatssitzung

Jochen Becker
Ortsbürgermeister
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Darüber hinaus ist neben der Maskenpflicht (OP-Maske oder 
FFP-2) eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies bedeutet, 
dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme an der 
Sitzung Ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, gene-
sen oder getestet). Einen Nachweis über die Corona-Imp-
fung oder eine Genesung können Sie uns gerne auch im 
Vorfeld der Sitzung zukommen lassen.
Kostenlose Selbsttests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1. Beratung und Beschlussfassung über die Steuerhebe-

sätze 2022
2. Beratung zum Haushalt 2022
3. Beratung und Beschlussfassung Nutzungsordnung Dorf-

gemeinschaftshaus
4. Veranstaltungsplanung Winter 2021/22
5. Kenntnisgaben & Verschiedenes
B. Nichtöffentlicher Teil
6. Grundstücksangelegenheiten
7. Bauangelegenheiten
C. Öffentlicher Teil
8. Bekanntgabe der Ergebnisse aus dem nichtöffentlichen 

Teil
Janosch Becker, Ortsbürgermeister

	■ Bürgerinformation über die Sitzung des 
Gemeinderates vom 19. Oktober 2021

TOP 1 - Spielplatz „Im neuen Garten“
Nachdem Ortsbürgermeister Becker vor einigen Wochen 
einen Ortstermin mit einem Vertreter der Fa. Proludic GmbH 
(Hr. Schmitt) hatte und die Möglichkeiten der Nutzung des 
vorhandenen Raumes besprochen hat, liegt mittlerweile ein 
Angebot für ein Gesamtkonzept vor.
In diesem ist ein Spielturm, eine Drehwippe, ein Sandkasten, 
eine Relax-Liege und ein Mülleimer enthalten. Schaukel und 

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ SG Basalt
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Kirburg

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Janosch Becker

dienstags  ........................................  18.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Im Baumertsgarten 4
Telefon während der Sprechstunde  ...................  02661 5383
Telefon  ...........................................................  0171/5620985
E-Mail  ......................................................... kirburg@gmx.de

Öffentliche Bekanntmachung

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates Kirburg
Der Ortsgemeinderat Kirburg wird zu einer Sitzung auf 
Dienstag, 16. November 2021, 19:00 Uhr in das Dorfgemein-
schaftshaus Kirburg, Langenbacher Straße 10, Kirburg ein-
geladen.
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
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	■ Termine
11.11. St. Martin - Laternen-Umzug (18:00 Uhr, Dorfplatz)
13.11. Baumpflanzaktion
16.11. Gemeinderatssitzung (DGH, 19:00 Uhr)
16.11. Anmeldeschluss Radtour
27.11. Senioren-Weihnachtsfeier
30.11. Anmeldeschluss Brennholz
06.12. Nikolaus (Infos folgen)

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ SG Basalt
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Langenbach b.  K.

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Artur Schneider

dienstags  .............................. 18:00 bis 19:00 Uhr
samstags  .............................. 10:00 bis 12:00 Uhr
Gemeindebüro, Poststraße 4
Telefon  ..........................................  02661 939374

Mobil  ..............................................................  0171 2664314
E-Mail  .............................................  info@og-langenbach.de
Internet  ............................................ www.og-langenbach.de

	■ Ehrungen
Bei einer Dienstversammlung der Feuerwehren wurden u.a. 
auch Ehrungen vorgenommen.
Von unserer Feuerwehr wurden Jochen Maaß und Kai Herr-
mann Meirich für 35 Jahre, Marco Oppermann für 25 Jahre und 
Marek Ermert für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem 
Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.
Ich gratuliere allen Geehrten recht herzlich und bedanke 
mich für ihren Einsatz bei der Feuerwehr.
Weiterhin hat Torsten Fischbach die Ausbildung zum Zugfüh-
rer erfolgreich abgeschlossen. Auch dafür herzlichen Glück-
wunsch.

von links: Wehrführer Dieter Geisler, Joachim Maaß, Kai 
Herrmann Meirich, Marek Ermert, stellv. Wehrführer Torsten 
Fischbach

Sitzbank sind bereits vorhanden. Der Gesamtpreis von rund 
20.000 € ist zwar recht hoch, dafür sind jedoch sämtliche 
Geräte aus verwitterungsbeständigem Material und haben 
Garantien von bis zu 25 Jahren.
In der Beratung stellt sich aus der Mitte des Rates die Frage, 
wie der Fallschutz geplant ist. Dieser soll nach einstimmiger 
Meinung nicht mehr in Form von Holz-Hackschnitzeln ausge-
führt werden, sondern beim Anbieter zusätzlich als Kunst-
stoffvariante erfragt werden. Zudem wurde erwähnt, dass 
diese Maßnahme in dem Zusammenhang auch auf den 
Spielplatz in der Lindenstraße ausgeweitet werden sollte 
(zusätzlich ggf. 1-2 neue Geräte dort, da baufällige entfernt 
werden müssen). Der Vorsitzende wird die zusätzlichen Leis-
tungen anfragen und den Rat entsprechend informieren.
Grundsätzlich herrscht jedoch Konsens, dass hier Investitio-
nen notwendig und gut angelegt sind. Der Ansatz soll weiter-
verfolgt werden.
TOP 2 - Bekanntgabe einer Eilentscheidung
- Punkt entfällt -
TOP 3 – Kenntnisgaben & Verschiedenes
Der Vorsitzende informiert über
- Den Stand der Dinge in Sachen Homepage:

Der Rat spricht sich in weiten Teilen für das Erstellen 
einer Homepage aus, allerdings schrecken vor allem die 
laufenden Kosten im vorliegenden Angebot ab. Es müs-
sen nun mind. 2 Vergleichsangebote eingeholt werden

- Den Stand der Dinge beim Ausbau der B414:
Ein I-Stock-Antrag für das Jahr 2022 muss laut Informa-
tion der VG-Verwaltung nicht gestellt werden, da bei 
Zusage wieder zurückgezogen werden müsse (Ausbau 
erst 2023) und der Rat zudem eine Förderzusage als 
Voraussetzung in den Antrag aufnehmen will, ohne die 
sich die OG Kirburg nicht an der Maßnahme beteiligt.

- Den Stand der Erschließungsarbeiten „Bergstraße“
- Die am 28.09.21 stattgefundene Verkehrsschau und die 

daraus zu erwartenden Maßnahmen
- Den Stand in Sachen Glascontainer „Bölsberger Straße“
- Die Planungen zu folgenden Terminen:

- Martinszug am 11.11.
- Seniorenfeier am 27.11.
- Nikolaus am 06.12.
- Gemeinderats-Weihnachtsfeier am 20.11.
- Bürgerpflanzaktion am 13.11.

Im nichtöffentlichen Teil wurden zwei Grundstücksverkäufe 
behandelt.

Janosch Becker, Ortsbürgermeister

	■ Baumpflanzaktion am 13.11.21
Am Samstag, 13. November um 10:00 Uhr soll es losgehen 
und 2-2,5 h dauern. Treffen wird an der „Eisenkaute“ sein.
Pflanzen, Pflanzgeräte und Einzelschutzmaterial stellt das 
Forstamt.
Was Ihr mitbringen solltet: festes Schuhwerk, Handschuhe 
und (wenn vorhanden) Fäustel zum Einschlagen von kleinen 
Pfählen (Einzelschutz).
Es wäre also toll, wenn sich noch einige Helfer angespro-
chen fühlen und unserem Wald wieder etwas auf die Beine 
zu helfen.

Janosch Becker, Ortsbürgermeister

	■ Nikolausfeier am 06.12.21
Im Gegensatz zu einigen Veranstaltungen, die bereits wieder 
relativ nah an der Normalität stattfinden können, ist es uns 
leider nicht möglich, eine Nikolausfeier im Dorfgemein-
schaftshaus wie gewohnt stattfinden zu lassen.
Natürlich will der Nikolaus aber auch die Kirburger Kinder 
besuchen und hat sich gedacht, dass er dieses Jahr noch ein-
mal Hausbesuche macht. Die Kinder können sich also freuen 
und sich schon einmal Gedanken machen, wie sie dem Niko-
laus für diesen Besuch eine Freude machen können…
Die braven Kinder werden sich sicher über eine Überra-
schung freuen können!

Janosch Becker, Ortsbürgermeister
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Angst auslösende Dinge (z.B. Kriegsspielzeug, Spielzeug-
pistolen), Bargeld.
Abschließend ein schönes Band oder eine Schnur um den 
Karton - und fertig!
Wichtig: Bitte einen Zettel auf dem Deckel des Kartons 
anbringen, auf dem vermerkt ist, ob es sich um ein 
Geschenk für ein Mädchen oder einen Jungen handelt und 
für welches Alter es gedacht ist (2-4 Jahre / 5-9 Jahre / 10-14 
Jahre).
Wer sich an der Aktion „Weihnachtspäckchen für Rech“ 
beteiligen möchte, kann die Päckchen bis zum 01. Dezem-
ber 2021 bei folgender Adresse abgeben:
Torsten und Susanne Becker, In den Stöcken 6, 57520 Lan-
genbach (Tel. 02661 938759).
Eine zentrale Abgabe am Feuerwehrhaus in Langenbach 
(Schulweg) ist außerdem am 02.12.2021 ab 17 Uhr möglich.
Alle Weihnachtspäckchen werden wir persönlich nach Rech 
bringen!
Wir freuen uns über eure Unterstützung!

Lautzenbrücken

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Karsten Lucke

freitags  .................................. 18:00 bis 19:00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 7
Telefon während der Sprechstunde  ..  02661 5194
Ortsbürgermeister privat  ..............  0170 7356708

E-Mail  ....................................  lautzenbruecken@t-online.de
Internet  .........................................  www.lautzenbruecken.de

Öffentliche Bekanntmachung

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates 
Lautzenbrücken

Der Ortsgemeinderat Lautzenbrücken wird zu einer Sitzung 
auf Donnerstag, 18. November 2021, 19:00 Uhr in das Dorf-
gemeinschaftshaus Lautzenbrücken, Hauptstraße 11, Laut-
zenbrücken eingeladen.
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
Darüber hinaus ist neben der Maskenpflicht (OP-Maske oder 
FFP-2) eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies bedeutet, 
dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme an der 
Sitzung Ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, gene-
sen oder getestet).
Einen Nachweis über die Corona-Impfung oder eine Gene-
sung können Sie uns gerne auch im Vorfeld der Sitzung 
zukommen lassen.
Kostenlose Selbsttests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1. Festlegung der Steuerhebesätze 2022
2. Investitionen 2022
3. Regenrinnen Hohensayn
4. Anhänger Bauhof
5. Weihnachtszeit 2021
B. Nichtöffentlicher Teil
6. Mietangelegenheiten
7. Grundstücksangelegenheiten
C. Öffentlicher Teil
8. Bekanntmachung aus dem nichtöffentlichen Teil
9. Kenntnisgabe / Verschiedenes

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

	■ Ein weiterer Heimatdichter ist verstummt
Am 07. November verstarb unser „Heimatdichter“ Horst 
Schneider.
Herr Schneider hat viele Mundartgedichte über Gescheh-
nisse in unserem Ort geschrieben. Weiterhin hat er an der 
ersten Ausgabe unserer Chronik wesentlich mitgewirkt.
Er war aber auch über die Grenzen von Langenbach 
bekannt.
In Heimatbüchern und in der Zeitung wurden seine Gedichte 
abgedruckt.
Die Gemeinde verliert mit ihm einen engagierten „Kulturträ-
ger“. Wir werden ihm stets dankbar sein und ihn in guter 
Erinnerung behalten.

	■ Schließung der Grillhütte
Ab dem 15. November bis voraussichtlich Anfang April 2022 
bleibt die Grillhütte geschlossen und wird nicht vermietet. 
Der genaue Zeitpunkt einer Wiederöffnung ist witterungsab-
hängig.

	■ Gedenken Volkstrauertag
Die Totenehrung mit Kranzniederlegung findet am Sonntag, 
14. November, 10.00 Uhr am Denkmal auf dem Friedhof 
statt.

	■ Verlegung der Sprechstunde
Aus terminlichen Gründen wird die Sprechstunde von Sams-
tag 13. November auf Freitag, 12. November, 18.00 bis 
19.00 Uhr vorverlegt.
Ortsgemeinde Langenbach   Artur Schneider, Ortsbürger-

meister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ „Weihnachtspäckchen für Rech“
Die Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal sind uns allen 
noch in Erinnerung.
Viele Familien haben alles verloren, stehen vor dem Nichts. 
Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist aber ungebro-
chen, was den Menschen im Ahrtal sicher Trost spendet und 
die größte Not ein wenig lindert.
Unsere Feuerwehr war - gemeinsam mit den Kameradinnen 
und Kameraden der Feuerwehr Rennerod - als eine der ers-
ten Hilfsorganisationen in Rech im Einsatz.
Daraus rührt natürlich auch eine gewisse Verbundenheit zu 
dieser Gemeinde.
Da nun Weihnachten vor der Tür steht, würden wir deshalb 
gerne den Kindern in Rech eine kleine Freude machen.
In Anlehnung an eine bekannte Aktion, möchten wir 
Geschenke in einen Schuhkarton verpacken und würden 
uns freuen, wenn uns dabei möglichst viele unterstützen.
Wie läuft die Aktion?
Zunächst werden der Deckel und der Boden des Kartons 
getrennt beklebt.
Anschließend wird der Karton dann mit nützlichen und schö-
nen Dingen befüllt.
Dabei kann dort im Grunde genommen jeder hineinpacken, 
was er möchte. Wer sich unsicher ist, was er in den Schuh-
karton packen soll - hier ein paar kleine Tipps:
Kleidung (z.B. Jacke, Hose, Pullover, Mütze Schal, Socken 
(gerne auch selbstgestrickt!) usw.), Hygieneartikel/Acces-
soires (z.B. Duschgel (auslaufsicher verpackt), Deo, Haar-
bürste, Haarspange, Haargummis etc.), Lern- und Schulsa-
chen (z.B. Buntstifte, Malkasten mit Pinsel, Malbücher, 
Schreibblock…), Süßigkeiten (z.B. Schokolade, Gummibär-
chen, Lollis usw. - WICHTIG: Mindesthaltbarkeitsdatum bis 
März 2022!). Und selbstverständlich - Spielzeug (z.B. 
Kuscheltier, Puppe, Auto, Lego, Knete, Kartenspiel, Tisch-
tennisschläger, Springseil etc.).
Das darf/sollte nicht in den Karton: gebrauchte Gegen-
stände/Kleidung, frische Lebensmittel, Dinge die schnell zer-
brechen, scharfe und spitze Gegenstände, gefährliche oder 
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28. November, 05. Dezember, 12. Dezember und 19. Dezem-
ber (Achtung, ggf. am 18. Dezember Weihnachtsmarkt in 
Lautzenbrücken).
Wäre doch toll, wenn wir das gesellige Beisammensein wie-
der aufleben lassen könnten. Und los...

Karsten Lucke
Ortsbürgermeister

	■ Nikolaus im Dorf
Bitte anmelden
Die Nikolausfeier wird in diesem Jahr noch nicht in der 
bekannten Art und Weise in der MZH stattfinden. Daher wer-
den wir an das gute Konzept aus dem ersten „Corona-Win-
ter“ anknüpfen und wieder einen „Nikolausbesuch“ an der 
Haustür organisieren, wenn nicht doch noch etwas Anfang 
Dezember möglich sein wird.

Dazu bedarf es aber einer 
konkreten Anmeldung mit 
Anzahl und Namen der Kinder 
und der Straßenangabe. Wes-
sen Kinder gerne zum Niko-
laus, direkt am Montag, 06. 
Dezember 2021 ab 18.00 Uhr, 
besucht werden wollen, teilt 
das bitte an den Ortsbürger-
meister bis 22. November 
2021 auf irgendeinem Kanal 
schriftlich mit (E-Mail, Zettel in 
die Gemeindeverwaltung, 
WhatsApp, etc.). Danke.

Karsten Lucke
Ortsbürgermeister

	■ Seniorenweihnachtsfeier ist raus
Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier verteilt
Wir laden für Samstag, 04. Dezember 2022 zu einer kleinen 
Seniorenweihnachtsfeier ein. Die Einladungen sind jetzt bei 
Euch in den Briefkästen gelandet. Die Feier findet nach dem 
2G-Prinzip statt, d.h. eine Teilnahme ist nur möglich, wenn 
man geimpft oder genesen ist. Wer möchte, sollte sich jetzt 
bis zum 24. November schriftlichen mit dem kleinen 
Abschnitt unten auf der Einladung anmelden - einfach in den 
Briefkasten in der Gemeindeverwaltung einwerfen.
Wir werden in diesem Jahr noch auf das traditionelle Beipro-
gramm verzichten, viele Angebote dürfen noch nicht oder 
sind noch gar nicht bereit. So soll es zumindest eine Mög-
lichkeit geben, sich über den Nachmittag wieder zu treffen 
und gemeinsam ein wenig zu quatschen, Kaffee zu trinken 
und Kuchen zu essen. Wir freuen uns auf Euch.

Karsten Lucke
Ortsbürgermeister

Mörlen

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Thomas Ax

dienstags  .............................. 19:00 bis 20:30 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Schulstraße 9
Telefon  ..............................................  02661 5968

E-Mail  ................................ ortsgemeinde-moerlen@gmx.de
Internet  ...................................  www.moerlen-westerwald.de

	■ Kinder und Jugendliche in Mörlen aufgepasst!
Bisher waren im Rahmen der Dorfmoderation erst einmal die 
Erwachsenen angesprochen. Nun seid ihr an der Reihe! Die 
Ortsgemeinde und das Moderationsteam vom Planungsbüro 

	■ Erinnerung: Sankt Martins-
Umzug in Lautzenbrücken

Bitte Becher mitbringen!
Am Samstag, 13. November 2021 ist es wieder soweit, wir 
laden wieder alle, Jung und Alt, ein, bei dem diesjährigen 
Sankt-Martins-Umzug mitzumachen. Wir treffen uns um 
18.00 Uhr am Anfang der Nisterstraße / Kreuzung mit der 
Hauptstraße.
Von dort aus wollen wir durch den „Großen Garten“ gehen. 
Dann geht es weiter, um bei der „Mecky Ranch“ den Schlen-
ker nach unten machen, um an der Grillhütte zu landen.

Denkt an feste Schuhe. Laternen jeglicher Art und Form sind 
quasi „Pflichtausstattung“, damit man uns auch überall sieht. 
Verzichtet bitte auf Fackeln und ähnliches, damit wir unseren 
Umzug auch sicher umsetzen können.
An der Grillhütte endet unser Umzug dann und wir lassen 
den schönen Abend bei einem heißen Getränk und mit 
Gebäck ausklingen. Bitte bringt Euren eigenen Becher 
mit, egal ob Groß oder Klein!
Wer den Umzug mit den Laternen durch die Natur nicht mit-
gehen kann oder möchte, kann auch direkt zur Grillhütte 
kommen. Die Einladung richtet sich natürlich an alle Bürger/
innen, die zusammenkommen möchten, um sich zu treffen 
und zu begegnen.

Karsten Lucke
Ortsbürgermeister

	■ Lebendiger Adventskalender
Schnuckelige Garagen, Carports etc. gesucht

Erinnert Ihr Euch an das Prinzip? Ein Haushalt öffnet in der 
Regel ab 18.00 Uhr an einem Adventssonntag für ein, zwei 
Stunden die Garage, das Carport, Vorgarten oder ähnliches 
für ein unkompliziertes Zusammentreffen bei einem Glüh-
wein o.ä. Das ist es! Natürlich ist es jedem selbst überlas-
sen, was angeboten wird, aber es geht eben nicht darum 
einen Wettbewerb daraus zu machen, wer schöner, größer 
oder besser ist. Man kann natürlich auch etwas mit den 
Nachbarn zusammen organisieren, wenn man es nicht 
alleine machen möchte.
Folgende Sonntage stehen grundsätzlich zur Verfügung:
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Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Neunkhausen

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Rudi Neufurth

freitags  ................................................... 17:00 bis 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Bürgermeisteramt, Hauptstraße 26
Telefon  ...........................................................  02661 939457
Mobil  ..............................................................  0171 1284215
E-Mail  ............................. buergermeister@neunkhausen.de

Öffentliche Bekanntmachung

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates Neunkhausen
Der Ortsgemeinderat Neunkhausen wird zu einer Sitzung 
auf Montag, 15. November 2021, 19:00 Uhr in das Feuer-
wehrgerätehaus Neunkhausen, Kirchstraße 18B, Neunkhau-
sen eingeladen.
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
Darüber hinaus ist neben der Maskenpflicht (OP-Maske oder 
FFP-2) eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies bedeutet, 
dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme an der 
Sitzung Ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, gene-
sen oder getestet). Einen Nachweis über die Corona-Imp-
fung oder eine Genesung können Sie uns gerne auch im 
Vorfeld der Sitzung zukommen lassen.
Kostenlose Selbsttests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1. Beratung Baugebiet Struht/Ackergarten
2. Beratung und Beschlussfassung Steuerhebesätze 2022
3. Kenntnisgabe/Verschiedenes
B. Nichtöffentlicher Teil
4. Bauangelegenheit
5. Grundstückangelegenheit
6. Pachtangelegenheit
7. Kenntnisgabe/Verschiedenes
C. Öffentlicher Teil
8. Bekanntgabe aus dem nichtöffentlichen Teil

Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister

	■ Martinsumzug
Der Martinszug findet am 12.11. 2021 um 17:00 Uhr vom 
Rathaus aus statt. An der Grillhütte bekommen die Kinder 
dann die Martinsbrezeln. Des Weiteren werden Würstchen 
und Getränke durch den Gemeinderat angeboten. Für den 
Martinsumzug gelten die 3G- Regeln.
Die Ortsgemeinde und Feuerwehr freuen sich auf euer kommen.

Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister

	■ Spielnachmittag möchte wieder starten
Der Spielnachmittag möchte sich wieder treffen, das erste 
Treffen findet am Montag den 15.11.2021 um 15:00-17:00 
Uhr in der Villa Hauptstr. 26 satt. Für das Treffen gelten die 
3G- Regeln.

Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister

RU-PLAN Redlin + Renz möchten in Mörlen mit euch etwas 
für euch bewegen. Daher laden wir euch ein, uns eure Mei-
nung zu sagen. Wir möchten erfahren, wie die Zukunft von 
Mörlen für euch aussehen soll. Erzählt uns, was euch im 
Dorf gut gefällt, was euch stört, wo ihr euch gerne aufhaltet, 
wo es gefährlich ist und was ihr euch für Mörlen wünscht.
Der Termin für den Kinder- und Jugendworkshop ist Montag, 
der 22. November 2021.
Der Workshop für die Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren 
findet von 16:45 bis ca. 18:30 Uhr statt. Treffpunkt ist das 
Bürgerhaus. Bei einem kleinen Ortsrundgang schauen wir 
uns u. a. den Spielplatz gemeinsam an und sammeln eure 
Verbesserungsvorschläge. Danach kommen wir im Bürger-
haus zusammen, um eure Ergebnisse festzuhalten.
In den Haushalten mit Kindern in dieser Altersgruppe wer-
den demnächst Einladungsflyer mit Einverständniserklärun-
gen verteilt. Die unterschriebene Einverständniserklärung 
ist Voraussetzung für die Teilnahme am Kinderworkshop! 
Diese muss bis zum 20.11. beim Ortsbürgermeister, Im Tho-
masfeld 13, in den Briefkasten geworfen oder am 22.11. zum 
Treffen mitgebracht werden!
Der Workshop für die Jugendlichen im Alter von 13 bis 18+ 
Jahren findet von 18:45 bis ca. 20:15 Uhr im Bürgerhaus 
statt. Auch dafür werden Einladungsflyer verteilt.
Die Ortsgemeinde spendiert Pizza für alle Teilnehmenden. 
Kommt vorbei und gestaltet die Zukunft eures Heimatortes 
mit! Nur wer sich beteiligt, kann etwas bewegen!
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmende und freuen uns auf 
zwei spannende Workshops mit euch!
Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Rege-
lungen sind einzuhalten!

Thomas Ax, Ortsbürgermeister
und Planungsbüro RU-PLAN Redlin + Renz

	■ Frühschoppen/Sonntagscafe
Der nächste Frühschoppen und das beliebte Sonntagscafe 
finden am 21.11.2021 statt. Start des Frühschoppens wie 
gewohnt ab 10.30 Uhr. Kaffee und Kuchen gibt es ab 15.00 
Uhr. In Anbetracht der steigenden Inzidenzen werden wir 
wieder in den großen Saal des Bürgerhauses ausweichen. 
Wir bitten um Verständnis, dass zum Schutz aller Teilneh-
menden nur Geimpfte und Genesene (2G-Regel) Einlass fin-
den. Wir danken für Euer Verständnis und die Mithilfe.

Thomas Ax, Ortsbürgermeister

	■ Kuchenspenden willkommen
Unser Sonntagscafé ist bekannt für seine tollen Kuchen und 
Torten. Wir freuen uns immer, wenn Bäckerinnen oder auch 
Bäcker sich bereit erklären zum Gelingen des Nachmittags 
einen Kuchen beizutragen. Backzusagen nimmt Thomas Ax 
(02661/61177 oder 0171/7354222) gerne entgegen.

Thomas Ax, Ortsbürgermeister

	■ Pacht von Grünlandflächen
Bewerbungen können noch eingereicht werden. Die Ortsge-
meinde verpachtet zum 01.01.2022 mehrere Flächen Weide-
land. Interessenten werden gebeten bis spätestens 
30.11.2021 ein Pachtangebot abzugeben. Wir bitten dieses 
schriftlich, an Ortsgemeinde Mörlen, Schulstraße 9, 57583 
Mörlen oder per E-Mail, an ortsgemeinde-moerlen@gmx.de, 
einzureichen. Für folgende Grundstücke (siehe Lagepläne 
Wäller Blättchen KW/44) können Angebote abgegeben wer-
den:
1. Teilflächen Flur 12 Flurstück 881/5 (ca. 3,78 ha; ca. 3,36 
ha; ca. 3,15 ha). Besonderheit: Diese Weideflächen dürfen 
ausschließlich mit Rindvieh besetzt werden.
2. Teilfläche Flur 9 Flurstück 658/1 (ca. 1,6 ha).
3. Teilflächen Flur 2 Flurstücke 360/1, 361, 373/1, 365, 425 
und 426/2

Thomas Ax, Ortsbürgermeister
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Vorschau:
Meisterschaftsspiel
Am Sonntag den 14.11.2021 ist die SG Pottum zu Gast in 
Neunkhausen - Anpfiff ist um 15 Uhr.

Nisterau

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Markus Schell

freitags  .................................. 16:00 bis 18:00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Schulweg 12
Telefon  ..........................................  02661 939556
Mobil  ...........................................  0160 97331615

E-Mail  ..............................................  gemeinde@nisterau.de
Internet  ....................................................... www.nisterau.de

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Ortsgemeinderates Nisterau

Der Ortsgemeinderat Nisterau wird zu einer Sitzung auf 
Montag, 15. November 2021, 19:30 Uhr in das Dorfgemein-
schaftshaus Nisterau, Schulweg 12, Nisterau eingeladen.
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
Darüber hinaus ist neben der Maskenpflicht (OP-Maske oder 
FFP-2) eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies bedeutet, 
dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme an der 
Sitzung Ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, gene-
sen oder getestet). Einen Nachweis über die Corona-Imp-
fung oder eine Genesung können Sie uns gerne auch im 
Vorfeld der Sitzung zukommen lassen.
Kostenlose Selbsttests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1. Kenntnisgaben / Verschiedenes
B. Nichtöffentlicher Teil
2. Grundstücksangelegenheiten
3. Kenntnisgaben / Verschiedenes
C. Öffentlicher Teil
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen 

Teil
Markus Schell, Ortsbürgermeister

	■ Bürgerinformation über die 
Gemeinderatssitzung Nisterau vom 02.11.2021

Martinsumzug 2021 findet statt
In der jüngsten Gemeinderatssitzung teilte Ortsbürgermeis-
ter Schell mit, dass der Martinszug 2021 am Freitag, dem 
12. November 2021 stattfinden wird. Treffpunkt ist um 17.30 
Uhr der Außenbereich des Kindergartens. Von dort aus geht 
es durch die Nisterauer Straßen bis zum Martinsfeuer auf 
dem Dorfplatz.
Brezelgutscheine für Geschwister, Eltern etc. können ab 
sofort am Bürofenster bis zum 05.11.2021 für 2,00 €/Brezel 
im Kindergarten erworben werden. Kindergartenkinder 
bekommen die Brezel kostenlos.
Aus gegebenem Anlass wird das Martinsfest auf dem Dorf-
platz stattfinden. Die Innenräume vor Ort können nicht 
genutzt werden. Die Teilnehmer sind gehalten, ihre eigenen 
Trinkgefäße mitzubringen.
Ortsgemeinde plant Weihnachtsmarkt 2021 rund um das 
Dorfgemeinschaftshaus
Im Gemeinderat bestand Einigkeit, in diesem Jahr wieder 
einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Die Veranstaltung 
ist für Samstag, den 27. November auf dem Gelände rund 

	■ Ausfall der Sprechstunde
Die Sprechstunde am 12.11.2021 fällt wegen anderen Termi-
nen aus. Der Ortsbürgermeister ist aber in dringenden Fällen 
unter der oben angegeben Handynummer jederzeit erreichbar.

Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister

	■ Öffentliche Bekanntmachung
Sitzung des Hallen-, Sport-, und Sozialausschusses der 
Ortsgemeinde Neunkhausen
Der Hallen-, Sport-, und Sozialausschuss der Ortsgemeinde 
Neunkhausen wird zu einer Sitzung auf Donnerstag, 18. 
November 2021, 18:00 Uhr in das Feuerwehrgerätehaus 
Neunkhausen, Kirchstraße 18B, Neunkhausen eingeladen.
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
Darüber hinaus ist neben der Maskenpflicht (OP-Maske oder 
FFP-2) eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies bedeutet, 
dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme an der 
Sitzung Ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, gene-
sen oder getestet). Einen Nachweis über die Corona-Imp-
fung oder eine Genesung können Sie uns gerne auch im 
Vorfeld der Sitzung zukommen lassen.
Kostenlose Selbsttests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Hallenbelegungsplan 2022
2. Terminplan 2022
3. Kenntnisgabe/Verschiedenes

Rudi Neufurth
Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JV Neunkhausen 1912 e. V.
1.000 Euro Spende an den SV Gelb-Blau Dernau/May-
schoß zum Wiederaufbau
Am 23.07.2021 fand ein Freundschaftspiel zu Gunsten der 
Hochwasser Opfer gegen die SG Grünebach/Bruche statt. 
Wie berichtet, konnten hier insgesamt 1.000 Euro für den 
guten Zweck gesammelt werden.
Diese wurden am vergangen Samstag an die SV Gelb-Blau 
Dernau/Mayschoß zum Wiederaufbau der Sportanlage über-
geben. Wir möchten uns hier im Namen aller, nochmal herzlich 
bei allen Beteiligten und Spendern bedanken und hoffen damit 
einen kleinen Teil beizutragen, damit auch bei der SV Gelb-
Blau Dernau/Mayschoß wieder Fußball gespielt werden kann.

v. links: David Langenbach, Ingo Langenbach, Maik Hob-
racht und Tochter Lara, Peter Schäfer und Susanne Pfau
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	■ Sprechstunde am 12.11.2021
Die Sprechstunde findet aus organisatorischen Gründen 
nicht im Dorfgemeinschaftshaus, sondern beim Backes statt.

Markus Schell, Ortsbürgermeister

	■ Weihnachtsmarkt am 27.11.2021
Lange haben wir als Gemeinderat hin und her überlegt, ob 
es nach langer unfreiwilliger Corona-Pause möglich ist, in 
diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt in Nisterau zu 
organisieren. In der Gemeinderatssitzung am 2. November 
hat der Gemeinderat nun einstimmig beschlossen, dass es 
höchste Zeit ist wieder an die tollen Erfahrungen aus den 
Vor-(Corona)-jahren anzuknüpfen. Der Weihnachtsmarkt 
wird unter Beachtung der bereits bekannten Hygienemaß-
nahmen zwar leider nur im Außenbereich des Dorfgemein-
schaftshaus stattfinden können, aber dies soll einem schö-
nen Beisammensein keine Steine in den Weg legen.

Wer sich vorstellen kann, bei den Vorbereitungen bzw. der 
letztlichen Durchführung mitzumachen, kann sich gerne bei 
mir melden.
Auch wer sich vorstellen kann beim Aufbau der Hütten sowie 
beim weihnachtlichen Herrichten des Platzes zu helfen, kann 
ist herzlich dazu eingeladen. Der Plan sieht vor, dass wir am 
20.11.21 um 9.00 die Hütten aufbauen. Am 27. November 
werden wir dann ab 10:00 Uhr das Einrichten der Hütten 
beginnen, damit der Weihnachtsmarkt dann ab 16:00 Uhr 
seine Tore öffnen kann. Ich hoffe auf ein sehr schönes Mitei-
nander und eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

Markus Schell Ortsbürgermeister

Nistertal

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Christian Benner

dienstags und mittwochs  ....................... 18:00 bis 19:00 Uhr
Dienstagssprechstunde derzeit nur telefonisch
Bürgermeisteramt/Gemeindeverwaltung, Am Sportplatz 4a
Telefon während der Sprechzeiten  ..............  02661 9839950
Telefon (Eilsachen/Notfälle)  ...........................  0175 2212516
Telefon (Bauhof)  ..........................................  0160 97032434
E-Mail  ...............................  kontakt@nistertal-westerwald.de
Internet  .................................... www.nistertal-westerwald.de

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ RGZV Daadetal/ Nistertal
Mitglied des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter
Der Rassegeflügelzuchtverein Daadetal/Nistertal führt in die-
sem Jahr seine Ausstellung

um das Dorfgemeinschaftshaus unter Berücksichtigung der 
dann geltenden Corona-Regelungen geplant. Die Innen-
räume werden nicht genutzt.
Haushalt und Investitionsplanung 2022
Im Zuge der Vorberatung des Haushalts 2022 legte der 
Gemeinderat einstimmig fest, dass Mittel für folgende Maß-
nahmen im Haushalt 2022 bereitgestellt werden sollen:
Sanierung/Neubau Grillhütte 30.000 €
Außenanstrich Kindertagesstätte 20.000 €
Errichtung Photovoltaikanlage KiTa 15.000 €
Beschaffung von Sitzbänken/Tischen zur Auf-
stellung im Gemeindegebiet

2.500 €

Der Endausbau „Großstück“ ist für das Jahr 2023 vorge-
sehen.
Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sowie die 
Hundesteuer bleiben 2022 unverändert
Auch zu diesem Thema war man sich im Rat einig. Die 
Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sowie die 
Sätze für die Hundesteuer werden von der Ortsgemeinde 
nicht verändert.
Sie verbleiben in der bisherigen Höhe.
Kenntnisgaben/Verschiedenes
1. Eine Abordnung der örtlichen Jugend trug den Wunsch 

vor, den Jugendraum wieder für die Jugendlichen zu öff-
nen. Im Rat herrschte Einigkeit darüber, dass der Raum 
den Jugendlichen wieder zur Verfügung gestellt wird. 
Allerdings sollen zwei Personen benannt werden, die 
verantwortlich sind. Vor der Eröffnung soll ein Ortstermin 
stattfinden. Die Öffnung wird für Januar 2022 in Aussicht 
gestellt, unter der Voraussetzung, dass die Corona-Lage 
dies zulässt.

2. Es häufen sich die Beschwerden über die Parksituation 
an der Kindertagesstätte, insbesondere beim Bring- und 
Abholverkehr. In Zusammenarbeit mit der Leitung der 
Einrichtung sollen die Eltern über bestimmte Verhaltens-
regeln aufgeklärt und an die gegenseitige Rücksicht-
nahme appelliert werden.
Der Gemeinderat befürwortet schon seit langem eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Gemeindestraße 
vom Ortsteil Bach nach Pfuhl sowie eine Sperrung dieser 
Strecke für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Der Ortsbürger-
meister wurde beauftragt, eine schriftliche Anfrage an die 
örtliche Ordnungsbehörde im Hinblick auf die Umsetzung 
dieser Maßnahme zu richten.

3. Die angedachte Baumpflanzaktion für neugeborene Kin-
der kann aufgrund fehlenden geeigneten Geländes nicht 
durchgeführt werden. Stattdessen stellt die Ortsge-
meinde interessierten Eltern Obstbäume zur Anpflan-
zung im eigenen Garten zur Verfügung.

4. Eine Anfrage beim Wahlkreisabgeordneten im Landtag 
Hendrik Hering hat ergeben, dass die Sanierung der L 
293 von Nisterau nach Bad Marienberg ins Baupro-
gramm 2023/2024 aufgenommen wird.

5. Der Einschlag der Weihnachtsbäume 2021 erfolgt ab 
18.12.2021. Der Gemeinderat wird die Bäume am 
08.01.2022 wieder einsammeln, der WAB holt die Bäume 
am 13.01.2022 ab.

6. Auf Anregung der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinde-
rat führt Revierförster Esper am 13.11.2021 von 10.00 - 
12.30 Uhr eine Baumpflanzaktion mit den Ortsgemein-
den Kirburg, Lautzenbrücken und Nisterau durch. 
Interessenten treffen sich auf der Eisenkaute.

7. Mit Bescheid vom 01.10.2021 hat die Forstverwaltung 
Rheinland-Pfalz einen Zuschuss in Höhe von 1.954,00 € 
für die Bewältigung der durch Extremwetter verursachten 
Schäden im Gemeindewald bewilligt.

8. Die neuen Möbel für die kleine Küche im Dorfgemein-
schaftshaus wurden inzwischen aufgebaut. Die GVV 
Kommunalversicherung hat für den Leitungswasser-
Schaden vom 14.03.2021 eine pauschale Regulierungs-
summe für die Schreinerarbeiten in Höhe von 618,80 € 
gezahlt.

Markus Schell, Ortsbürgermeister
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3:0 punkten. Rainer gab auch sein zweites Einzel in fünf Sät-
zen ab, Chris und Tim gewannen mit 3:2, Florian mit 3:0. 
Gegen starke Gäste konnte man die Punkte mit einem 9:4 
Sieg in Nistertal halten. Anschließend ging es gegen den 
ASV Niederelbert weiter. Erneut ging es mit 2:1 Doppeln in 
die Einzel. Dort unterlag lediglich Chris dem Einser der 
Gäste. Alle weiteren Einzel gingen an die Sportfreunde. Mit 
dem 9:2 Sieg fährt die zweite Mannschaft den vierten Sieg 
im vierten Spiel ein.

	■ Karnevalsverein Nistertal 1992 e.V.
Eröffnung und Prinzenproklamation der Session 
2021/2022 des Karnevalsverein Nistertal
In diesem Jahr hatte der Karnevalsverein Nistertal, am 
07.11.2021, zu einem karnevalistischen Frühstück/Früh-
schoppen geladen. Viele befreundete Vereine waren unserer 
Einladung gefolgt, füllten das Nistertaler Bürgerhaus und 
stärkten sich an einem reichhaltigen Büffet für den Tag. 
Pünktlich um 11:11 Uhr marschierten die Aktiven des KVN 
auf. Rainer Benner und Anton Hüsch begrüßten alle Gäste 
mit einem 3fach donnernden Helau. Danach kam Christian 
Benner, der Ortsbürgermeister der Gemeinde Nistertal, nach 
vorne und überreichte im Rahmen einer Ansprache den 
Ratsschlüssel an die erste Vorsitzende Birgit Schneider.

Alle Aktiven des KVN

In diesem Jahr haben wir nur einen Prinzen. Prinz Julian, der 
I. führt in diesem Jahr (zum 2. Mal) die Nistertaler Narren 
allein an. Er erhielt Zepter und den neuen Vereinsorden. Im 
Anschluss hielt er seine erste Ansprache an das närrische 
Publikum. Die Gastvereine gratulierten mit kleinen Anspra-
chen und Geschenken. Zwischendurch traten die Solomarie-
chen des KVN, der KG Malberg und des 1. Husarencorps 
Blau-Gold Heddesdorf auf. Zum Abschluss zeigte uns die 
Blau- Weiße Garde des KVN ihren neuen Tanz. Nach dem 
offiziellen Teil wurde das Frühstück zum Brunch ausgedehnt 
und die Gäste aus nah und fern verbrachten den Nachmittag 
in freundschaftlicher Atmosphäre und bei anregenden 
Gesprächen, die sich natürlich fast ausschließlich um unser 
Lieblingsthema Nr. 1 drehten.

Prinz Julian I, die Garde & das Solomariechen

am Samstag, den 13.11.2021 von 14 - 19 Uhr und
am Sonntag, den 14.11.2021 von 10 - 16 Uhr
durch. Dazu sind alle interessierten Bürger ganz herzlich 
eingeladen. Es werden über 500 Tiere zu sehen sein.
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung nach den aktuell 
gültigen Corona-Regeln stattfindet. Es gilt die 2-G-Rege-
lung, sodass nur geimpfte und genesene Personen an 
der Ausstellung teilnehmen können. Ungeimpfte Personen 
können, auch mit Corona-Test, nicht teilnehmen.
Kinder bis 12 Jahre dürfen ohne Impfnachweis kommen.

	■ SF Nistertal Tischtennis
SFN I - Klein Winternheim  9:7
SFN I - Kirn  9:7
Die 1. Mannschaft bezwingt nach starker Leistung den bis-
her ungeschlagenen Tabellenführer aus Klein-Winternheim. 
Bereits mit zwei gewonnenen Doppel wurde gut ins Spiel 
gestartet. Vorne siegte Johannes deutlich, Moritz dagegen 
verlor gegen den langjährigen Bundesligaspieler Chen Zhi-
bin mit 3:1. In der Mitte folgten zwei Niederlagen von Yannic 
Müller und Felix Binge. Es folgten hinten zwei Punkte von 
Sascha Müller und Felix Beib zum 5:4 Zwischenstand. Mit 
weiteren Siegen von Moritz, Felix Binge und Felix Beib ging 
es mit 8:7 ins Schlussdoppel. Dort zeigten Johannes und 
Moritz eine starke Leistung und sicherten mit einem 3:1 den 
unerwarteten 9:7 Sieg gegen den Tabellenführer.
Nach der starken Leistung am Vortag stand dann am Sonn-
tag das Spiel gegen Kirn an. Erneut wurde mit 2:1 in den 
Doppeln gut ins Spiel gestartet. Johannes, Felix Binge und 
Sascha sorgten für einen 5:4 Zwischenstand. Im vorderen 
Paarkreuz punkteten dann sowohl Johannes als auch Moritz. 
In der Mitte setzte sich Felix Binge knapp im 5. Satz durch, 
Yannic verlor dagegen unglücklich.
Durch einen Sieg von Felix Beib und einer Niederlage von 
Sascha kam es bei einer 8:7 Führung erneut auf das Nister-
taler Schlussdoppel Rahn/Beib an. Mit 3:1 setzten Johannes 
und Moritz den Schlusspunkt zum 9:7. Mit zwei Siegen ein 
äußerst erfolgreiches Wochenende für die erste Mannschaft 
was mit dem 3. Tabellenplatz belohnt wird.

Johannes Rahn gehört mit einer 10:2 Bilanz zu den besten 
Spielern der Liga

SFN II - Höhr- Grenzhausen  9:4
SFN II - Niederelbert  9:2
Am vergangenen Samstag fanden für die Zweite gleich zwei 
Spiele statt. Um 15 Uhr empfing man in der heimischen Halle 
die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen II. Nach einem 2:1 in 
den Doppeln starteten Rainer Beib und Chris Schneider lei-
der mit zwei Niederlagen in die Einzel. Nach einem 
umkämpften 3:2 Sieg von Tim Benner konnten Florian 
Schneider, Andreas Weyand und Benedikt Stahl allesamt mit 
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1941, also vor 80 Jahren begann der deutsche Überfall auf 
Jugoslawien und Griechenland sowie auf die Sowjetunion. 
Dabei steigerte sich der nationalsozialistische Rassenwahn 
zu dem völkermörderischen Holocaust an der jüdischen 
Bevölkerung Europas und der Ermordung der Angehörigen 
der Sinti und Roma.
Die Auswirkungen dieses Krieges waren unmenschlich und 
verheerend: Vertreibungen und das brutale Vorgehen der 
Besatzer gegen Kämpfende und die Zivilbevölkerung hinter-
lassen bei den Menschen und im kollektiven Gedächtnis der 
Völker bis heute Narben. Wir schulden den leidenden Men-
schen unsere ehrende Erinnerung. Ihre Erlebnisse sind uns 
Mahnung. Dort wo es uns gelingt, gemeinsam mit den Nach-
fahren der Opfer zu erinnern, wird der Horizont der Versöh-
nung sichtbar.
Auch über 103 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrie-
ges und 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, 
gilt es, die Erinnerung an die von Deutschland ausgehenden 
Kriege und ihre Folgen für die Welt wach zu halten. Wir dür-
fen die sechs Millionen jüdischen Mitmenschen nicht verges-
sen, die während der Naziherrschaft in Deutschland ermor-
det wurden. Die Erinnerung daran ist wichtig, denn wir 
können nur in Verantwortung vor unserer Geschichte eine 
gemeinsame Zukunft gestalten.
Sophie Scholl wäre im Mai 100 Jahre alt geworden. Sie 
gehörte im Dritten Reich zur Widerstandsgruppe „die Weiße 
Rose“ und ist ein Symbol für beispielhafte Zivilcourage und 
Widerstand gegen die Hitler-Diktatur - nicht nur im politi-
schen, sondern auch im alltäglichen Leben. Ganz besonders 
für junge Menschen ist sie zu einem Vorbild geworden. Die 
UNESCO ehrt jedes Jahr Menschen, die in besonderer 
Weise für die Ziele der UNESCO eingestanden sind. Anläss-
lich ihres 100. Geburtstags wird dieses Jahr Sophie Scholl 
geehrt, als Frau, die für das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung, für grundlegende Menschenrechte und demokratische 
Werte gekämpft und dafür mit ihrem Leben bezahlt hat. 
Gerade heute wird die Erinnerung an Sophie Scholl ganz 
besonders wichtig. Weltweit erleben wir derzeit, dass Demo-
kratie, Freiheit und Menschenrechte keine Selbstverständ-
lichkeit sind. Es liegt an jeder und jedem Einzelnen, immer 
wieder dafür einzutreten und zu kämpfen. Mit ihrer beispiel-
haften Zivilcourage ermutigt Sophie Scholl auch heute 
gerade junge Menschen, sich einzumischen und Verantwor-
tung dafür zu tragen, dass unsere Demokratie nie wieder 
gefährdet ist. Sie mahnt uns, auf unsere Mitmenschen zu 
achten, niemanden auszugrenzen und allen Menschen 
gleichberechtigte Teilhabe an Bildung und Kultur zu ermögli-
chen. Aus diesem Grund arbeiten wir hier in Norken im 
UNESCO-Projektschulnetzwerk mit. Unseren Kindern wollen 
wir die Menschenrechtsbildung und Demokratieerziehung in 
Kindertagesstätte und Grundschule vermitteln, damit wir uns 
gemeinsam für eine friedliche und gerechte Welt einsetzen.
Lassen Sie uns das insbesondere im Andenken der über 
120 Millionen Menschen, die in den beiden Weltkriegen des 
letzten Jahrhunderts ihr Leben und Gesundheit verloren 
haben tun.
Totengedenken:
Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg an Kin-
der, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Sol-
daten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die 
durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als 
Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir geden-
ken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem 
anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet 
wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben 
wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert 
bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben 
kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleis-
tet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer 
Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Wir trauern 
um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um 
die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die 
Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Aus-

Ich stelle Ihnen unseren Prinzen mal vor:
Julian ist 13 Jahre alt und wohnt in Nistertal. Er geht auf das 
evangelische Gymnasium nach Bad Marienberg. Julians 
Hobby ist Taekwondo und Kochen.
Wir freuen uns auf die kommende Session mit unserem 
neuen Prinzen.
Die Veranstaltungen des KVN
Unsere Prunksitzung ist am Samstag, den 26.02.2022 
und der Kinderkarneval ist am Sonntag, den 27.02.2022.
www.kv-nistertal.de

Norken

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Simone Jungbluth

donnerstags  .......................... 18:00 bis 19.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Westerwaldstraße 8
Telefon während der Sprechstunde  ..  02661 6003
Mobil  .............................................  0175 3304777

E-Mail  .......................................................... info@norken.de
Öffentliche Bekanntmachung

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates Norken
Der Ortsgemeinderat Norken wird zu einer Sitzung auf Don-
nerstag, 18. November 2021, 19:30 Uhr in das Dorfgemein-
schaftshaus Norken, Westerwaldstraße 8, Norken eingeladen.
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
Darüber hinaus ist neben der Maskenpflicht (OP-Maske oder 
FFP-2) eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies bedeutet, 
dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme an der 
Sitzung Ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, gene-
sen oder getestet). Einen Nachweis über die Corona-Imp-
fung oder eine Genesung können Sie uns gerne auch im 
Vorfeld der Sitzung zukommen lassen.
Kostenlose Selbsttests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1. Änderung der Gebührensatzung für den Friedhof
2. Ankauf Verbau Friedhof
3. Festlegung der Steuerhebesätze 2022
4. Verschiedenes
5. Beratung und Beschlussfassung über die Einführung des 

wiederkehrenden Beitrages für den Ausbau von Ver-
kehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrender 
Beitrag)

B. Nichtöffentlicher Teil
6. Bauangelegenheiten
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Verschiedenes
C. Öffentlicher Teil
9. Kenntnisgabe aus dem nicht öffentlichen Teil

Simone Jungbluth, Ortsbürgermeisterin

	■ Gedanken zum Volkstrauertag 2021
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
aufgrund der Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-
Pandemie haben wir uns als Ortsgemeinde entschieden, die 
Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in diesem Jahr 
nicht in der Friedhofshalle durchzuführen. Trotzdem möchten 
wir diesen Tag nicht ohne Gedenken an die Opfer, die Erin-
nerung an die Gräueltaten der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft und vor allem die Mahnung für unser Han-
deln in der heutigen Zeit begehen.
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	■ Freiwillige Feuerwehr Norken
Jahresabschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Nor-
ken
Am Samstag, den 30.10.21 fand die diesjährige Jahres-
Abschlussübung unserer Freiwilligen Feuerwehr statt. Als 
Übungsobjekt dienten die Hallen und das Gelände der Fa. 
AWW im Friedhofsweg in Norken. Aufgeteilt in vier Gruppen 
mussten die Einsatzkräfte verschiedene Szenarien abarbei-
ten. Unter anderem wurde eine eingeklemmte Person befreit, 
eine weitere vom Dach des Gebäudes gerettet und das ver-
rauchte Gebäude nach Personen abgesucht. Auch Atem-
schutzgeräteträger kamen zum Einsatz und führten in der 
Produktionshalle einen Innenangriff durch. Bedanken möch-
ten wir uns bei der Freiwilligen Feuerwehr Kirburg, die uns 
für die Übung ihr Feuerwehrfahrzeug mit zwei Maschinisten 
zur Verfügung stellte und so mit weiteren Gerätschaften 
unsere Ausstattung ergänzte. Vielen Dank an die Fa. AWW 
die uns freundlicherweise das Betriebsgelände für eine rea-
listische Einsatzübung zur Verfügung stellte. Des Weiteren 
möchten wir uns bei Felix Schmidt für die Fotos und Droh-
nenaufnahmen bedanken. Weitere Informationen über die 
Freiwillige Feuerwehr Norken findet ihr auf unserer Internet-
seite: www.ff-norken.de

Stockhausen-Illfurth

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Günter Weinbrenner

dienstags  ............................................... 18:30 bis 20:00 Uhr
Gemeindebüro Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 2
Telefon Gemeindebüro  ....................................  02661 63711
Mobil Ortsbürgermeister  ................................  0171 3425846
E-Mail  .............................. stockhausen-illfurth@rz-online.de

landseinsatz ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch 
derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden 
sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremis-
mus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. Wir 
trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten und teilen 
ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoff-
nung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und 
unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen 
zu Hause und in der ganzen Welt.

	■ Halloween
Halloween oder auch All Hallows Eve hat einen irischen 
Ursprung und geht auf eines der vier großen keltischen 
Feste zurück: Samhain. Es war das keltische Neujahrsfest, 
markierte den Beginn des Winters und stellte auch eine Art 
Erntefest dar. Die Kelten glaubten, dass an diesem Abend 
die Tore zur Unterwelt offenstehen.
In diesem Jahr waren viele Kinder bei uns im Dorf unter-
wegs. Mit tollen Kostümen verkleidet gab es Süßes oder 
Saures. Alle Kinder hatten einen riesen Spaß beim Sammeln 
von Süßigkeiten. Danke an alle, die den Spaß mitgemacht 
haben.

	■ Friedhof
Am Friedhof wird in den nächsten Tagen das Wasser abge-
stellt. Auf den Wiesengräbern kann bis Ende März wieder 
Grabschmuck niedergelegt werden. Ich möchte alle bitten, 
die dafür im Sommer vorgesehene Fläche, von den alten 
Gestecken frei zu räumen.

	■ Parken auf Gehwegen
Das Parken auf Gehwegen ist nicht gestattet. Damit Eltern 
mit Kinderwagen und Kleinkinder mit ihrem Fahrrad nicht auf 
die Straße ausweichen müssen, sollte der Gehweg frei blei-
ben. Es gibt immer wieder Beschwerden über zugeparkte 
Gehwege.

	■ Termine
12.11.2021 Sankt Martin, Treffpunkt vor der Kirche, 17:00 

Uhr
13.11.2021 Aktion Sauberes Norken, Treffpunkt Bauhof, 

9:00 Uhr bis 12:00 Uhr anschließend kleiner 
Imbiss an der Grillhütte.

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“
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DORFMODERATION IN UNNAU
Gemeinsam Zukunft gestalten!
›› Das Dorf im Fokus ‹‹

Einladung zur Auftaktveranstaltung
Donnerstag, 18. November 2021 | 19:00 Uhr | Concordia-Halle
In Unnau lässt es sich gut leben und das soll auch in Zukunft so bleiben!
Um die Weiterentwicklung von Unnau gemeinsam zu planen, laden wir alle
Einwohner ganz herzlich zu dieser Veranstaltung ein.

MACHEN SIE MIT!
Ihre Meinung, Ihre Kritik, Ihre Ideen und Vorschläge sind uns wichtig!

NUR WER SICH EINBRINGT, KANN ETWAS BEWEGEN.

GEMEINSAM GESTALTEN WIR DIE ZUKUNFT VON UNNAU!

Veranstalter: Ortsgemeinde Unnau
Moderation: RU-PLAN Redlin + Renz
Wir bitten Sie, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung
gültigen Corona-Bestimmungen einzuhalten!

UNNAU
Drei Dörfer 
eine Gemeinde

GEMEINSAM 
BÄUME PFLANZEN

UNNAU
Drei Dörfer 
eine Gemeinde

Die gemeinsame Pflanzaktion der Ortsgemeinde und der
Kirchengemeinde Unnau findet am

 Samstag, den 20.11.2021 um 9.00 Uhr statt. 
Treffpunkt: an der Waldkiche

Ende wird gegen Mittag sein und es wird einen kleinen Imbiss
geben. Um die Aktion gut vorbereiten zu können, bitten wir die 

Teilnehmer sich anzumelden:

Tel. 02661-5308 (Dienstags, 17:00 –19:00 Uhr) 
oder per E-Mail an info@unnau.de 

Es wäre schön, wenn sich viele an diesem hoffnungsvollen und 
zukunftsträchtigen Projekt beteiligen würden!

Für eine Spende zur Pflanzaktion verwenden Sie bitte das folgende Konto 

Verbandsgemeinde Bad Marienberg 
Westerwald Bank eG  · IBAN DE57 5739 1800 0040 0030 02

Verwendungszweck: „Pflanzaktion Unnau“ 
Wenn Sie Ihre vollständige Anschrift angeben, kann Ihnen eine

Spendenquittung zugesendet werden.

Iris Wagner
Ortsbürgermeisterin

Das „Comeback” der Baume

	■ Öffentliche Bekanntmachung
Sitzung des Ortsgemeinderates Stockhausen-Illfurth
Die Mitglieder des Gemeinderates werden für Dienstag, den 
23.11.2021, 19:00 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung ins Dorf-
gemeinschaftshaus Stockhausen-Illfurth eingeladen.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1. Beratung und Beschlussfassung:

Anerkennung Entwurf Bebauungsplan „Am Stock“
2. Beratung und Beschlussfassung Steuerhebesätze 2022
3. Beratung Investitionen 2022
4. Information zu möglichen Kindergrabstätten
5. Kenntnisgaben/Verschiedenes
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
Darüber hinaus ist neben der Maskenpflicht (OP-Maske oder 
FFP-2) eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies bedeutet, 
dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme an der 
Sitzung Ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, gene-
sen oder getestet). Einen Nachweis über die Corona-Imp-
fung oder eine Genesung können Sie uns gerne auch im 
Vorfeld der Sitzung zukommen lassen. Kostenlose Selbst-
tests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.

Stockhausen-Illfurth, 02.11.2021
Günter Weinbrenner

Ortsbürgermeister

Unnau

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Iris Wagner

dienstags  ............................................... 17:00 bis 19:00 Uhr
Bürgermeisteramt, Schwimmbadstraße 36
Telefon  ...............................................................  02661 5308
E-Mail  ........................................................... info@unnau.de
Internet:  ......................................................... www.unnau.de

	■ Unnau startet den Prozess der Dorfmoderation- 
Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie bereits in den vorherigen Ausgaben und per Flyer angekün-
digt, möchten wir alle Bürgerinnen und Bürger zur Auftaktveran-
staltung Dorfmoderation am 18.11.2021 um 19:00 Uhr in die 
Concordiahalle Unnau einladen. Nutzen Sie die Chance, aktiv an 
der Gestaltung unserer Gemeinde im Rahmen der Dorfmodera-
tion teilzunehmen, um Unnau fit für die Zukunft zu machen. Ihre 
sachliche Meinung, Ihre Kritik und Ihre Vorschläge zur Zukunfts-
gestaltung sind uns wichtig, denn nur wer sich einbringt, der kann 
auch was bewegen. Egal ob jung oder alt, alteingesessen oder 
neu zugezogen, wir freuen uns über alle Bürgerinnen und Bür-
ger, welche wir an diesem Abend begrüßen können.
Um der Pandemiesituation Rechnung zu tragen und die damit 
verbundenen Hygienekonzepte einzuhalten gilt für die Veranstal-
tung das Prinzip: Geimpft-genesen-getestet. Aus diesem Grund 
bitten wir Sie höflichst, Ihren entsprechenden Nachweis über den 
G-Status mitzubringen, da dies Voraussetzung für die Teilnahme 
an der Veranstaltung ist. Personen, die weder geimpft oder gene-
sen sind, müssen vor Betreten der Halle einen entsprechenden 
Corona-Schnelltest machen, für diese Fälle haben wir Tests 
bereitliegen. Darüber hinaus wird der Mindestabstand zwischen 
den Sitzplätzen eingehalten und die Maskenpflicht gilt auch am 
Sitzplatz, so dass alle Teilnehmer bestmöglich geschützt sind. 
Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. 2 Stunden.
Ortsbürgermeisterin Iris Wagner und der Gemeinderat
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Am Samstag nachmittag reiste man mit dem SGW-Bus nach 
Kottenheim. Zunächst überraschten Ralf Brüggemeier/Sven 
Schuhen das gegnerische Spitzendoppel und anschließend 
punkteten Torben Schuhen und Phil Schweitzer gleich dop-
pelt. Je einen Zähler holten Ralf Brüggemeier, Felix Heinz 
und Eugen Schumacher. Das klare Endergebnis war etwas 
zu hoch, denn alle knappen 5-Satzspiele gingen an unsere 
Mannschaft.
TTV Andernach - TTF Oberwesterwald I  6:9
Mit einem Sieg in der Tasche ging die Fahrt dann weiter 
nach Andernach. Auch hier führte man nach den Doppeln 
mit 2:1 und diesmal blieben gleich 3 Spieler ungeschlagen. 
Torben Schuhen, Phil Schweitzer und Felix Heinz spielten 
eine makellose 2:0 Bilanz. Matchwinner wurde aber Sven 
Schuhen, der den letzten Punkt zum 9:6 Endstand holte. 
Anschließend ging es noch gemeinsam zum späten Abend-
essen und der Bus rollte erst weit nach Mitternacht in Neunk-
hausen ein.
TTSG Torney/ Engers - TTF Oberwesterwald I  8:8
Am Sonntag ging die Westerwaldrundfahrt weiter und mit 
Torney/Engers wartete eine echte Spitzenmannschaft auf 
uns. Felix Heinz rückte vor ins vordere Paarkreuz, wo aber 
nur Torben Schuhen einmal punktete. In der Mitte baute Phil 
Schweitzer seine unfassbare Wochenendbilanz auf 6:0 
Spiele aus. Nachdem Bastian Gehlbach und Sven Schuhen 
ausgeglichen 1:1 spielten ging es bei 7:8 ins Schlußdoppel. 
In einem waren Krimi gewannen Torben Schuhen/Phil 
Schweitzer dann im 5.ten Satz mit 12:10 und krönten ein 
perfektes Wochenende. Mit 7:3 Punkten bleibt man in der 
Tabelle oben dabei.

SG Niederfischbach I - TTF Oberwesterwald III  4:9
In der Kreisoberliga kam es zum Kellerduell mit Niederfisch-
bach. Im vorderen Paarkreuz überzeugten Aaron Schweitzer 
und Daniel Kessler mit 1:1 Spielen und überliesen es den 
Mannschaftskollegen den Auswärtssieg sicherzustellen. 
Christopher Wiederstein glänzte wie in alten Zeiten und 
gewann beide Einzel. Samy Stühn war einmal erfolgreich 
und die Doppelspezialisten Klaus Jochen Ulbrich und Anna 
Lena Schmidt zeigten sich auch im Einzel in Topform und 
blieben ungeschlagen. So kann es weiter gehen.
SG Brachbach - Jugend IV  3:7
Die Jüngsten mit Sebastian Mazurek, Phil Lenz, Lukas Lin-
berger und dem überragenden Marius Pink holten einen tol-
len Auswärtssieg.

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
C1 und D1 mit überzeugenden Siegen, B 2 schafft mit 2 
wichtigen 1:0 Siegen den Anschluss an das Mittelfeld
Aktuelle Ergebnisse
C1 - JSG Diez  5:0
B1 - FC Metternich  1:4
JSG Rheinbrohl - D1  0:4
JSG Herschbach - D2  4:1

	■ Anstehende Termine
14.11. Gedenkstunde Volkstrauertag um 14:00 Uhr auf dem 

Friedhof Unnau
18.11. Auftaktveranstaltung Dorfmoderation 19:00 Uhr Con-

cordiahalle Unnau
20.11. Baumpflanzaktion 9:00 Uhr Waldkirche

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ Sportverein Unnau e.V.
Gemeinsame Spende an die KiTa Unnau
Am Freitag den 1. Oktober fand bei strahlendem Sonnen-
schein der Wandertag der KiTa Villa Sonnenschein statt. Wir 
als Sportverein freuten uns sehr den schönen Nachmittag 
zusammen mit dem Elternbeirat zu organisieren.
Nach einer kleinen Wander-Runde fanden sich alle Familien 
und Erzieherinnen auf dem Sportplatz in Unnau ein, wo sich 
anschließend zu einem „Picknick“ getroffen wurde. Hier 
konnten sich alle Wanderer, zusätzlich zu den selbst mitge-
brachten Speisen und Getränken, gegen eine kleine Spende 
am Kuchenbuffet und Getränkestand bedienen. Die Erlöse 
sollten der KiTa und ihren Kindern zugute kommen.

Wir danken allen Familien, dem Elternbeirat und dem KiTa-
Team für den schönen Nachmittag. Die zahlreichen Spenden 
der Eltern und der Erlös aus unserem Getränkeverkauf 
gehen zu 100% an die KiTa. Der SV Unnau e.V. und der 
Elternbeirat freuen sich somit 250 € an die KiTa Villa Son-
nenschein spenden zu können!

	■ Sportverein Unnau e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Hiermit laden wir alle aktiven und passiven Vereinsmitglieder 
zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 
den 2. Dezember 2021 um 19.30 Uhr in das Sportlerheim 
Unnau ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, 2. Totenehrung, 3. 
Bericht des Geschäftsführers, 4. Bericht des Hauptkassie-
rers, 5. Berichte der Kassenprüfer, 6. Berichte aus den Abtei-
lungen a) Fußball, b) Tischtennis, c) Kinderturnen, Kinder-
tanzen & BodyFit, 7. Aussprache zu den Berichten, 8. 
Entlastung des Vorstandes, 9. Wahl eines Versammlungslei-
ters, 10. Neuwahl des Vorstandes, 11. Beratung und 
Beschlussfassung über vorliegende Anträge, 12. Bekannt-
gabe und Verschiedenes

Über die Ortsgrenzen hinaus

	■ Tischtennisfreunde Oberwesterwald
Hammerwochenende für die 1. Mannschaft mit 3 Auswärts-
spielen
Fortuna Kottenheim - TTF Oberwesterwald I  4:9
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Schul- und Kindergartennachrichten

	■ Schüleraustausch Danzig
Deutsch-polnische Schulpartnerschaft vertieft -
Marmer Realschüler*innen endlich „real“ zu Besuch in 
Danzig
Bad Marienberg/Danzig: Als im Herbst 2019 eine Delega-
tion der Danziger Partnerschule Gdaska Szkoła Podstawowa 
„Lingwista” die Westerwälder Kurstadt besuchte, dachte nie-
mand, dass es volle zwei Jahre dauern würde, bis der 
Gegenbesuch in Polen endlich gelingen sollte. Doch dann 
kam Corona und alles war anders.

Die Schüler*innen-Gruppe der beiden Partnerschulen ge-
meinsam mit den betreuenden Lehrkräften

Im Sommer 2021 konnte dann (wie berichtet) zumindest ein 
sehr erfolgreicher digitaler Austausch organisiert werden, 
nachdem sich das Schulleben wieder etwas normalisiert hatte.

TuS Nassau - C2  6:2
JSG Westerburg - B2  0:1
A1 - SV Niederfischbach  1:2
JSG Siegtal/Heller - D3  5:0
D3 - JSG Atzelgift  0:1
D2 - JSG Neitersen  0:1
B2 - SG 06 Betzdorf  1:0
C2 - JSG Hachenburger WW  2:4
Rot-Weiß Koblenz - C1  1:5
Rot-Weiß Koblenz - B1  4:1
JSG Birlenbach - A1  2:1
Vorschau auf die nächsten Heimspiele:
Samstag, 13.11., 15.15 Uhr C1 - TuS Koblenz 2 (in Daaden)
Samstag, 13.11., 17.00 Uhr B1 - Eisbachtal 2 (in Langen-
bach)
Samstag, 13.11., 17.00 Uhr A1 - JSG Kannenbäckerland (in 
Derschen)
Samstag, 13.11, 18.00 Uhr B2 - JKHorressen (in Daaden)
„evm-Energieschub“: Toller 3. Platz unter 125 Teilneh-
mern!
Die „evm“ hatte einen Wettbewerb zur Förderung der Ver-
eins-, Jugendarbeit etc. ausgerufen und 125 Projekte haben 
sich daraufhin gemeldet. Von 1.10.2021 an hieß es 17 Tage 
lang voten für unsere Jugend. Und dies wurde mit Bravour 
erfüllt. Über 3000 Stimmen insgesamt, täglich also knapp 
180, kamen schließlich zusammen und dies bescherte uns 
dann auch einen Platz auf dem Podium(3. von 125!!!) Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei Allen, die uns so eifrig unter-
stützt haben. 2.000 Euro insgesamt fließen somit in die 
Jugendkasse des JFV Wolfstein, der JSG Wolfstein und der 
JSG Weitefeld, um diverse Winter- bzw. Regenbekleidung 
mitfinanzieren zu können.

	■ SG Basalt
Verkauf des „Digitalen Adventskalender“ gestartet
Attraktive Preise aus der Region zu gewinnen
Mit deiner individuellen Adventskalender-Losnummer 
nimmst du an unserer täglichen Verlosung vom 01. bis 24. 
Dezember teil und sicherst dir damit die Chance auf viele 
attraktive Preise aus unserer Region, sowie Freikarten von 
der Ober- bis zur Bundesliga, Freikarten für die 2. Frauen-
Bundesliga, und anderen Sportarten.
Zusätzlich gibt es für jeden Kauf eine schicke Tasse der 
SG Basalt.
Und so funktioniert´s :
1. du kaufst ein (oder mehrere) Adventskalender-Los/e bis 
zum 28.11.2021 unter www.sg-basalt.de/adventskalnder 
oder per WhatsApp Account unter + 49 2661 984 763 8
2. am 30.11.2021 erhältst du deine individuelle/n 
Losnummer/n.
3. ab 01.12.2021 kannst du täglich gewinnen. Auch wenn du 
bereits einmal gewonnen hat, bleibt deine Losnummer gültig 
und kann weiterhin gewinnen.
Die Losnummern der Gewinner:innen werden täglich auf 
unserer Homepage www.sg-basalt.de und auf unseren sozi-
alen Kanälen veröffentlicht.
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Rahmen des Programms Medientrixx. An 2 Tagen führte uns 
Hr. Zakarias - ein Mitarbeiter des SWR - in die Kunst des 
„Filmemachens“ ein. Welche spannenden Geschichten gibt 
es an unserer Schule, was macht unsere Schule besonders 
und wie können wir das in einem Film präsentieren? Mit die-
sen Vorüberlegungen entstand ein selbst geschriebenes 
Drehbuch. Spannend wurde es dann am Drehtag selbst. Bei 
leichtem Novembernieselregen haben wir trotzdem alles 
gegeben, um unsere Schule in bestem Licht darzustellen. 
Dafür schlüpften die Kinder in die Rollen der Kameramänner 
und - frauen, der Tontechniker, Schauspieler und Statisten. 
Am Ende entstand ein kurzer Imagefilm über unsere Schule, 
den Sie demnächst über einen Link auf unserer Homepage 
(www.grundschule-norken.de) anschauen können. Wir wün-
schen genauso viel Spaß, wie wir ihn während dem Projekt 
selbst hatten.

Kirchliche Nachrichten

	■ Freie christliche Gemeinde Langenbach b. K.
In der Trift 10, 57520 Langenbach
Kontakt: Peter Platzen, 02661-6095;
fcg.langenbach@ktkmail.de

	■ Freie evangelische Gemeinde Nisterau
Wir sind umgezogen, jetzt: Bergweg 5, Nisterau
Kontaktadresse: Harald Börner, Tel.: 02662/5079592,
E-Mail: pastor@nisterau.feg.de
Weitere Informationen im Internet unter: http://nisterau.feg.de
Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst
Wir wenden die jeweils aktuell vorgeschriebenen Corona-
Schutz- und Hygienemaßnahmen des Landes an. Deshalb 
ist für die Teilnahme an den Gottesdiensten eine Anmeldung 

Und nun - endlich - machte sich kürzlich eine illustre Gruppe 
von Schülerinnen und Schülern der achten Klassen der Marie-
Curie-Realschule plus Bad Marienberg, begleitet von den 
Lehrkräften Judith Dietz und Karol Olszewski (Muttersprach-
ler), auf den Weg nach Polen, um der Danziger Partnerschule 
den lange erwarteten Gegenbesuch abzustatten. Die Reise 
nach Danzig (wie auch schon der digitale Austausch im Som-
mer) konnte übrigens durch die finanzielle Unterstützung des 
DPJW (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) realisiert werden. 
Abgesehen von der Hin- und Rückfahrt, welche punktuell 
durchaus „turbulent“ waren (man hatte sich im Vorfeld aus 
Gründen der Nachhaltigkeit gegen einen Flugtransport und 
somit für eine Zugreise entschieden), sollte es eine ereignisrei-
che und insgesamt außerordentlich schöne Woche werden.
Die polnischen Gastgeber*innen hatten ein spannendes und 
abwechslungsreiches Programm für die Gäste aus dem 
Westerwald organisiert, welches eine gelungene Mischung 
aus Geschichte, Kultur und Freizeit bot.
So konnten die Schüler*innen - nach der Phase des Kennen-
lernens vor Ort - einen Keramikworkshop besuchen. Die 
selbst hergestellten Tonfiguren wurden untereinander ausge-
tauscht und als Andenken in die Heimat mitgenommen.
Auch die Schifffahrt von Danzig aus nach Sopot (Ostsee) 
sorgte für gute Laune. Anschließend ging es mit dem Zug 
zurück nach Danzig, um dort ein bekanntes Illusionsmuseum 
zu besuchen.

„Eine Schifffahrt, die ist lustig …“ fand auch die Reisegruppe 
der Marie-Curie-Realschule plus

Eine interessante Ausstellung über die Geschichte Danzigs, 
Polens bzw. Europas (Stichwort „Solidarnośś”) forderte auch 
die volle Aufmerksamkeit von K. Olszewski, der den komplet-
ten Vortrag aus dem Polnischen ins Deutsche übersetzte. 
Die Schüler*innen lernten dabei wichtige Facetten der polni-
schen Geschichte und die damit verbundenen Auswirkungen 
auf Europa kennen.
Eine Stadtrallye durch Danzig und ein heiterer Abschluss-
abend rundeten schließlich die Besuchswoche, welche sozu-
sagen „wie im Fluge verging“, ab.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass in der doch recht kur-
zen Zeit des Austausches Freundschaften entstanden sind, 
die auch weiterhin regelmäßig gepflegt werden sollen.
Nach einer intensiven und ereignisreichen Woche, die nicht 
zuletzt durch sehr angenehme Begegnungen geprägt war, 
ist die Vorfreude auf den Besuch der polnischen 
Freund*innen, welcher in der ersten Hälfte des Jahres 2022 
stattfinden soll, enorm.
Es bleibt schließlich zu hoffen, dass es nicht wieder „unvor-
hersehbare Ereignisse“ sein werden, welche diese Planun-
gen „torpedieren“ könnten …

	■ UNESCO Grundschule Norken
Wie entsteht ein Film?
Mit dieser Frage beschäftigten sich die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 3/4 unserer UNESCO Grundschule im 
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Nähtreff
Der nächste Nähtreff findet bei genügend Teilnehmern am 
20.11.2021 ab 14:00 Uhr im Gemeindehaus in Bad Marien-
berg statt.
Weitere Infos bei Anna Lüdemann: anna@luedemann2.de / 
Tel. 0160 98529057 oder Luisa Brückmann luisa.brueck-
mann@web.de / Tel. 0172 2349348. Bei Interesse bitte vor-
her anmelden.

	■ Ev. Kirchengemeinende Kirburg
Pfarramt: Köln-Leipziger Str. 22, 57629 
Kirburg,
Tel. 02661/5407, Fax: 02661-64259
E-Mail: kirchengemeinde.kirburg@ekhn.
de
Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo u. Fr 9 

Uhr bis 12 Uhr, Mi 15 Uhr bis 18 Uhr
Sonntag,14.11.2021, 10.00 Uhr Friedensgottesdienst am 
Volkstrauertag
Buß-u. Bettag, Mittwoch, 17.11.2021, 19.00 Uhr Gottes-
dienst
Donnerstag, 18.11.2021, 17.30 Uhr Jungen-u. Mädchen-
jungschar, 19.00 Uhr Jugendkreis
Unsere Gottesdienste finden nach den aktuellen Corona-
Schutz-u. Hygienemaßnahmen statt. Mundschutzpflicht 
besteht beim Betreten und Verlassen der Kirche und auch 
am Sitzplatz. Datenerfassung und Desinfektionspflicht der 
Hände im Eingangsbereich.
Ewigkeitssonntag am 21.11.2021, 10 Uhr und 12 Uhr
Zu diesem Sonntag laden wir vor allem diejenigen Menschen 
ein, die im zu Ende gehenden Kirchenjahr einen lieben Men-
schen verloren haben und den Weg der Trauer gehen.
Wir bieten an diesem Sonntag zwei Gottesdienstzeiten 10.00 
Uhr und 12.00 Uhr an, damit auch all diejenigen kommen 
können, die an diesem Gottesdienst gerne teilnehmen 
möchten. Aufgrund der aktuellen Lage melden Sie sich bitte 
mit der gewünschten Uhrzeit telefonisch oder schriftlich mit 
Angabe aller teilnehmenden Personen an.
Fotoausstellung „Seht, welch ein Mensch!“
Die Ausstellung, die mutige und engagierte Westerwälder 
porträtiert, wird bis zum 30. November 2021 täglich von 9 
Uhr bis 17 Uhr in der Ev. Kirche Kirburg zu sehen sein.

	■ Ev. Kirchengemeinde Unnau
Pfarramt: Kirchweg 12, 57648 Unnau
Tel. 02661/ 1631
Wir laden herzlich zu folgenden Veranstaltun-
gen ein

Sonntag, 14.11.: 10.00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 17.11.: Buß-und Bettag, 20.00 Uhr „Treffpunkt 
Kreuz“ auf dem Kirmesplatz in Unnau
Als Gottesdienstbesucher wollen wir den Platz selbst durch 
Fackeln erleuchten, die man am Beginn in Empfang nehmen 
und entzünden kann. Bei schlechtem Wetter findet der Got-
tesdienst in der Kirche statt. Durch neue Corona Verordnun-
gen und Empfehlungen des Krisenstabs der EKHN gibt es 
für unsere Gottesdienste folgende neue Veränderung: Ab 
dem 14.11.2021 gelten für unsere Gottesdienste die 3G 
Regeln. Deshalb bitten wir Sie, vor Eintritt in die Kirche Ihren 
Impfausweis, bzw. einen negativen Test vorzuweisen.

	■ Kath. Pfarrei Maria Himmelfahrt Hachenburg
Bad Marienberg - Hachenburg - Hattert - 
Marienstatt - Merkelbach - Mörlen- Nister-
tal - Norken
Salzgasse 11, 57627 Hachenburg - E-Mail: 
mariahimmelfahrt@hachenburg.bistumlim-
burg.de
Tel. 02662/943510 Zentrales Pfarrbüro 

Hachenburg (Büro geöffnet: montags bis freitags: 8 bis 12 
Uhr und montags und mittwochs 14 bis 16 Uhr)
Tel. 02662/94351-25 Marienstatt (Büro geöffnet: donners-
tags: 14 bis 16 Uhr)

erforderlich (telefonisch bei G. Krumm unter 02661/7317 
oder E-Mail an gerdkrumm@gmail.com).
Mund-Nasen-Schutz wird ab der Eingangstür bis zum Sitz-
platz und während des Gottesdienstes getragen. Die Hände 
werden vor dem Eingang desinfiziert, Abstände müssen ein-
gehalten werden.
In bestimmten Zeitabständen wird gelüftet.
Unsere Gottesdienste können Sie nun auch im Livestream 
miterleben: https://nisterau.feg.de/media/

	■ Ev. Kirchengemeinde Bad Marienberg

Pfarrer

Pfarrer Oliver Salzmann für Bad Marienberg 
(Stadt) und Zinhain, Telefon (02661) 5381
Pfarrer Peter Wagner für Eichenstruth, Fehl-
Ritzhausen, Großseifen, Langenbach und 
Stockhausen-Illfurth, Telefon (02661) 5552

Pfarrer Maic Zimmermann für Höhn, Hahn und Dreisbach 
Telefon (02661) 9531207
Pfarrer Karl Jacobi ist vom 21.9.-16.12.2021 zum Studium in 
Beirut. Im Internet erfahren Sie mehr unter www.beirut.team
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte 
an Pfarrer Peter Wagner in Fehl-Ritzhausen, Telefon 02661-
5552
Gemeindebüro
Öffnungszeiten: Mo, Di und Mi: 09.00-12.00 Uhr, Do: 15.00-
18.00 Uhr
Telefon (02661) 61506
Bitte beachten Sie, dass ein Besuch im Gemeindebüro nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist.
Kontakt
Email: kirchengemeinde.bad-marienberg@ekhn.de
Homepage: www.kirche-bad-marienberg.de
YouTube: Kirchenvideo
Gottesdienste
Donnerstag, St. Martin, 11.11.2021, 17:00 Uhr Fehl-Ritz-
hausen
Freitag, 12.11.2021, 17.30 Uhr St. Martins-Gottesdienst in 
Hof
Für den Gottesdienst gilt die 2G+ Regelung. Hierzu sind 
Genesene und Geimpfte sowie bei Warnstufe 1 maximal 25 
Personen mit Negativtest (bei Warnstufe 2 - 10 Personen 
und bei Warnstufe 3 - 5 Personen) in der Kirche zugelassen. 
Bitte bringen Sie einen entsprechenden Nachweis mit. Kin-
der bis einschließlich 11 Jahren zählen als Genesene bzw. 
Geimpfte.
Sonntag, Volkstrauertag, 14.11.2021, 18:00 Uhr Bad Mari-
enberg, Thomasmesse, 11:30 Uhr Fehl-Ritzhausen Friedhof-
sandacht, 09:30 Uhr Hof, 11:15 Uhr Hof Friedhofsandacht
Mittwoch, Buß- und Bettag, 17.11.2021, 19:30 Uhr Bad 
Marienberg
Termine
Freitag, 12.11.2021
16:00 Uhr Intercrosse in der Sporthalle des ev. Gymnasiums 
Bad Marienberg, 17:30 Uhr Jungschar im ev. Gemeindehaus 
Bad Marienberg
Dienstag, 16.11.2021
10:00 Uhr Treffen Besuchsdienstkreis im ev. Gemeindehaus 
Bad Marienberg, 15:30 - 17:00 Uhr Konfirmandenunterricht 
in allen Pfarreien, 19:30 Uhr Frauenchor Hof in den Gemein-
deräumen Hof
Liebe Gottesdienstbesucher
Auf Beschluss des Kirchenvorstandes wird in unseren 
Gottesdiensten zurzeit die sogenannte 2G Regelung ange-
wendet.
Das bedeutet, dass alle geimpfte und genesene Personen 
mit Nachweis am Gottesdienst teilnehmen können. Die 
Maske kann dann am Sitzplatz abgenommen werden.
Die zusätzlich erlaubte Anzahl an ungeimpften Personen 
richtet sich nach der aktuellen Warnstufe und liegt zurzeit bei 
25. Ein negativer Coronatest ist nicht erforderlich. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.



Wäller Blättchen 47 Nr. 45/2021

So., 14. 11. 10:30 Amt in Nistertal (P. Guido); Amt für ++ 
Ehel. Adolf und Emilie Henn; ++ Ehel. Richard und Marga-
rete Weber
Mi., 17. 11. 17:00 Die Kath. öffentliche Bücherei Nistertal ist 
bis 19.00 Uhr geöffnet Informationen und Kontakt: 
02661/9165235, Adresse: Kirchweg 5, Nistertal; buecherei-
nistertal@freenet.de, Homepage: www.buecherei-nistertal.
de
Fr., 19. 11. 15:00 Treffen der Kommunionkinder Nistertal, 
Beginn in der Kirche (GR Nolden), 17:00 Die Kath. öffentli-
che Bücherei Nisstertal ist bis 19.00 Uhr geöffnet Informatio-
nen und Kontakt: 02661/9165235, Adresse: Kirchweg 5, Nis-
tertal; buecherei-nistertal@freenet.de, Homepage: www.
buecherei-nistertal.de

	■ Kath. Pfarrei Sankt Franziskus im 
Hohen Westerwald, Rennerod

Zentrales Pfarrbüro Rennerod 
02664/99200-0, Mo, Di, Do, Fr 10:00 - 12:00, 
Mo, Di, Mi, Do 15:00 - 17:00
Das Zentrale Pfarrbüro in Rennerod ist für 

den Publikumsverkehr geöffnet. Wir bitten Sie beim Besuch 
zum gegenseitigen Schutz einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Die Kontaktstellen bleiben bis auf weiteres für den 
Publikumsverkehr geschlossen. Selbstverständlich sind wir 
wie gewohnt telefonisch für Sie erreichbar.
Die Kontaktstellen sind im Augenblick nur telefonisch 
erreichbar:
Kontaktstelle Elsoff Tel.: 02664/999121,
Kontaktstelle Hellenhahn-Schellenberg Tel.: 02664/99200-
24,
Kontaktstelle Höhn Tel.: 02664/99200-18,
Kontaktstelle Seck Tel. 02664/99200-10,
Kontaktstelle Schönberg Tel.: 02664/99200-21,
Kontaktstelle Westernohe Tel.: 02664/335
Bei seelsorgerischen Notfällen erreichen Sie uns unter: 
0175 7069945
Gottesdienstordnung
Donnerstag, 11. November, 09.00 Höhn Eucharistiefeier, 
16.40 Irmtraut Martinszug, 18.00 Oberrod Martinsfeier vor 
der Kapelle mit anschl. Martinszug, 19.00 Rennerod Eucha-
ristiefeier
Freitag, 12. November, 18.15 Schönberg Martinsfeier auf 
dem Parkplatz neben dem Sportplatz, 19.00 Ailertchen 
Eucharistiefeier, 19.00 Seck Eucharistiefeier / Amt für Franz 
Gandor
Samstag, 13. November, 17.30 Schönberg Eucharis-
tiefeier, 17.30 Neustadt Eucharistiefeier / Jahramt für Nor-

Tel. 02662/94351-27 Bad Marienberg (Büro geöffnet: mitt-
wochs: 9 bis 12 Uhr)
Tel. 02662/94351-28 Mörlen (Büro geöffnet: montags: 14 bis 
16 Uhr)
Tel. 02662/94351-26 Nistertal (Büro geöffnet: dienstags: 14 
bis 16 Uhr)
Gottesdienste in unserer Pfarrei
Wir freuen uns, mit Ihnen Gottesdienst feiern zu dürfen! Bitte 
denken Sie an die noch immer bestehenden Hygieneregeln 
und den damit zusammenhängenden Vorgaben (Anmeldung 
zu den Gottesdiensten bis freitags 12.00 Uhr und Tragen 
einer medizinische Maske - OP-Maske, FFP2, KN95/N95 
Maske). Bitte kommen Sie frühzeitig vor dem Gottesdienst.
Beheizung der Kirchen während der Gottesdienste
Leider dürfen wir Heizungen, die auf dem Umluftprinzip 
beruhen, nicht mehr während des Gottesdienstes in Betrieb 
lassen. D. h. konkret: Unsere Kirchen werden bis ca. 15 min 
vor den Gottesdiensten geheizt und dann wird die Heizung 
ausgeschaltet. Es könnte daher im Laufe des Gottesdienstes 
kalt werden. Bitte ziehen Sie sich warm an, bringen Sie 
auch gerne ein Kissen und/oder eine Decke an kalten 
Tagen mit.
Kolpingfamilien Hachenburg und Marienstatt: Weih-
nachtspäckchen für Kinder in Moldawien
Wir möchten Kindern in Kinderheimen und Kinder aus sozi-
alschwachen Familien eine Freude machen. Es wäre schön, 
wenn auch Ihr ein Päckchen in Schuhkartongröße packt.
Hier ein Vorschlag für den Inhalt:
Buntstifte, Malbuch, Schulmaterialien, Seife, Zahnpasta u. 
Zahnbürste, Creme, kleines Kuscheltier, Süßigkeiten (Bitte 
auf Ablaufdatum achten!)
Bitte schreibt auf das Päckchen, ob es für ein Mädchen oder 
einen Jungen ist, und für welches Alter. Die Päckchen wer-
den noch vor Weihnachten (6. Januar in beiden Ländern) 
dorthin gebracht. Letzter Abgabetermin ist der 10. Dezember 
2021.
Abgabestellen:
In der Schule, im Kindergarten, bei Familie Cornelia und Rai-
ner Hardieß, Hofbergstr. 15, Müschenbach oder bei Mathilde 
und Bernd Kind, Waldstr. 5 in Gehlert. Alle Infos erhaltet Ihr 
bei der Familie Kind 02662-1747. Vielen Dank Euch allen!!!
Kirchort Bad Marienberg:
Fr., 12. 11. 13:00 Lebensmittelausgabe der Westerwaldkreis-
tafel in der Weidenstraße 7; Bad Marienberg
Sa., 13. 11. 10:00 Treffen der Erstkommunionkinder Bad 
Marienberg in der Kirche, 17:30 Vorabendmesse in Bad 
Marienberg (Kaplan Engels)
So., 14. 11. 09:30 Gottesdienst in polnischer Sprache in Bad 
Marienberg, 13:30 Andacht in der Friedhofshalle Hahn, 
anschließend Gräbersegnung (Pfr. Roth)
Fr., 19. 11. 13:00 Lebensmittelausgabe der Westerwaldkreis-
tafel in der Weidenstraße 7; Bad Marienberg
Kirchorte Mörlen und Norken:
Fr., 12. 11. 17:00 Andacht zu St. Martin vor der Kirche Nor-
ken, der anschließende Martinszug der Gemeinde Norken 
findet in der Verantwortung der Kommune statt (Diakon Krä-
mer)
Sa., 13. 11. 19:00 Vorabendmesse in Norken (P. Guido); Amt 
für + Willi Schneider
So., 21. 11. 09:00 Amt - mit Totengedenken für die Verstor-
benen des vergangen Jahres in Mörlen (Kaplan Engels); 
Gedächtnis für + Karl Aust und ++ Ang.
Mi., 24. 11. 19:00 Heilige Messe in Mörlen (Pfr. Roth); Amt 
für + Eheleute Thekla und Alfons Schuster und ++ Ang.
Kirchort Nistertal
Fr., 12. 11. 15:00 Treffen der Kommunionkinder Nistertal, 
Beginn in der Kirche (GR Nolden),
17:00 Die Kath. öffentliche Bücherei Nistertal ist bis 19.00 
Uhr geöffnet Informationen und Kontakt: 02661/9165235, 
Adresse: Kirchweg 5, Nistertal; buecherei-nistertal@freenet.
de, Homepage: www.buecherei-nistertal.de
Sa., 13. 11. 16:30 Läuten der Kapellenglocke in Nistertal (P. 
Leyendecker)

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660

Ihr Partner für 
Mietgeräte in der Region!

K
G

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf, Sie 
fachgerecht und kompetent zu beraten!

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70kostenlose 

Miethotline 0800 092 99 70
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Sonntag, 14.11. 11:30 Die Bücherei ist geöffnet von 11:30 
bis 12:00
Dienstag, 16.11. keine Sprechstunde von Herrn Hamacher
Mittwoch, 17.11. 16:30 Messdienerstunde der neuen Mess-
diener im Pfarrheim in Höhn
Donnerstag, 18.11. 16:00 Die Bücherei ist geöffnet von 
16:00 bis 18:00
Freitag, 19.11. 15:00 Elisabethenkaffee
Kirchort St. Josef Schönberg
Mittwoch, 17.11. 16:30 Messdienerstunde der neuen Mess-
diener im Pfarrheim in Höhn

	■ Jehovas Zeugen, Versammlung 
Bad Marienberg

Königreichssaal 56472 Fehl- Ritzhausen, Am Kindergarten
Vor Ort finden vorerst keine Gottesdienste statt. Wir 
unterstützen die Maßnahmen zur Eindämmung der Fol-
gen aufgrund der Pandemie.
Wochenprogramm per ZOOM- und Telefonkonferenz
Freitag 12. Nobember 2021, 19.00 Uhr SCHÄTZE AUS 
GOTTES WORT Thema: „Lehren aus einem Missver-
ständnis“ (Josua 20 - 22) Wie sollten wir reagieren, wenn 
uns jemand zu Unrecht beschuldigt? Warum ist es wichtig, 
nicht einfach etwas zu schlussfolgern, wenn wir nicht die 
Fakten kennen? (Sprüche 18:13)
Bibelstudium: Welche Parallelen bestehen zwischen den 
Prostituierten aus Hesekiel und der großen Hure aus der 
Offenbarung? Welches Urteil wird Jehova wegen der 
Untreue fällen?
Sonntag 14. November 2021, 10.00 Uhr Öfffentlicher Vor-
trag (Gastredner aus Rennerod) Thema: Man erntet, was 
man sät (Galater 6:7,8) Gute und schlechte Gewohnheiten 
können sich im Leben eines Christen auswirken. Wie kann 
man die christliche Freiheit gebrauchen, aber nicht miss-
brauchen? Liebe sollte eine wirkliche Kraft in unserem Leben 
sein. 10.40 Uhr Wachtturm-Studium, Thema: Die Kraft jun-
ger Menschen - ein echter Segen (Sprüche 20:29) Viele 
junge Männer und Frauen setzen sich gern für Jehova ein. 
Ältere können unabhängig von ihrer Kultur jüngeren helfen, 
ihr Potenzial voll auszuschöpfen.
Alle Zusammenkünfte sind öffentlich. Interessierte Personen 
sind herzlich eingeladen und willkommen.
Sie können auch privat kostenlos die Bibel kennenlernen. 
Detaillierte Informationen zu Jehovas Zeugen finden Sie auf 
www.jw.org, in einem Video finden sie 5 Vorschläge, die 
einem helfen können, wenn man trauert. Artikel: Warum 
begehen Jehovas Zeugen bestimmte Feiertage nicht? Ohne 
Anmeldung und ohne Kosten.

	■ Evang. Gemeinde und CVJM 
Bad Marienberg-Langenbach

   Marienberger Straße 6
Kontaktadresse:
Markus Haas,
Tel. 02661 / 2093972
Weitere Informationen zu 
unseren Gottesdiensten
Internet: www.cvjm-eg-lan-

genbach.de
Sonntag, 14.11.2021 10.30 Uhr Familiengottesdienst
Unsere Präsenz-Veranstaltungen finden weiterhin mit den 
geltenden Hygiene-Maßnahmen statt: Anmeldung (Tel. 
02661 9818109), Händedesinfektion, Maske bis zum Platz, 
Abstand.
Die Gottesdienste werden live übertragen und können kos-
tenlos und ohne Anmeldung auf Youtube unter EG Langen-
bach verfolgt werden.

bert Gros, 19.00 Hellenhahn Eucharistiefeier / Amt für 
Ignatz Gros
Sonntag, 14. November Volkstrauertag, 09.00 Westernohe 
Eucharistiefeier, 09.00 Mittelhofen Eucharistiefeier, 10.30 
Rennerod Eucharistiefeier, 10.30 Seck Eucharistiefeier / 1. 
Jahramt für Walter Wollweber / Amt für Walter Schmiedl und 
verst. Angehörige / Jahramt für Ehel. Leni und Ewald Theis 
und Marliese Wingenbach / Amt für Erich Lipowski, Sohn 
Ewald und verst. Angehörige / Amt für Josef und und Berta 
Witt und verst. Angehörige / Amt für Ewald und Johanna 
Tolksdorf / Amt für Otto und Josefa Konegen und verst. 
Angehörige, 10.30 Höhn Eucharistiefeier / Amt für Werner 
Krämer und verst. Angehörigen / Amt für Klaus Lehnhäuser 
und verst. Angehörige, 14.30 Höhn Taufe von Bruno Helsper 
und Frieda Mohr aus Höhn
Montag, 15. November, 19.00 Waldmühlen Eucharistiefeier 
/ Amt für Georg Simon und ver. Angehörige / Amt für Martin 
Pitton / Amt für Erhard Güth / Amt für Josef Heinz (von der 
Kolpingfamilie)
Dienstag, 16. November, 19.00 Neustadt Eucharistiefeier
Mittwoch, 17. November, 19.00 Hellenhahn Eucharis-
tiefeier
Donnerstag, 18. November, 09.00 Höhn Eucharistiefeier, 
19.00 Rennerod Eucharistiefeier / Amt für Anna Pitton
Freitag, 19. November, 19.00 Schönberg Eucharistiefeier / 
Amt für Anneliese Becher und verst. Angehörige, 19.00 Seck 
Eucharistiefeier
Weitere aktuelle Informationen der Pfarrei können Sie unse-
rer Homepage entnehmen: http://www.sankt-franziskus-ww.de
Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen, sowie Messbestel-
lungen nimmt jede Kontaktstelle und das Büro in Seck ent-
gegen. Beiträge und Veröffentlichungswünsche für Pfarrbrief, 
Wäller Wochenspiegel und Hoher Westerwald bitte an pfarr-
brief@sankt-franziskus-ww.de oder telef. an 02664 / 9920-00
Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief ist der 
12.11.2021
Pfarrei Sankt Franziskus- NEUES AUS DER PFARRGE-
MEINDE
Kirchort Mariä Heimsuchung Höhn
Donnerstag, 11.11. 16:00 Die Bücherei ist geöffnet von 
16:00 bis 18:00
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	■ CVJM und Landeskirchliche Gemeinschaft 
Lautzenbrücken/Nisterberg

  Wir laden herzlich zu unseren 
Veranstaltungen in der Zeit 
vom 14.11.2021 bis 
20.11.2021 ein.
Sonntag,14.11.2021, 10.30 
Uhr Sonntagschule in Nister-

berg, 18.00 Uhr Dankstelle in Lautzenbrücken
Montag, 15.11.2021, 20.00 Uhr Indiaca in Nisterberg
Freitag, 19.11.2021, 17.30 Uhr gemischte Jungschar in 
Lautzenbrücken, 20.00 Uhr Bibelgesprächskreis in Lautzen-
brücken
Unsere Veranstaltungen werden nach dem aktuellen 
Corona-Schutzkonzept der EG durchgeführt. Weitere Infor-
mationen bei Tobias Schmidt (cvjm@cvjm-lautzenbruecken-
nisterberg.de) oder Pred. Markus Haas (Tel. 02661/2093972) 
http://www.cvjm-lautzenbruecken-nisterberg.de

	■ Neuapostolische Kirche
Gemeinde Hof/Westerwald, Oststraße 2, 
56472 Hof/WW
Gottesdienste:
Sonntag, 10:00 Uhr
Mittwoch, 20:00 Uhr
Gäste sind herzlich willkommen. Die vorge-

schriebenen Hygiene-Standards (z.B. Abstand, Masken-
pflicht usw.) sind einzuhalten!
Hinweis zu besonderen Ereignissen:
Am Sonntag, 14.11.2021 um 14:00 Uhr findet der Jugend-
Gottesdienst in der Gemeinde Koblenz statt!

	■ Evangelische Kirchengemeinde 
Alpenrod/Nistertal-Büdingen

Am Kirchplatz 2 - 57642 Alpenrod - Tel.: 02662/1022
Sonntag, 14.11.2021, 10.00 Uhr, Gottes-
dienst am Volkstrauertag (Pfarrer Ulrich 
Schmidt)
Bitte melden Sie sich bis Freitag, 12.11.2021, 
17.00 Uhr, mit Adresse und Telefonnummer 
an. E-Mail: ev.kirche.alpenrod@gmx.de, Tele-

fon: 02662-1022
Die Daten werden vier Wochen lang zur eventuellen Nach-
verfolgung gespeichert. Eine Teilnahme am Gottesdienst ist 
nur mit FFP2- oder medizinischer Maske möglich.

	■ JesusStation Hof, evangelische Freikirche
Kontakt: info@JesusStation.de
Adresse: Schulstr. 7a, 56472 Hof
(Eingang neben „Nah & Frisch“)

Wissenswertes

	■ Langjährige Beratungsstellenleiterinnen 
des Lohnsteuerberatungsverein 
Rheinland-Pfalz geehrt

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Lohnsteuer-
beratungsverein Rheinland-Pfalz e.V. - Lohnsteuerhilfeverein 
- in der Stadthalle Montabaur bildete den Rahmen der 
Ehrung von zwei langjährigen Mitarbeiterinnen.
Der 1. Vorsitzende Karl-Heinz Venz überreichte Frau Melanie 
Piroth - Beratungsstelle Nordhofen - und Frau Sabine Stahl - 
Beratungsstelle Fehl-Ritzhausen - zum 25jährigen Jubiläum 
eine Dankurkunde und Blumen.
In seiner Dankesrede hob Herr Venz die Verdienste der 
geehrten Kolleginnen für die kompetente Betreuung der rat-
suchenden Mitglieder besonders hervor.
Bereits zum 30. Juni 2021 hat der Lohnsteuerberatungsver-
ein Rheinland-Pfalz e.V. einen langgedienten Beratungsstel-
lenleiter in den Ruhestand verabschiedet. Herr Robert Merz 
gehörte in den Kreis der Gründungsmitglieder und hat 
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zudem über 10 Jahre in der Funktion des Vorsitzenden Ver-
antwortung für den Verein mitgetragen.
An der Jahreshauptversammlung konnte er leider nicht teil-
nehmen und erhält Urkunde und Präsent zu einem späteren 
Zeitpunkt.

(v.l.n.r.) Melanie Piroth und Sabine Stahl erhalten Blumen 
und Urkunden durch den 1. Vorsitzenden Karl-Heinz Venz


